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Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Dekretsentwürfe:

1. Dekret betreffend die Ortspolizei.
2. Dekret betreffend das Zivilstandswesen.
3. Dekret betreffend die Vermögensverwaltung und

das Rechnungswesen der Gemeinden.
4. Dekret betreffend Organisation der Bau- und Eisen-

bahndirektion.

Bern, den 19. Dezember 1919.

Herr Grossrat!

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat ladet
Sio der Unterzeichnete ein zur Teilnahme an einer
ausserordentlichen Session des Grossen Rates auf
Montag, den 19. Januar 1920, nachmittags 21/* Uhr, in
das Rathaus nach Bern.

Die zur Behandlung kommenden Geschäfte sind
folgende :

Gesetzeseutwnrfe

zur ersten Beratung:
1. Gesetz betreffend die Wertzuwachssteuer.
2. Gesetz betreffend die Abstimmungen und Wahlen.
3. Gesetz betreffend die Handänderungs- uud Pfand¬

rechtsabgabe.

znr zweiten Beratung:
1. Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrerschaft.
2. Gesetz betreffend Beteiligung des Staates am Bau

und Betrieb von Eisenbahnen.
Tagblatt des Grossen Bates. — Bulletin du Grand Conseil.

Der Direktion der Polizei:
1. Einbürgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

Der Direktion des Innern:
Bericht über die Massnahmen zur Behebung der Arbeits¬

losigkeit und Förderung der Hochbaulätigkeit.

Der Direktion der Landwirtschaft und der
Forsten :

1. Landwirtschaftliche Schule Oberaargau.
2. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.
3. Waldkäufe und -Verkäufe.
4. Massnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche.

Der Direktion der Finanzen:
Käufe und Verkäufe von Domänen.

Der Direktion der Bauten und Fdsen-
bahnen :

Strassen- und andere Bauten.

Notionen und Interpellationen:

1. Motion G. Gnägi betreffend Verbesserungen im
Strassenwesen.

2. Motion Dr. Biehly betreffend die Einführung der
Versicherung gegen Naturschäden.
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3. Motion Morgenthaler betreffend Anpassung der
Wertbestimmungen des St. G. B. an den
veränderten Geldwert.

4. Motion A. Stucki betreffend Revision von Art. 78
des Brandversicherungsgesetzes.

5. Motion R. Meer betreffend Massnahmen zur Be¬

kämpfung der Tuberkulöse.
6. Motion Jakob betreffend Binführung der Volks¬

wahl der Ständeräte.
7. Interpellation R. Weber betreffend Beseitigung der

Ungleichheiten bei der Gebäudeschatzung.
8. Interpellation Roth und Mitunterzeichnner betref¬

fend die Hülfeleistung an die Föhnbeschädigten
des Oberlandes.

Für den ersten Tag wird auf die Tagesordnung
gesetzt :

1. Lehrerbesoldungsgesetz.
2. Bisenbahnsubventionsgesetz.

Die Fraktionen werden ersucht, ihre Sitzungen
nicht auf Mittwoch, den 21. Januar, nachmittags
anzusetzen, damit dieser Halbtag für eine eventuelle
Nachmittagssitzung frei bleibt.

Mit Hochschätzung I

Der Grossratspräsident :

Pfister.

Erste Sitzung.

Montag den 19. Januar 1920,

nachmittags 21/i Uhr.

Vorsitzender: Präsident Pfister.

Der Namensaufruf verzeigt 171 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 42 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Aeschlimann, Berger,
Biehly, Boss (Grindelwald), Choulat, Dietrich, Egger,
Hamberger, Hofer (Biel), Langenegger, Laubscher,
Leuenberger (Huttwil), Lory, Maurer, Müller (Bern),
Nicol, Paratte, Peter, Schenk, Weber (Biel), Weibel,
Wenger, Wüthrich, Ziegler; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Bueche, Clémençon, Cor-
tat, Düby, Frutiger, von Grünigen, Imboden, Jobin,
Keller (ßassecourt), Lanz (Rohrbach), Lenz, Lüthi,
Merguin, Moor, Müller (Bargen), Schlup, Tritten,
Zesiger.

Präsident. Meine Herren! Wir haben leider seit
der letzten Session einen Kollegen durch den Tod
verloren. Am 9. Dezember abhin starb in Wangen a.A.
Tierarzt und Grossrat Gottlieb Jost im Alter von 44
Jahren. Die Nachwehen einer Grippe haben den
hochstämmigen und kräftigen Mann in seinem besten
Mannesalter vorzeitig zu Fall gebracht. Gottlieb Jost
war in Wangen a. A. geboren und aufgewachsen. Nach
genossener Vorbildung an der Kantonsschule in Solo-
thurn kam er an die Hochschule nach Bern, um sich
in der Tierheilkunde auszubilden. Nach weitern
Studien in Zürich und Bern bestand er im Jahre 1899
das Staatsexamen als Tierarzt und liess sich im Jahre
darauf in seiner Vaterstadt Wangen a. A. als
praktizierender Tierarzt nieder.

Gottlieb Jost legte schon frühzeitig ein
ausgeprägtes Interesse für die öffentlichen Angelegenheiten
an den Tag. Er gehörte nicht zu denen, die nur ihren
Berufsinteressen leben; er hatte Sinn und betätigte
sich für die Fragen der Allgemeinheit, für die
Aufgaben der Gemeinde und des Staates. Er opferte hiefür

Zeit, Geld und einen grossen Teil seiner Arbeitskraft.

Sein klares Urteil und sein gesunder Verstand
wurden von seinen Mitbürgern geschätzt und
gewürdigt, und sie beriefen ihn an verschiedene
Vertrauensposten. So wurde er unter anderm Präsident
seiner Gemeinde und Präsident des Gemeinderates;
sein Wahlkreis ordnete ihn in den Grossen 'Rat ab.
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Als das Elektrizitätswerk Wynau-Wangen mit den
ßernischen Kraftwerken fusiunierte, wurde er zur
Vertretung der Interessen des dortigen Bezirks in den
Verwaltungsrat der Bernischeü Kraftwerke abgeordnet.

Der Tod von Gottlieb Jost bedeutet für sein
Gemeinwesen und seine Mitbürger einen grossen Verlust.

Wer das Glück hatte, mit dem Verstorbenen in
nähere Beziehungen zu treten, hat in ihm einen
ausserordentlich liebenswürdigen Kollegen und treuen
Freund verloren. Man schätzte an ihm seinen
gesunden Menschenhumor, seinen trockenen, aber
treffenden Mutterwitz und befand sich gerne "in seiner
Gesellschaft.

Letzten jHerbst hat das Bureau des Grossen Rates
den Beschluss gefasst, dass der Grosse Rat sich in
Zukunft bei der Beerdigung eines Kollegen durch eine
Delegation vertreten lassen soll. Dieser Beschluss fand
nun zum erstenmal auf unsern verstorbenen Kollegen
Gottlieb Jost Anwendung. Am 12. Dezember wurde
er unter grosser Beteiligung seiner Mitbürger in
Wangen beerdigt.

Meine Herren Kollegen, ich lade Sie ein, das
Andenken an den Verstorbenen durch Erheben von Ihren
Sitzen zu ehren. (Geschieht.)

Seit unserer letzten Session ist ein Ereignis
eingetreten, dem'ich hier (kurz auch einige Worte widmen
möchte. Es ist das die Wahl des Herrn Regierungsrat
Scheurer zum Bundesrat. Ich bringe Herrn Bundesrat
Scheurer von dieser Stelle aus die Glückwünsche
des Bernerlandes dar. Mit diesen Glückwünschen
möchte ich den Dank verbinden, den das Land dem
aus seinem Dienste scheidenden Staatsmann schuldig
ist. Der Name des Regierungsrates Scheurer ist eng
verknüpft mit allen grössern gesetzgeberischen Taten
in den letzten zehn und mehr Jahren. Als
Justizdirektor ist Herrn Scheurer die schwierige Aufgabe
zuteil geworden, unser kantonales Recht für die
Einführung des schweizerischen Zivilgesetzes vorzubereiten.

Die Grundbuchbereinigung und das kantonale
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch sind die beiden

grossen Werke, die diesem Zweck gedient haben.
Nach dem Tode des Herrn Regierungsrat Könitzer
musste Herr Regierungsrat Scheurer die dornenvolle
Finanzdirektion mitten in der Kriegsizeit übernehmen
und hier die Besoldungs- und Steuerreform
durchführen. Was er auf diesem Gebiet geleistet hat,
brauche ich am diesem Ort nicht näher auseinanderzusetzen.

Ich erinnere bloss daran, dass in den letzten
Jahren kaum eine Session unseres Rates vergangen
ist, wo nicht ein jansehnlicher Teil der zur Behandlung
gelangten Geschäfte auf den Schultern des Herrn
Regierungsrat und Finanzdirektor Scheurer gelastet
hat. Diese Schultern waren allerdings, dank der
Energie und ungewöhnlichen Arbeitskraft des Herrn
Scheurer, ausserordentlich tragfähig. Diese
Eigenschaften, verbunden mit tiefgründiger Sachkenntnis,
haben besonders die Wirksamkeit des Herrn
Regierungsrat Scheurer ausgezeichnet und ihm auch die
Achtung und Anerkennung derjenigen gesichert, die
nicht immer mit ihm einverstanden waren. Diese
Eigenschaften werden Herrn Bundesrat Scheurer
auch in seinen neuen, erweiterten Wirkungskreis
begleiten und es ihm ermöglichen, auch dort seinen
Platz zu behaupten und für das Wohl des ganzen
Schweizerlandes zu wirken. Mit unsern Glückwünschen

und unserm Dank verbinden wir denn auch die
Hoffnung, dass Herr Bundesrat Scheurer seine An-
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hänglichkeit an unsern Kanton und an unser Volk,
aus dem er hervorgegangen und in dem er
emporgewachsen ist, auch in der neuen Stellung bewahren
möchte.

Mit diesen Worten erkläre ich die ausserordentliche
Januarsession für eröffnet.

An Stelle des entschuldigt abwesenden Herrn Weber

(Biel), wird Herr Grossrat Bratschi als
provisorischer Stimmenzähler bezeichnet.

Präsident. Von Herrn Ständerat Charmillot
ist nach Schluss der letzten Session ein Schreiben
eingelangt, worin er die Annahme der Wahl erklärt
und seinen Dank ausspricht für das ihm erwiesene
Zutrauen.

Eingelangt ist ferner eine Zuschrift des Herrn
Fürsprecher Schüpbach an den Grossen Rat und
Regierungsrat des Kantons Bern, worin er seinen
Rücktritt als Mitglied des Grossen Rates erklärt.
Wir nehmen von dieser Mitteilung Notiz und sprechen
dem demissionierenden Herrn Grossrat Schüpbach
den Dank aus für die Dienste, die er dem Staat in
seiner Eigenschaft als Mitglied unseres Rates
geleistet hat.

Ferner habe ich mitzuteilen, dass zwei
Bittschriften an den Grossen Rat gelangt sind von einem
gewissen Hermann, der schon früher ähnliche
Bittschriften an den Grossen Rat gerichtet hat. Es handelt

sich um eine Persönlichkeit, die in der Waldau
interniert gewesen ist. — Nachdem die frühern
Eingaben seinerzeit an die Regierung und Justizkommission

zur Berichterstattung gewiesen worden sind,
habe ich die foeiden neuen Beschwerden ebenfalls an
diese Instanzen gewiesen, damit sie im Zusammenhang

imit den frühern, noch nicht erledigten Eingaben
darüber Bericht erstatten.

Tagesordnung s

Bereinigung des Traktandenverzeicbnisses.

Gesetz betreffend die Wertzuwachs¬
steuer.

Moser, Regierungspräsident, Stellvertreter des
Finanzdirektors. Die Vorlage ist vom Regierungsrat
neuerdings behandelt worden und man hätte in
Aussicht genommen, die Kommission unmittelbar nach
Neujahr für die Beratung zusammenzuberufen. Leider
ist dann Herr Kommissionspräsident G. Müller
erkrankt; die Sitzung musste hinausgeschoben werden
und im letzten Moment war es nicht mehr möglich,
die Kommission zu besammeln. Herr G. Müller hatte
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anfänglich den Wunsch geäussert, wenn irgend möglich,

die Kommission zu präsidieren. Ich habe mich
mit ihm verständigt, dass, nachdem die Kommission
diese Woche nicht zusammenberufen werden kann,
das Geschäft auf die nächste Woche verschoben werden

möchte. In diesem Sinne möchte ich Antrag stellen.

Abgesetzt.

Gesetzbetreffenddie Abstimmungen und
Wahlen.

Bereit.

Präsident. Die Vorlage für die zweite Lesung ist
den Mitgliedern, wenn ich nicht irre, am Samstag
zugekommen, und soeben vernehmen wir, dass neue
wesentliche Anträge erst noch ausgeteilt werden sollen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass wir es mit
der zweiten Lesung zu tun haben und dass der Rat
infolgedessen die volle Verantwortung für das
Resultat dieser zweiten Lesung hat. Wir können nachher

nicht noch eine dritte Lesung veranstalten. Unter
diesen Umständen muss man den Mitgliedern des
Grossen Rates doch Zeit lassen, die neuen Anträge
anzusehen. Deshalb halte ich es nicht für angèzeigt,
die wichtige Vorlage schon morgen in zweiter Lesung
zu behandeln, sondern behalte mir vor, das Geschäft
erst auf Mittwoch anzusetzen.

Gesetz betreffend die Handänderungs¬
und Pfandrechtsabgabe.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz ist in zwei Kommissionssitzungen

durchberaten worden. Das Ergebnis war
ein neuer Entwurf, dem der Regierungsrat
zugestimmt hat und der in nicht unwesentlichen Teilen
von der ursprünglichen Vorlage abweicht. Die neue
Fassung wird heute oder morgen verteilt werden.
Ich weiss nicht, ob man unter diesen Umständen das
Gesetz auf der Traktandenliste dieser Session stehen
lassen oder ob man es auf die nächste Session
verschieben will. Soviel am Regierungsrat, ist er bereit,
zu referieren.

Präsident. Gestützt auf die eben abgegebenen
Erklärungen des Vertreters der Regierung kann jedenfalls

die Vorlage diese Woche nicht behandelt werden.
Ob dies nächste Woche, sofern die Session sich auf
èine zweite Woche ausdehnt, möglich sein wird, mag
vorläufig dahingestellt bleiben. Ich möchte mich
darüber noch nicht aussprechen. Ist dann keine Zeit,
so wird idas Geschäft allerdings auf die nächste Session
verschoben [werden müssen.

Gesetz betreffend die Besoldungen der
Lehrerschaft.

Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz ist bereit. Immerhin muss
ich mitteilen, dass die Kommission sich erst heute
morgen in einer längern Sitzung über die
Hauptdifferenzen schlüssig gemacht hat, so dass die
gedruckte Vorlage mit den Anträgen der Kommission
zu diesen Differenzpunkten erst morgen wird dem
Grossen Rat ausgeteilt werden können. Ich möchte
es deshalb dem Grossen Rat anheimstellen, ob er die
Vorlage morgen vormittag in Angriff nehmen will
— seitens der Regierung steht dem nichts entgegen —
oder ob er, wenn er die Anträge noch näher prüfen
will, vorzieht, die Beratung auf Mittwoch zu
verschieben.

Jenny, Präsident der Kommission. Ich bin bereit,
morgen zu referieren, sofern die Vorlage rechtzeitig
ausgeteilt wird.

Gesetz betreffend Beteiligung des Staates

am Bau und Betrieb von
Eisenbahnen.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz ist bereit. Die Kommissdon
muss noch zu einer kurzen Beratung des Art. 6, der
von den Ersparniskassen handelt, zusammentreten.
Das wird laber im {Laufe dieses Nachmittags geschehen
können, so dass das Geschäft für morgen spruchreif
wäre.

Dekret betreffend die Ortspolizei.
Bereit.

Dekret be treffen d(dasZivilstandswesen.
M. Stauffer, directeur de police, rapporteur du

Conseil-exécutif. Le projet de revision concernant l'état-
civil soumis il y a déjà plusieurs mois au Conseil-
exécutif a des conséquences financières assez
considérables pour la caisse de l'Etat, de sorte que la direction

des Finances a jugé à propos de présenter un
contre-projet qui n'a pas encore pu être discuté. Il
est possible cependant que le Grand Conseil puisse
s'en occuper la semaine prochaine.

Dekret betreffend die Vermögensverwaltung
und das Rechnungswesen der

Gemeinden.

M. Simonin, directeur des affaires communales,
rapporteur du Conseil-exécutif. Cette affaire est prête,
en ce sens que le représentant du gouvernement pourrait

rapporter déjà à ce sujet. Toutefois, comme les
exemplaires du décret n'ont été remis à la commission
que ces derniers jours, elle n'a pas encore pu se
réunir; elle pourra le faire peut-être dans le courant
de la semaine.

v. Fischer, Präsident der Kommission. Es ist so,
wie der Herr Direktor des Gemeindewesens gesagt
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hat. Der Entwurf wurde den Mitgliedern des Grossen
Rates letzten Freitag zugeschickt. Die Kommission'
war vorher auch nicht im Besitz einer Vorlage, so
dass natürlich keine Möglichkeit bestand, sie noch
vor der Session zur Beratung des Geschäftes
einzuberufen. Wenn nun der Herr Gemeindedirektor die
Frage aufwirft, ob es nicht möglich wäre, die
Kommission im Laufe der Session einzuberufen, so dass
das Geschäft in der nächsten Woche behandelt werden

könnte, so möchte ich mich dagegen aussprechen.
Die Materie hat doch eine gewisse Wichtigkeit und
es ist nicht angezeigt, geschwind während der Session
eine Kommissionssitzung abzuhalten und die Vorlage
zu bereinigen, so! dass nachher die Mitglieder des
Grossen Rates kaum Gelegenheit hätten, allfällige
abweichende Anträge der Kommission noch zu prüfen.
Ich möchte Ihnen beantragen, das Geschäft von der
Traktandenliste dieser Session überhaupt abzusetzen.

Abgesetzt.

Dekret betreffend Organisation der Bau-
und Eisenbahndirektion.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Anlass zur Ausarbeitung des vorliegenden
Dekretes gab der seit der letzten Grossratssession
erfolgte Tod unseres Kreisingenieurs in Biel. Schon
lange hat sich das Bedürfnis nach einer andern
Organisation unserer Ingenieurkreise geltend gemacht,
indem die jetzigen drei Kreise zu gross sind, als dass
ihre Vorsteher sich persönlich mit allen Geschäften
befassen und wo möglich noch alle Strassen selbst
in Augenschein nehmen könnten. Wir sehen deshalb
eine Vermehrung der Zahl der Ingenieurkreise von
drei auf fünf vor. Das ist eigentlich die einzige Aen-
derung, die wir vorschlagen, im übrigen bleibt sich
der Inhalt des bisherigen Dekretes sozusagen gleich.

Der Regierungsrat hat das Geschäft behandelt und
wir möchten Sie ersuchen, eine Kommission von neun
Mitgliedern zu ernennen, die, wenn immer tunlich,
die Vorlage im Laufe dieser Woche zu beraten hätte,
damit sie nächste Woche vom Grossen Rat
verabschiedet und die Ingenieurstellen sofort besetzt werden

können.

Wird an eine vom Bureau zu wählende Kommission

von 9 Mitgliedern gewiesen.

Einbürgerungen und Strafnachlass¬
gesuche.

Auf die zweite Woche angesetzt.

mit der Finanzdirektion, noch mit dem jetzigen Herrn
Bundesrat Scheurer, auseinandergesetzt und wir waren
zunächst der Meinung, nicht schon in dieser Session
dem Grossen Rat einen Bericht über die Massnahmen
zur Behebung der Arbeitslosigkeit und Förderung der
Hochbautätigkeit vorzulegen. Allein die Tatsachen
drängen sich auf diesem Gebiet derart, dass es auch
für den Grossen Rat von Interesse sein muss, zu
vernehmen, was geht. Ich beabsichtigte, den Bericht
mit dem 31. Dezember abzuschliessen. Hätte ich das
getan, so lägen die beiden Vorlagen bereits vor dem
Grossen Rat. Allein über Neujahr hat sich eine
derartige Flut (von Gesuchen herangedrängt — am 30. und
31. Dezember langten 127 Gesuche betreffend
Förderung der Hochbautätigkeit ein, die insgesamt ein
Kapital von über 29 Millionen Franken repräsentierten

— dass ich es für angezeigt hielt, den zur
Einreichung der Gesuche festgesetzten Termin vom
10. Januar abzuwarten, um Ihnen Auskunft darüber
geben zu können, wie sich das ganze Gebiet der
Förderung der Hochbautätigkeit im gegenwärtigen
Moment gestaltet. Aus diesen Gründen habe ich den
Bericht auf den 14. Januar abgeschlossen. Nun sind
beide Vorlagen fertig, die eine ist bereits gedruckt,'
die andere ist im Druck, und sie werden morgen
oder übermorgen ausgeteilt werden können. Wenn
die Staatswirtschaftskommission und deren Präsident
sich dazu verstehen können, die Berichte noch zu
behandeln, so wird es möglich sein, sie noch in
dieser Session im Grossen Rat zur Sprache zu bringen,
was ich sehr begrüssen würde. Der Grosse Rat wird
sehen, dass es sich da um ganz bedeutende Summen
und um eine grosse Arbeit handelt.

Brand, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtsschaftskommission hat heute morgen

die Geschäfte, welche bereit waren, behandelt und
in Aussicht genommen, andere Geschäfte, die noch in
Zirkulation kommen sollen, nächsten Montag zu
behandeln, sofern eine zweite Sessionswoche in Frage
kommt. Sie würde in diesem Fall auch Gelegenheit
haben, die beiden Berichte, von denen der Herr
Direktor des Innern gesprochen hat, in Beratung zu
ziehen und wäre dann bereit, nächste Woche darüber
zu referieren.

M. Ryser. Je voudrais exprimer le vœu que cette
question soit traitée au cours de cette session. La
situation actuelle est difficile; dans la plupart des localités

industrielles il y a pénurie incroyable de
logements, pénurie qui ne fait que s'accentuer chaque
jour, cela va sans (dire. Le Grand .Conseil ne pourra pas
laisser se clore cette session sans se prononcer
définitivement sur cet objet.

Präsident. Soviel an mir, bin ich durchaus bereit,
dieses Traktandum, sobald es von der Kommission
durchberaten ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

Bericht über die Massnahmen zur
Behebung der Arbeitslosigkeit und
Förderung der Hochbautätigkeit.
Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter

des Regierungsrates. Ich habe mich in der Frage

Landwirtschaftliche Schule Oberaargau.
Auf Mittwoch angesetzt.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920. 2*



6 (19. Januar 1920.)

Bodenverbesserungen und Alpwegan¬
lagen.

Keine Geschäfte.

Waldkäufe und Verkäufe.

Bereit.

Massnahmen gegendieMaul-undKlauen-
s eu che.

Moser, Landwii tschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Bericht der Landwirtschaftsdirektion

ist bereit. Die vom Grossen Rat eingesetzte
Kommission wird diese Woche noch eine Sitzung
haben und es kann dann dem Grossen Rat im Anfang
der nächsten Woche Bericht erstattet werden.

Käufe und Verkäufe von Domänen.

Keine Geschäfte.

Präsident. Es war eben nicht möglich, allen
Wünschen gerecht zu werden. Der Wunsch des Herrn
Jenny kann berücksichtigt werden, wenn man sich
einverstanden erklärt, die Landwirtschaftliche Schule
Oberaargau morgen zu behandeln.

Nyffeler. Ich bin beauftragt, den Antrag zu
stellen, diese Frage nicht morgen zu behandeln,
sondern am Mittwoch, eventuell sie auf die nächste
Woche zu verschieben.

Moser, Landwirtschiaftsdirektor, Berichterstalter
des Regierungsrates. Ich kann mich damit
einverstanden erklären, das Geschäft auf die nächste Woche
zu verschieben, unter der Voraussetzung, dass die
Session nicht diese Woche geschlossen wird, denn es
sollte nun einmal im Grossen Rat zum Absprach
kommen.

Präsident. Nach dem, was wir heute gehört
haben, wird zweifellos eine zweite Sessionswoche
notwendig sein; wir können die wichtigsten Geschäfte,
welche erledigt werden müssen, diese Woche nicht
erledigen. Ich kann also dem Wunsch, die Frage
der landwirtschaftlichen Schule im Oberaargau auf
nächste Woche zu verschieben, schon Rechnung
tragen. Ich werde das Traktandum aber schon anfangs
der Woche auf die Tagesordnung setzen, damit es nicht
wieder erst am Schluss der Session zur Behandlung
kommt und wir neuerdings riskieren, dass es nicht
zu Ende beraten werden kann.

Strassen- und andere Bauten.

Bereit.

Motionen und Interpellationen.
Bereit.

Jenny. Ich möchte noch auf die Behandlung des
Lehrerbesoldungsgesetzes zurückkommen. Ich habe
mich einverstanden erklärt, dass dieses-Geschäft auf die
Tagesordnung vom nächsten Mittwoch gesetzt werde,
allerdings in der Meinung, dass dieser und eventuell
der folgende Tag reserviert werden, um das Geschäft
zu Ende zu beraten. Nun ist für nächsten Mittwoch
auch die Behandlung des Traktandums Landwirtschaftliche

Schule Oberaargau in Aussicht genommen, so
dass befürchtet werden muss, dass das Lehrerbesoldungsgesetz

diese Woche nicht fertig beraten werden
kann. Nun wird es mir aber nicht möglich sein,
nächste Woche hier anwesend zu sein, da ich
auswärts an einer eidgenössischen Kommissiionssitzung
teilnehmen muss. Ich möchte daher den Wunsch
aussprechen, der Mittwoch und Donnerstag seien in
erster Linie für das Lehrorbesoldungsgesetz zu
reservieren und andere Traktanden an diesen Tagen nur
dann zu behandeln^ wenn jenes Geschäft erledigt ist.

Gesetz
über

die Volksabstimmungen und Wahlen.

Fortsetzung der ersten Beratung.

(Siehe Seite 1061 des letzten Jahrganges.)

Präsident. In erster Lesung sind die Art. 14, 15,
16 und 20 nicht bereinigt, sondern an die vorberatenden

Behörden zurückgewiesen worden. Wir haben
nunmehr noch diese Artikel zu behandeln, und zwar
würde ich die Diskussion über sämtliche Artikel neu
eröffnen.

Art. 14 und 15.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. In der ersten Beratung wurde von
den Herren Grossräten Jakob und Luterbacher der
Antrag gestellt, es sei für die Verteilung des
Restmandates ein anderer Modus einzuführen, wonach
die Partei mit dem grössten Rest das Restmandat be-
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kommen soll. Einzelne Kantone und Gemeinden
haben in der Tat dieses Verfahren, während andere das
auch beim Nationalratsproporz zur Anwendung gelangende

System kennen, das etwas genauer ist als jenes,
dem allerdings der Vorteil der grösseren Bequemlichkeit

zukommt. Regierungsrat und Kommission haben
nach eingehender Prüfung gefunden, es sei richtiger,
die Uebereinstimmung mit der Gesetzesvorlage
betreffend die Nationalratswahlen beizubehalten. Im
übrigen kommt dieser Bestimmung keine ausserordentliche

Wichtigkeit zu, da sie nur selten praktisch zur
Anwendung gelangt. Es hat daher nicht so viel auf
sich, ob das eine oder andere Verfahren aufgenommen
wird. Wenn wir aber das kantonale Verfahren mit
demjenigen für die Nationalratswählen in
Uebereinstimmung bringen, so ist das entschieden eine Erleichterung

für die Wahlbureaux. Wir beantragen Ihnen
daher, an der seinerzeit von der Regierung und
Kommission vorgeschlagenen Fassung festzuhalten.

v. Fischer, Vizepräsident der Kommission. Die
Kommission schliesst sich der Auffassung der
Regierung an, dass die Art. 14 und 15 in der ursprünglichen

Fassung beibehalten und der abweichende
Antrag Jakob abgelehnt werden soll. Zu den vom Herrn
Regierungspräsidenten angeführten, für die Stellungnahme

der vorberatenden Behörden massgebenden
Gründen möchte ich beifügen, dass das System des
eidgenössischen Gesetzes, das auch in den kantonalen
Entwurf herübergenommen wurde, von dem
Proporzfachmann Prof. Daulte gerade deshalb erfunden worden
ist, um die hie und da bei der Anwendung des
Systems des grössten Restes vorgekommenen
Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Dieses System führt eine
genauere Rechnung durch als das andere, welches
einfach darauf basiert, dass man den grossten Rest
als massgebend für die Zuteilung des Restmandates
erklärt. Es schafft eine Garantie dafür, dass in der
Regel der Gedanke des Proporzes am besten verwirklicht

wird. Es geht von dem Gedanken aus, dass
diejenige Partei, welche für die Erlangung eines
Mandates die grösste Stimmenzahl aufwenden muss, auch
das grösste Anrecht auf das noch zu verteilende
Restmandat hat. Dieses System stellt also einigermassen
auf die Wahlbeteiligung der betreffenden Partei ab,
und in diesem Sinn kann man sagen, dass eigentlich

in seiner Anwendung ein Stimulus für eine rege
Wahlbeteiligung enthalten ist. Das ist etwas, was wir
alle begrüssen sollten. Man klagt immerzu über die
schlechte Beteiligung bei den Abstimmungen und W
allien. Bei der Anwendung dieses Systems haben die
Parteien ein Interesse, eine möglichst starke Beteiligung

aufzuweisen, um bei der Verteilung allfälliger
Restmandate Berücksichtigung zu finden. Also auch
von diesem Gesichtspunkt des Ansporns zu einer regen
Wahlbeteiligung aus sollte man der Fassung der
vorberatenden Behörden zustimmen.

Jakob. Als ich meinen Abänderungsantrag
einbrachte, wurde mir vom Vertreter der Regierung
entgegengehalten, dass der Fall, wie ich ihn theoretisch
dargelegt, praktisch nicht vorgekommen sei. Es war
der reinste Zufall, dass mir vielleicht zehn Minuten
später der «Bund» zugestellt wurde, der im
Leitartikel der ersten Blattes vom 6. April sich über die
Nationairatswahlen im Kanton 1 reiburg verbreitete
und drastisch nachwies, dass die Verteilung der Rest¬

mandate die dortige Minderheit um eine Vertretung
im Nationalrat gebracht hat; wäre das System des
grössten Restes zur Anwendung gelangt, so wäre die
freisinnige Partei des Kantons Freiburg auch zu ihrer
Vertretung gekommen. Wir haben also hier ein
Beispiel, dass der Fall doch praktisch werden kann.

Wenn geltend gemacht wird, das kantonale
Verfahren solle sich an die Ordnung im Bundesgesetz
halten, so kann ich mich damit einverstanden
erklären. Allein wer nach den ersten Pryoporzwahlen
für den Nationalrat die verschiedenen Pressstimmen
verfolgt hat, musste zur Erkenntnis kommen, dass
diesem Verfahren in der Praxis doch auch Mängel
anhaften. Diese Mängel sollten wir in unserer Vorlage

zum vorneherein ausmerzen und nicht zuwarten,
bis am eidgenössischen Gesetz die nötigen Aende-
rungen vorgenommen werden, um dann auch unser
Gesetz entsprechend abzuändern.

Der Herr Kommissionspräsident hat ausgeführt,
dass das Verfahren des eidgenössischen Gesetzes, das
jn den kantonalen Entwurf herübergenommen wurde,
eine genauere Rechnung bringe. Das mag stimmen:
eine genauere Rechnung zugunsten der grossen
Parteien. Wir dürfen aber nicht ausser acht lassen, dass
die Wahlbezirke sich bei uns nicht gleich gestalten
wie Aach dem eidgenössischen Wahlgesetz. Wir
haben bereits in der letzten Beratung der Meinung
Ausdruck gegeben, dass bei uns die Amtsbezirke als
Wahlkreise gelten sollen, weil sie zum Teil historische
Gebilde sind und das Wahlgesetz in der
Volksabstimmung gefährdet werden könnte, wenn man die
Wahlkreise zu gross machen und z. B. auf die Landesteile

abstellen würde, die bisher als Nationalrats
Wahlkreise galten. Wenn wir die Amtsbezirke zu
Wahlkreisen machen, so bekommen wir solche mit nur
drei Mandaten. Da ist es möglich, dass eine kleine
Partei, welche eine schöne Anzahl Stimmen aufbringt,
vielleicht nur um einige wenige Stimmen hinter der
Wahlzahl zurückbleibt, nach der hier vorgesehenen
Verteilung doch kein Mandat erhält. Bei der Anwendung

des kantonalen Proporzes sollten wir darnach
trachten, dass auch die kleinsten Schichten der
Bevölkerung eine Vertretung bekommen, denn nur so
wird das Parlament ein getreues Spiegelbild des
Volksganzen darstellen. Wenn wir aber schon im
Wahlgesetz dafür sorgen, dass die kleinen Minderheiten
in einzelnen Bezirken ohne Vertretung bleiben, dass
das Restmandat den grossen Parteien zufällt, die schon
bei der ersten Verteilung den Löwenanteil bekommen
haben, dann wird das Parlament kein getreues Spiegelbild

sein. Ich sage das nicht etwa nur im Interesse
unserer Partei — in einzelnen Amtsbezirken werden
wir ja die stärkste Partei sein und die bürgerlichen
Parteien die Minderheit bilden — sondern es liegt im
Interesse aller Parteien und auch im Interesse einer
starken Wahlbeteiligung, wenn ein Wahlgesetz
geschaffen wird, das allen Volksschichten gerecht wird.
Ich möchte Ihnen deshalb meinen Antrag zur Annahme
empfehlen und Sie bitten, den Antrag der vorberatenden

Behörden abzulehnen.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Auffassung ist falsch, dass die
grossen Parteien nach dem Verfahren des Entwurfs
im Vorteil wären. Jede Partei ist nach dieser Berech-
nungsart genau gleich gehalten, sei sie gross oder
klein. Ich will an einem einfachen Beispiel der letzten
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Nationalratswahlen zeigen, dass dieses Verfahren
entschieden d is gerechtere ist als das mit dem grüssten
Rest. Nacli dem System des grössten Restes wäre im
Kanton Bern das Restmandat der Liste 6 mit dem
Quotienten 129,000 zugefallen, während es nach der
genauem Berechnung der Liste 4 mit dem Quotienten
131,000 zufiel. Ich halte dafür, dass diejenige Be-

rechnungsart den Vorzug verdient, welche das
Restmandat derjenigen Partei zuweist, die den grössten
Quotienten hat. Das ist das gerechtere Verfahren. Im
einen Fall trifft es diese Partei, im andern die andere.
Bringt eine Partei in einem Wahlkreis nicht so viele
Stimmen auf, dass sie ein Mandat erobern kann, dann
wird man im grossen ganzen sagen können, dass sie
eben noch nicht so stark ist, um auf ein Mandat
Anspruch erheben zu können. Es hiesse den Proporz
zu weit treiben und sogar unrichtig interpretieren,
wenn man Parteien ein Mandat zukommen liesse, die
nach genauer Berechnung gar keinen Anspruch darauf
machen können. Dabei ist allerdings zuzugeben, dass

je kleiner die Zahl der Mandate in einem Wahlkreis
ist, desto schwieriger es für eine kleine Partei ist,
zu einem Mandat zu kommen; je grösser der Wahlkreis
ist, desto eher wird sie zu einer Vertretung gelangen.
Das Beispiel vom Kanton Freiburg beweist nur, dass
die dortige Minderheitspartei viel weniger Stimmen
aufwies, als man erwartet hatte und dass sie infolgedessen

eines Mandates verlustig ging. Auf der andern
Seite ist zu sagen, dass, wenn im Kanton Bern nur
ungefähr 50, 60 Bürger mehr die Liste 6 eingelegt
hätten diese das Mandat erobert hätte. Das geht oft
nahe zusammen, und da ist dasjenige Verfahren das

richtige, welches eine möglichst einwandfreie Berech-

nungsart darstellt. Ich zweifle daran, dass man das

eidgenössische Wahlgesetz deshalb revidieren wird,
um von einer genauen Berechnung zu einer weniger
genauen überzugehen. Aus diesem Grunde möchte ich
Ihnen noch einmal den Antrag der Regierung und
Kommission zur Annahme empfehlen.

Hurni. Ich möchte den Antrag Jakob unterstützen.
Die Regierung hat in ihrem Bericht ein Beispiel
gebracht, wie sich die Ausmittlung der Parteistimmenzahlen

machen werde. Es werden drei Parteien
angeführt: Partei A mit 12,013, B mit 4876 und C mit 1537
Stimmen. Bei !der ersten Ausmittlung erhält die Partei
A 7 Mandate, B 2 |und C 0. Es bleibt ein Restmandat
zu verteilen, und da A einen Quotienten von 1501, B

von 1625 und C von 1537 aufweist, fällt dieses der
Partei B mit dem grössten Quotienten zu. Nach dem
von Herrn Jakob vorgeschlagenen Verfahren würde
die kleinste Partei C das Mandat bekommen, weil sie
den grössten Rest (1537) aufweist, während er bei B

nur 1524 beträgt. Schliesslich liegt dem Proporz doch
der Gedanke zugrunde, dass möglichst alle Parteien
zu einer Vertretung gelangen, damit der Wille des
Volkes im Parlament richtig zum Ausdruck kommt.
Ich glaube 'daher, dass es durchaus gerecht wäre, den
Antrag Jakob anzunehmen.

Es wurde ausgeführt, man müsse sich möglichst an
das eidgenössische Proporzgesetz anschliessen. Ich
bin auch dieser Meinung. Aber hier handelt es sich um
eine Verbesserung, die wir sehr wohl akzeptieren
dürfen.

möchte ich doch daran erinnern, dass die Kantone,
welche in den letzten Jahren neue Proporzgesetze
erlassen haben, gerade auf das System abstellten, wie
es hier vorgeschlagen und im eidgenössischen Gesetz
enthalten ist. Es sind das die Kantone Zürich, Schwyz
und Basel, welche die neuesten Proporzgesetze besitzen.
Man wird dort sicher auch geprüft haben, was eigentlich

in bezug auf die Verteilung der Restmandate das
Zweckmässiger^ sei. Die ältern Gesetze haben auf das
System des grössern Restes abgestellt, weil das das
rudimentärste, das einfachste ist ; es gibt am wenigsten
zu irechnen, die Verteilung ist schon bei der ersten
Ausrechnung da. Aber weil sich in der Praxis ergab,
dass das zu Ungerechtigkeiten führt, so hat man nach
einer Verbesserung gesucht und sie in dem System
Daulte-Hagenbach gefunden. Nachdem andere Kantone
in den letzten Jahren bei der Einführung des: Proporzes
dieses System angenommen haben, das sich als1 das
beste erwies, wäre es nicht am Platz, dass wir im
Kanton Bern davon abgehen und zu dem frühern
System zurückkehren würden, das, wenn es im
Oktober bei den Nationalratswahlen zur Anwendung
gekommen wäre, nicht nur einen Fall gezeitigt hätte,
der zu Kritik Anlass gibt. Es ist kein schlechtes Zeugnis

für das eidgenössische Proporzgestetz, dass aus der
ganzen Schweiz nur ein einziges Beispiel angeführt
werden kann, in dem es sich nicht bewährt haben
soll. Wäre das System Jakob zur Anwendung
gelangt, so hätten wir vielleicht aus weit mehr Kreisen
Klagen über Ungerechtigkeiten zu hören bekommen.
Ich möchte Ihnen deshalb im Interesse der gerechten
Regelung der Frage den Antrag der Regierung und
Kommission zur Annahme empfehlen.

Abstimmung.
Für den Antrag Jakob (gegenüber dem Antrag

der vorberatenden Behörden) Minderheit.

Beschlnss :

Art. 14. Wenn durch diese Verteilung nicht
alle Mandate vergeben sind, so wird die
Parteistimmenzahl einer jeden Liste durch die um eins
vermehrte Zahl der ihr schon zugewiesenen
Mitglieder geteilt und der erste noch zu vergebende
Sitz derjenigen Liste zugewiesen, welche hei dieser
Teilung den grössten Quotienten aufweist.

Dieses Verfahren wird Wiederholt, solange noch
weitere Mandate zu vergeben sind.

Art. 15. Ergibt die nach Art. 14 durchgeführte
Teilung zwei oder mehr gleiche Quotienten so
erhält diejenige Liste das Mandat, welche bei der
Teilung mit der ersten Verteilungszahl den
grösseren Rest aufwies.

Sind auch die Parteistimmenzahlen dieser
Listen gleich, so erhält diejenige Liste das Mandat,
bei welcher der in Betracht kommende Kandidat
die grössere Stimmenzahl aufweist.

Sind auch die Kandidatenstimmenzahlen gleich,
so entscheidet das Los.

v.Fischer, Vizepräsident der Kommission. Gegenüber

den Ausführungen der Herren Jakob und Hurni
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Art. 16.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regieiungsrates. Bei Art. 16 hat Herr Grossrat Hurni
beantragt, die Frage zu prüfen, ob für die Sitzungen
des 'Grossen Rates nicht auch Ersatzmänner bezeichnet
werden könnten. Regierung (und Kommission sind nach
Prüfung der Frage zu der Auffassung gelangt, dass in
Rücksicht auf den Charakter des Grossen Rates als
gesetzgebende Behörde, als Parlament, die Kreierung
von sog. Ersatzmännern nicht wohl angehe, ganz
abgesehen davon, dass die Verfassung abgeändert werden
müsste. Wir kennen in einer grossen Zahl von Behörden,

so beim Obergericht und bei den Amtsgerichten,
die Suppleanten oder Ersatzmänner, und sie sind auch
in der Verfassung vorgesehen. Dagegen ist, wie gesagt,
das Institut der Ersatzmänner für den Grossen Rat
nicht vorgesehen. Es wäre unter Umständen auch mit
praktischen Schwierigkeiten verbunden, die
Ersatzmänner zu bezeichnen und einzuberufen. Es könnte
auch der Fall eintreten, dass eine Partei gar keine,
Ersatzmänner hätte. Wir halten dafür, mit Rücksicht

auf den speziellen Charakter des Grossen Rates
sollte von dem Institut der Ersatzmänner „hier
Umgang genommen werden.

Herr Grossrat Seiler hat den Antrag gestellt auf
Einführung eines sog. Amtszwanges der Mitglieder
des Grossen Rates für eine bestimmte Zeit; der Bürger,

der ein Mandat als Grossrat annimmt, soll
verpflichtet sein, es auch eine gewisse Zeit auszuüben
und während dieser Zeit nicht zurücktreten können.
Herr Seiler will damit wahrscheinlich verhindern,
dass der einzelne Gewählte zugunsten eines
nichtgewählten Kandidaten zurücktritt. Er will den
Gewählten verhalten, eine gewisse Zeit sein Mandat als
Grossrat auszuüben und damit erreichen, dass von
vorneherein Leute gewählt werden, die mit Sicherheit
dann auch ihr Mandat ausüben. Wir halten dafür,
dass auch von diesem Amtszwang Umgang genommen
werden sollte, indem et dem Charakter der Behörde
des Grossen Rates nicht entspricht. Das Mandat eines
Grossrates ist ein politisches Ehrenamt, eine
Ehrenstellung, keine Beamtung, und deshalb lässt sich der
Amtszwang schwer mit diesem Mandat verbinden.

Ich beantrage Ihnen daher, die beiden Anträge der
Herren Hurni und Seiler abzulehnen und es bei der
Fassung, wie sie von der Regierung und Kommission
vorgeschlagen wird, bewenden zu lassen.

v, Fischer, Vizepräsident der Kommission. Die
Kommission geht mit dem Vorschlag der Regierung
einig, es sei von diesen beiden Abänderungsanträgen
abzusehen.

Betreffend den Antrag Hurni möchte ich namentlich

auf die praktischen Schwierigkeiten aufmerksam
machen, die bei dessen Annahme in Betracht fallen
würden. Herr Hurni hatte hauptsächlich zwei Fälle im
Auge, als er diesen Antrag stellte: Die Ersatzmänner
sollen einberufen werden, wenn ein Mitglied des
Grossen Rates sich für die ganze Session entschuldigt
hat, und ferner, wenn iein Mitglied während der ersten
Sessionswoche unentschuldigt abwesend war. Im
ersten Fall wäre die Anwendbarkeit des Antrages
nicht so schwierig, vorausgesetzt, dass man die
Institution verfassungsmässig überhaupt als zulässig
erachtet, dass neben den eigentlichen Grossräten für
die gleiche Amtsdauer noch Ersatzmänner existieren,

die eigentlich berechtigt sind und im gegebenen Fall
befugt wären, die gleichen Rechte auszuüben wie der
Mandatar selbst. Man versteht beim Proporz unter
Ersatzmännern im allgemeinen etwas anderes: Es
sind Leute, welche ihre Funktionen nicht ausüben
können, solange der bisherige Inhaber noch im Amt
ist, sondern erst dann, wenn das betreffende Mandat
durch Rücktritt oder Tod dahingefallen ist; solange
der bisherige Inhaber im Amte ist, sind die
Ersatzkandidaten, wie man sie gemeiniglich beim Proporz
kennt, nicht in Amt und Würden, sondern sie treten
erst ein, wenn Lücken entstanden sind. In Ueber-
einstimmung mit der Regierung glaube ich, dass es
schon in der Verfassung niedergelegt sein müsste,
wenn man gleichberechtigte Ersatzmänner vorsehen
wollte. Das letztemal wurde bei der Beratung dieses
Artikels darauf hingewiesen, die Institution der Gross-
ratssuppleanten bestehe im Kanton Wallis. Das ist
richtig, aber dort ist die Institution in der Verfassung,

im Gesetz und im Grossratsreglement normiert;
es ist schon in der Verfassung vorgesehen, dass die
Suppleanten für die gleiche Amtsdauer gewählt werden

wie die eigentlichen Inhaber der Stelle.
Nun aber die praktischen Schwierigkeiten im

andern Fall. Wenn ein Mitglied des Grossen Rates
während der ersten Woche unentschuldigt ausbleibt,
dann soll der Präsident einen Ersatzmann einberufen.
Da stellt sich zunächst die Frage: Welchen Ersatzmann?

Ich nehme an, Herr Hurni meint den, der
nach dem Gewählten die höchste Stimmenzahl hatte.
Darüber käme man noch leicht weg. Aber nehmen
wir den Fall, dass ein Mitglied des Grossen Rates
zufällig gerade im Ausland abwesend ist, wenn das
Einladungszirkular verschickt wird. Der Betreffende
bekommt also von der Session keine Kenntnis und
entschuldigt sich für die erste Woche nicht. Im
Laufe der Woche kommt er aus dem Ausland heim
und findet die Einladung, und kommt in der zweiten
Woche in die erste Sitzung. Nun hat aber der Präsident

bereits den Ersatzmann aufgeboten. Da haben
wir dann am betreffenden Montag der zweiten Woche
unter Umständen das hübsche Bild, dass zwei Grossräte

sich um den gleichen Sitz streiten: der eine,
welcher der rechtmässige Inhaber des Sitzes ist, weil
jener sich zufällig für die erste Woche nicht ent-,
schuldigen Hess. Da können dann die beiden Herren
miteinander ausknobeln, welcher von ihnen dableiben
soll!

Herr Hurni hat seinen Antrag hauptsächlich mit
der Erscheinung begründet, die, ich gebe das ohne
weiteres zu, keine rühmliche ist, dass wir im Grossen
Rat es öfter mit der Frage der Beschlussunfähigkeit
zu tun haben. Es kommt bekanntlich hie und da vor,
dass man bei der Vornahme von Abstimmungen im
Zweifel ist, ob der Rat überhaupt noch beschlussfähig

sei; würde man nachzählen, so würde es sich
sehr oft herausstellen, dass er es nicht ist. Ich glaube
aber nicht, dass mit dem von Herrn Hurni
vorgeschlagenen Mittel in dieser Beziehung eine Besserung
herbeigeführt würde. Die Beschlussunfähigkeit stellt
sich nicht deshalb ein, weil eine grosse Anzahl von
Mitgliedern sich für die betreffende Sitzung oder
Session entschuldigen Hessen oder weil sie dauernd
von der Sitzung wegbleiben, sondern sie ist in den
meisten Fällen darauf zurückzuführen, dass viele
Mitglieder momentan nicht im Saale anwesend sind.
Beim Nachsehen der Appelliste würde man meistens

3Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920.
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die beschlussfähige Zahl darin finden, aber die Lücken
im Saal kommen daher, dass viele Mitglieder aus
irgend einem Grunde nicht im Sitzungssaal anwesend
sind. Dem könnte man durch den Antrag Ilurni nicht
abhelfen, sondern, das sind Erscheinungen, welche
plötzlich zutage (treten, während [man aber die Supple-
anten, die Herr Hurni einführen möchte, nicht von
einem Moment auf den andern herbeschicken könnte.
Forner ist zu sagen, dass die Beschlussunfähigkeit
sich hauptsächlich am Schluss einer Session, am
zweitletzten und letzten Tage, einstellt. Da ergibt
sich wieder die Schwierigkeit: Wenn diese
Beschlussunfähigkeit eintritt, hat es da noch einen grossen
Wert und ist es vielfach praktisch noch mögliteh,
einen Ersatzmann rechtzeitig zur Stelle zu bringen?
Es sprechen gewichtige praktische Erwägungen gegen
die Annahme des Antrages Hurni. Im übrigen wählt
man ein falsches Mittel, wenn man das System der
Ersatzmänner einführen will, um die Beschlussunfähigkeit

des Rates zu bekämpfen. Damit mindert man
das Pflichtbewusstsein der Mitglieder gerade herab,
indem sich dann jeder darauf verlässt, wenn er nicht
komme, so biete man den Suppleanten auf. Das haben
wir nicht nötig, sondern wenn etwas nötig ist, so ist
es die Hebung des Pflichtbewusstseins und nicht die
Herabminderung durch solche Gelegenheitsartikel. Ich
möchte daher in Uebereinstimmung mit der Regierung
die Ablehnung des Antrages Hurni empfehlen.

Noch ein Wort zum Antrag Seiler. Wir halten
dafür, dass hauptsächlich verfassungsrechtliche Gründe
der Einführung 'des Amtszwanges für die Mitglieder
des Grossen Rates entgegenstehen. Die Verfassung
redet von der Wählbarkeit, sie handelt auch von der
Unvereinbarkeit, und wenn sie die Pflicht hätte
statuieren wollen, welche Herrn Seiler vorschwebt, so
hätte es in diesem Zusammenhang geschehen müssen.
Das ist aber nicht der Fall, und ich glaube daher,
dass man vom Antrag Seiler Umgang nehmen sollte.
Wenn Herr Seiler vielleicht zur Begründung seines
Antrages die Analogie der Gemeinden anführen und
geltend machen (wollte, dort habe man den Amtszwang
auch, obschon in der Verfassung davon nichts gesagt
sei, so geht der Vergleich deshalb fehl, weil die ganze
Organisation des Gemeindewesens, mit Inbegriff der
Verpflichtungen der Gemeindebehörden, nicht in der
Verfassung selbst normiert, sondern durch die
Verfassung dem Gesetz vorbehalten worden ist. Es
besteht also hier ein grosser Unterschied gegenüber der
Frage, die wir jetzt zu behandeln haben.

Hurni. Mein Antrag ging dahin, dem Art. 16
einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut
beizufügen: «Die nichtgewählten Kandidaten gelten in
gleicher Weise als Stellvertretungskandidaten. Wenn
sich ein Mitglied für eine ganze Sessionswoche oder
länger entschuldigt oder wenn ein Mitglied eine ganze
Sessionswoche oder länger entschuldigt oder
unentschuldigt fernbleibt, hat der Ratspräsident die
sofortige Einberufung eines Stellvertreters zu besorgen.
Im Fall unentschuldigten Fernbleibens amtet der
Stellvertreter ohne weiteres für den ganzen Rest
der Session. »

Regierung und Kommission empfehlen die Abweisung

dieses Antrages und begründen ihre Stellungnahme

damit, dass sie sagen, der Vorschlag sei
ungesetzlich. Ich habe mir die Mühe genommen, die
Verfassung von Anfang bis Ende durchzusehen und

ich habe nichts gefunden, das dagegen sprechen
wurde. Wenn irgend etwas ungesetzlich wäre, so
wäre es das Nachrücken der Kandidaten als
Mitglieder des Grossen Rates. Warum? In Art. 21, Abs. 2,
der Staats-Verfassung heisst es, dass Erneuerungswahlen

vor dem Ablauf der Amtsdauer stattfinden
sollen. Die Verfassung schreibt also ausdrücklich vor,
dass bei freiwerdenden Mandaten Erneuerungswahlen
stattzufinden haben, währenddem hier diese
Erneuerungswahlen ausgeschaltet sind. Also, wenn irgend
etwas ungesetzlich wäre, so wäre es das, niemals
aber die Stellvertretung, die überhaupt etwas Neues
ist, über das die Verfassung sich nicht ausspricht.
Wenn wir das wollen, können wir es ohne weiteres
einrichten.

Mein Antrag wird ferner bekämpft wegen den
Schwierigkeiten, die er bieten soll. Wenn man sich die
Sache so schrecklich vorstellt, wie der Herr
Kommissionspräsident sie geschildert hat, dann könnte
man allerdings scheu werden. Er hat es uns als etwas
Schreckliches dargestellt, wenn in der zweiten
Sessionswoche der 'eigentliche Inhaber des Mandates kommen

würde und ein Stellvertreter da wäre. Als ob
es etwas gar Schlimmes wäre, wenn der betreffende
Herr für die ganze Session den Verhandlungen
fernbleiben müsste! Sobald wir das im Proporzgesetz
festgelegt haben, weiss jedes Ratsmitglied, worum es
sich handelt, und wenn es beir Heimkehr aus dem
Ausland in dem von Herrn v. Fischer angeführten
Falle eine Einladung vorfindet und sich infolge seiner
Abwesenheit für die erste Woche nicht hatte
entschuldigen lassen, so weiss es auch, dass nun ein
Stellvertreter einberufen ist und es im Rate nichts
mehr zu suchen hat. Die Sache wird sich bei gutem
Willen viel einfacher machen, als Herr v. Fischer
ausgeführt hat. Sie ist etwas Neues und als das
muss man sie ansehen, aber dabei sich vor Uebem
treibungen hüten. Eines würden wir jedenfalls mit
der Annahme meines Antrages dokumentieren, nämlich

das Bestreben, unsere Ratsversammlungen so
vollständig als möglich besucht zu machen. Der von
mir vorgeschlagene Zusatz wird [die Beschlussunfähigkeit

des Rates nicht vollständig beseitigen können,
aber er wäre |doch ein Mittel, um dagegen anzukämpfen
und ider Rat würde sich mit seiner Annahme ein gutes
Zeugnis ausstellen. Ich empfehle Ihnen, der kleinen
Aenderung zuzustimmen.

v. Fischer, Vizepräsident der Kommission. Ich
möchte nur in einem Punkte den Ausführungen des
Herrn Hurni entgegentreten, nämlich der Behauptung,
das hier vorgesehene Nachrücken der Ersatzkandidaten

stehe nicht im Einklang mit Art. 21 der
Staatsverfassung. In dieser Beziehung stehen wir entschieden

auf ganz verfassungsmässigem Boden. Herr Hurni
zitiert aus Art. 21 folgenden Satz: «Die Erneuerungswahlen

sollen vor dem Ablaufe der Amtsdauer
stattfinden. » Herr Hurni hat sich da im Irrtum befunden
und geglaubt, diese Bestimmung beziehe sich auf die
Ersatzwahlen. Das ist nicht der Fall, sondern sie
bezieht sich auf die Gesamterneuerung des Grossen
Rates. Da ist es selbstverständlich, auch nach dem
vorliegenden Entwurf, dass diese Gesamterneuerung
vor dem Ablauf der Amtsdauer stattfinden muss.
Darüber kann kein Zweifel bestehen. Die Bedenken
des Herrn Hurni sind also unbegründet. Der Fall, den
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er im Auge hat, ist im dritten Alinea des Art. 21 der
Staatsverfassung geordnet, wo es heisst: «Die in der
Zwischenzeit ledig gewordenen Stellen werden
sogleich wieder besetzt. » Das sind nun Ersatzwahlen
und die Verfassung schreibt vor, dass die ledig
gewordenen Stellen sofort wieder zu besetzen sind.
Diese sofortige Besetzung findet aber auch nach dem
hier vorgeschlagenen System statt. In dieser
Beziehung bewegen wir uns auf vollständig verfassungsmässigem

Boden, währenddem die Institution der
Ersatzkandidaten im Sinne des Herrn Hurni jedenfalls
nicht so einwandfrei auf dem Boden der Verfassung
steht.

Seiler. Es sind eigentlich weder das letztemal
noch heute stichhaltige Gründe für die Ablehnung
meines Antrages geltend gemacht worden, und ich
halte ihn deshalb aufrecht, wenn ich damit auch
unterliegen werde. Ich bin überzeugt, im Volk würde
mein Vorschlag sehr gut aufgenommen werden. Wenn
die Wählerschaft einem Vertreter stimmt, so will sie,
dass er, wenn er gewählt ist, das Mandat auch an-
nèhme und nicht einem andern, freiwillig oder
gezwungen, Platz mache. Je kleiner die Wahlkreise
sind, um so stossender wirkt das Verfahren, wie es
im Gesetz über den Nationalratsproporz vorgesehen
ist. Die Verfassung schreibt vor, (dass in fder Zwischenzeit

ledig gewordene Stellen sogleich wieder besetzt
werden. Das geschieht allerdings auch nach dem
heutigen Vorschlag, jedoch durch einfaches Vorrücken
der Ersatzkandidaten und nicht im Sinne des Art. 21
der Staatsverfassung, welcher Wahlen vorsieht. Ich
bin durch die Ausführungen der Vertreter der vorberatenden

Behörden nicht eines Bessern belehrt worden
und halte deshalb meinen Antrag aufrecht, wonach
ein gewählter Kandidat verpflichtet ist, das Mandat
eines Mitgliedes des Grossen Rates anzunehmen und
es während wenigstens zwei Jahren auszuüben.

Leuenberger (Bern). Ich hätte es lieber gesehen,
wenn Herr Hurni seinen Antrag dahin formuliert
hätte, dass für die Wahl der Suppleanten eigene
Listen aufgestellt werden und sie besonders zu wählen
sind, wie es z. B. in den Kantonen Solothurn und
Graubünden der Fall ist, und dass sie nur
einberufen wenden, wenn einer sich für die ganze Session
entschuldigen lässt. Der zweite Fall, dass ein
Ersatzmann einberufen ,werden soll, wenn ein
Ratsmitglied die erste Woche unentschuldigt fernbleibt,
passt mir nicht recht. Immerhin messe ich der Sache
keine ausserordentliche Bedeutung zu.

Gegenüber Herrn Seiler ist zu bemerken, dass der
Gewählte nicht gezwungen werden kann, nach Bern
zu kommen. Er kann die Sitzungen des Grossen
Rates während der ganzen Amtsdauer sabotieren,
und damit ist der Wählerschaft auch nicht gedient.
Oder der Besuch der Sitzungen des Grossen Rates
kann für einen andern einen grossen Verdienstausfall
zur Folge haben, und wenn er deshalb wegbleibt, so
kann ihn niemand zwingen, sein Mandat auszuüben.
Beim heutigen Zahltag werden mir für die Sittzungen,
die ich letztes Jahr besucht habe, 278 Fr. am Lohn
abgezogen. Dieser Fall kann auch andere treffen und
sie würden sich bedanken, wenn man sie zur
Annahme der Wahl zwingen würde.

Abstimmung.
1. Für den Antrag Hurni (gegenüber

dem Antrag der vorberatenden
Behörden; Minderheit.

2. Für den Antrag Seiler (gegenüber
dem Antrag der vorberatenden
Behörden) Minderheit.

Beschluss :

Art. 16. Von jeder Liste sind entsprechend
der vorgenommenen Verteilung diejenigen
Kandidaten gewählt, welche die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste.
Die nicht gewählten Kandidaten einer jeden

Liste sind Ersatzkandidaten. Die Ersatzkandidaten
rücken an die Stelle von ausscheidenden

Mitgliedern der gleichen Liste, und zwar in der
Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen.

Bei gleicher Stimmenzähl entscheidet die
Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste.

Das Ausscheiden eines Mitgliedes und die
Ordnung der Nachfolge wird durch Beschluss des
Regierungsrates festgestellt.

Art. 19 bis.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei der Beratung des Art. 20 ist von
verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass
es sehr wünschbar wäre im Interesse des Gesetzes und
einer guten Durchführung desselben, in der Vorlage
selbst die Frage der Wahlkreiseinteilung zu lösen.
Es machten sich auch Wünsche geltend, die ganze
Wahlkreiseinteilung ohne weiteres im Gesetz zu ordnen
und [nicht einem Dekret des Grossen Rates vorzubehalten.

Allein es hat sich doch gezeigt, dass eine
genaue Umschreibung der Grossratswahlkreise im Gesetz
[mit Schwierigkeiten verbunden ist, dass dann jede
infolge der Zusammenlegung von Amtsbezirken oderAen-
derungen in der Zahl der Wohnbevölkerung wünschbar
werdende Revision der Wahlkreiseinteilung wieder vor
das Volk gebracht werden müsste, und dass es deshalb
doch besser sei, die Frage nur grundsätzlich im Gesetz
zu lösen und die nähere Umschreibung der Wahlkreise
einem Dekret des Grossen Rates zu überlassen. Nach
längerer Diskussion ist der Antrag der Herren Bucher
und 'Jenny angenommen worden, der eine grundsätzliche

Lösung im Gesetz wünschte in dem Sinne, dass
die Regierung prüfen soll, ob nicht die Amtsbezirke ials
Wahlkreise in Aussicht genommen werden sollen, wobei

es dem Grossen Rat vorbehalten bliebe, eventuell
solche zusammenzulegen oder zu teilen.

Die Fassung des neuen Art. 19bis trägt nun diesen
Gedanken Rechnung, indem sie lautet: «Die Gross-
ratswahlkreise fallen in der Regel mit den Amtsbezirken

zusammen.» Wir bekommen allerdings bei dieser
Ordnung der Dinge Wahlkreise von sehr verschiedener
Grösse, solche von 1 bis vielleicht über 30 Mandaten.
Immerhin zeigt eine nähere Untersuchung, dass
voraussichtlich gar kein Einerkreis entstehen wird,
sondern dass der heutige Einerwahlkreis wieder zu einem



12 (19. Janaar 1920.)

Zweierkreis und solche, die heute zwei Vertreter
haben, wahrscheinlich ebenfalls zunqhmen und zu
Dreierwahlkreisen werden. Allein es handelt sich da um sehr
wenige, vielleicht zwei bis drei Wahlkreise, die nicht
stark ins Gewicht fallen würden. In den weitaus
meisten Wahlkreisen wird der Proporzgedanke sich in
genügender Weise auswirken können, indem sie
mindestens 3, 4, 5 und mehr Mandate aufweisen, so dass
die verschiedenen dort bestehenden Parteien zu einer
Vertretung gelangen können.

Aus diesen Erwägungen heraus schlagen Ihnen
Regierung und Kommission vor, Sie möchten den Art.
19Ms in das Gesetz aufnehmen, wonach grundsätzlich
die Amtsbezirke als Grossratswahlkreise gelten soll m,
der Grosse Rat aber doch nach: dieser Richtung im
Dekret Ausnahmen machen kann, wie es dann in
Art. 20 usw. vorgesehen ist. Im Namen der Regierung
beantrage ich Ihnen, dieser Ordnung zuzustimmen.

v. Fischer, Vizepräsident der Kommission. Die
Kommission unterstützt den Antrag der Regierung in
bezug auf die Regelung der Wahlkreisfrage, und zwar
sind wir schliesslich einstimmig zu diesem Resultat
gelangt. Die von der Regierung vorgeschlagene Formel
hat den Vorteil, dass sie auf der einen Seite auf die
bestehenden Verhältnisse abstellt und die Anwendung
einer Wahlkreisgeometrie im grössern Stil verhindert.
Auf der andern Seite wird die Verwaltungsreform, von
der wir schon lange reden, durchgeführt werden können,

ohne dass eine Revision dieses Artikels
stattfinden muss, wenn man den Grundsatz als Regel
aufstellt. Ich möchte nicht so indiskret sein, bei dieser

Gelegenheit zu fragen, wieweit die Verwaltungsreform

eigentlich gediehen sei. Ich erinnere nur noch
einmal daran, dass die betreffende Motion etwa vor
fünf Jahren erheblich erklärt worden ist. Seither hat
man jedes Jahr ein- oder zweimal sich erkundigt, aber
eine bestimmte Antwort hat man nicht bekommen.
Ich will heute, wie gesagt, nicht so indiskret sein und
die Frage stellen, wieweit die Verwaltungsreform, die
mit der Wahlreform ja in einem gewissen Zusammenhang

steht, vorbereitet sei. Ich möchte aber den Anlass
benützen, um daran zu erinnern, dass man diese
Reform nicht aus den Augen lassen soll. Je länger man
wartet, desto schwieriger wird sie.

Angenommen.

Beschlnss:

Art. 19bis. Die Grossratswahlkreise fallen in
der Regel mit den Amtsbezirken zusammen.

Art. 20.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier wird nun in Ausführung des
Grundsatzes in Art. 19bis bestimmt, dass dem
Dekret, des Grossen Rates vorbehalten bleibt: die
Einteilung des Staatsgebietes in Grossratswahlkreise nach
Massgabe des Art. 19bis, das Vertretungsverhältnis der
Grossratswahlkreise usw. Es ist bereits das letztemal
über Art. 20 ausführlich referiert worden und es hat

sich dagegen keine Opposition geltend gemacht, so dass
ich auf nähere Erörterungen verzichten kann.

Angenommen.

Beschlnss :

Art. 20. Durch Dekret des Grossen Rates werden

näher bestimmt:
1. Die Einteilung des Staatsgebietes in

Grossratswahlkreise nach Massgabe des Art. 19bis.

2. Das Vertretungsverhältnis der Grossratswahlkreise.

3. Die Einteilung des Staatsgebietes in
Abstimmungskreise.

4. Die allgemeinen Vorschriften über das Ab-
stimmungs- und Wahlverfahren, über die
Ermittlung und Bekanntmachung der Stimm-
gebung und über die Anfechtung von Ab-
stimmungs- und Wahlverhandlungen.

5. Das Verfahren über die Durchführung der
verfassungsmässigen Volksbegehren.

Präsident. Herr Grossrat Hurni hat mir erklärt, dass
er die Aufnahme eines neuen Artikels in das Gesetz
verlangt, dessen Einreihung er für den Fall der
Annahme des Artikels den vorberatenden Behörden
überlassen würde. Ich erteile das Wort Herrn Hurni zur
Begründung seines Antrages.

Hurni. Der Antrag, den ich Ihnen unterbreite, lautet

folgendermassen: «Das Stärkeverhältnis der
Parteien im Grossen Rat ist massgebend für die
Vertretung derselben im Bureau und in allen Behörden
und Kommissionen, welche der Grosse Rat zu
bestellen hat.»

Es gab eine Zeit, wo man den Majorz als das beste
Wahlsystem ansah und glaubte, mit ihm sei die
absolute Wahlgerechtigkeit gesichert. Dieser Standpunkt
ist heute überwunden. Man ist jetzt der Auffassung,
dass in erster Linie die Minderheiten vertreten sein
sollen, und so ist es gekommen, dass der Proporz
seinen Siegeszug durch die ganze Schweiz angetreten hat,
und überall, wo er eingeführt ist, denkt niemand
daran, ihn Wieder abzuschaffen. Ich möchte Ihnen nun
Gelegenheit geben, dem Proporzgedanken dadurch die
Krone aufzusetzen, dass Sie den Proporz nicht nur für
den Grossen Rat selbst, sondern auch für alle Kommissionen

und Behörden einführen. Sie würden damit
einen Zustand schaffen, wie wir ihn in der Stadt
Bern haben, wo alle Kommissionen nach diesem
Grundsatz bestellt werden, ebenso der Gemeinderat
und auch die Wahlausschüsse. Sie können jedesmal,
wenn die Liste der Ausschussmitglieder für Wahlen
und Abstimmungen publiziert wird, darin die Aufforderung

lesen, dass, wenn ein Bürger von der Liste
nicht befriedigt sei, hauptsächlich bezüglich der
Vertretung der Parteien, er seine Bemerkungen anbringen
möge. Das hat dazu geführt, dass man in Bern
Reklamationen betreffend die Berücksichtigung der
Parteien nicht mehr kennt. Die sozialdemokratische Partei,

welche in der Stadt Bern die Mehrheitspartei ist,
macht sich eine Ehre daraus, diesen Zustand geschaffen

zu haben und würde es begrüssen, wenn auf dem
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Gebiete des Kantons eine ähnliche Ordnung
platzgreifen würde. Ich empfehle Ihnen die Annahme des
Antrages.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte nicht einen Gegenantrag
stellen, mache aber darauf aufmerksam, dass dieser
Vorschlag viel richtiger bei der Beratung des Gross-
ratsreglementes eingebracht würde. Es ist logisch
richtiger, das Proporzgesetz welches für die Wahlen in den
Grossen Rat gilt, nicht mit einer solchen Bestimmung
zu belasten, sondern sie dem Grossratsreglement einzu
verleiben. Allein ich möchte, wie gesagt, nicht einen
direkten Gegenantrag stellen, indem ich nicht im
Namen der Regierung sprechen kann, sondern möchte
Ihnen empfehlen, den Vorschlag des Herrn Ilurni an
die Regierung und Kommission zur Prüfung für die
zweite Lesung zu überweisen.

Präsident. Ist Herr Hurni so einverstanden, oder
beharrt er darauf, dass heute bereits über seinen
Antrag abgestimmt wird?

Hurni. Ich bin einverstanden, dass mein Antrag
im Sinne der Ausführungen des Herrn Regierungsrat
Moser an die vorberatenden Behörden gewiesen wird.

Titel und Ingress.

Präsident. Herr Hurni hat die Frage aufgeworfen,
ob im Titel nicht in irgend einer Form noch der Name
«Proporzgesetz » beigefügt werden sollte. Aus den
gedruckten Anträgen der vorberatenden Behörden ist
ersichtlich, dass sie Abweisung beantragen.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Antrag Hurni ging dahin, man
möchte beim Titel und Ingress in Paranthese beifügen :

Proporzgesetz. Regierung und Kommission haben die
Frage geprüft, sind aber zu einem ablehnenden Standpunkt

gekommen, indem das Gesetz nicht nur den
Proporz 'des Grossen Rates regelt, sondern in Verbindung
mit dem Dekret auch das Verfahren bei Abstimmungen
ordnet usw. — alles Sachen, die mit dem Proporz
eigentlich nicht zusammenhängen. Weiter ist zu
bemerken, dass später noch für andere Wahlen das
Proporzverfahren aufgestellt werden kann. Wir halten
es deshalb für richtiger, von dieser Beifügung Umgang
zu nehmen und einfach zu sagen: Gesetz über die
Volksabstimmungen und Wahlen. Die Sache ist nicht
von grosser Bedeutung, aber ich glaube, wir können
den Antrag des Herrn Hurni ablehnen, ohne dass das
Gesetz deshalb weniger verständlich wird.

v. Fischer, Vizepräsident der Kommission. Die
Kommission pflichtet der Ansicht der Regierung bei.

Präsident. Ein bestimmter Antrag ist nicht gestellt
worden. Herr Hurni hat seinerzeit nur die Anregung
gemacht, man möchte die Frage prüfen. Titel und
Ingress sind somit nach Antrag der vorberatenden
Behörden angenommen.

Beschlnss :

Gesetz
über die

Volksäbstimmungen und Wahlen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung der Art. 43, 74, 89 der

Bundesverfassung und der Art. 2, 3, 4, 5, 6 und 8 der
Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates
beschliesst :

v. Steiger. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob die
Regierung bis zur zweiten Lesung nicht den Dekretsentwurf

über die Wahlkreisointeüung vorlegen könnte.
Ein solches Vorgehen ist ja nicht üblich. Aber ich
muss sagen, dass mir die vorliegende Kompromisslösung,

wonach die Wahlkreiseinteilung im grossen
und ganzen im Gesetz geregelt wird und Ausnahmen
dem Dekret vorbehalten werden, nicht recht gefällt. Es
ist möglich, dass, wenn der Entwurf vorläge, man zu
der Ueberzeugung käme, dass doch das Ganze im
Gesetz Aufnahme finden könnte.

Präsident. Ich fasse die Aeusserung des Herrn
v. Steiger als Anregung zuhanden der vorberatenden
Behörden auf.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfs Mehrheit.

Interpellation der Herren Grossräte Roth (Interlaken)
nnd Mitnnterzeichner betreffend Hilfeleistung an
die Föhngeschädigten des Oberlandes.

(Siehe Seite 1301 des letzten Jahrganges.)

Roth (Interlaken). Unter dem frischen Eindruck der
grossen Föhnkatastrophe vom 4./5. Januar letzten Jahres,

die über die oberländischen Talschäften hereingebrochen

ist, habe ich am 16. Januar 1919 im Grossen
Rat eine Motion eingereicht, die von der Regierung
geeignete und ausreichende Hilfsmassnahmen verlangte
und namentlich auch die Regierung aufforderte, die
Frage zu prüfen, ob nicht eine allgemeine staatliche
Versicherung für Elementarschäden einzuführen sei.
Die Motion wurde am 19. März vom Sprechenden
begründet und Regierung und Grosser Rat haben sie

angenommen.
Der Grosse Rat verwundert sich vielleicht, dass ich

heute mit der gleichen Angelegenheit wieder vor dieses
Forum komme, indem er unter Umständen annimmt,
die Sache sollte längst erledigt sein. Ich tue es
deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass die von der
Regierung versprochene Hilfeleistung weder mit der
nötigen Raschheit noch im erforderlichen Umfang
erfolgt ist und weil ich der Regierung Gelegenheit geben
möchte, sich darüber zu verbreiten, warum die
erforderlichen Massnahmen nicht im vollen Umfang getroffen

werden konnten.
Ich habe (bei der Begründung der Motion die

Föhnkatastrophe ausführlich beschrieben, anhand von Zah-

4*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920.
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len den Schaden dargetan, die wirtschaftliche Lage der
Geschädigten beleuchtet und schliesslich angedeutet,
durch welche Massnahmen die Hilfe erfolgen könnte.
Ich will Üas alles heute nicht wiederholen, sondern
mich damit begnügen, Ihnen einige Hauptpunkte ins
Gedächtnis zurückzurufen. Der Gesamtschaden an
Gebäuden und Fahrhabe ist auf rund eine Viertelmillion
zu taxieren, der Waldschaden nicht inbegriffen. Davon
entfallen einzig auf die Gemeinde Grindelwald ca.
110,000 Fr. In dieser Gemeinde wurden 62
Wohnhäuser beschädigt, wovon 4 bis auf die Kellermauern
•und 5 ,bis tauf'den ersten Stock zerstört. Ferner wurden
81 Scheunen beschädigt, wovon 13 bis auf den Stall
weggerissen. Ausserdem wurden grosse Quantitäten
Futter und zahlreiche Fahrhabe, namentlich Kleider,
fortgetragen und eine grosse Zahl Obstbäume vernichtet.

Die Föhnbeschädigten sind zum allergrössten Teil
kleine, unbemittelte Leute, denen es nicht möglich ist,
aus eigener Kraft den zerstörten Besitz wieder
aufzubauen und von denen viele für immer ruiniert sind,
Wenn ihnen nicht geholfen wird. Von den 132
Föhnbeschädigten der Gemeinde Grindelwald haben 122
ein Vermögen von unter 20,000 Fr., 104 von unter
10,000 Fr., 70 von unter 5000 Fr. und 33 von unter
1000 Fr. 16 haben gar kein Vermögen oder einen
Schuldenüberschuss. Bei 26 oder V5 aller Geschädigten

ist die Schadensumme grösser und teilweise
bedeutend grösser als das Vermögen, und bei einer
Anzahl anderer ist das Vermögen nicht Wesentlich grösser
als der erlittene Schaden. So beträgt z. B. in einem
Fall der Schaden 5000 Fr. und das Vermögen gleich
null, in einem andern der Schaden 6300 und das
Vermögen 2000 Ft., in einem dritten der Schaden 2900
und das Vermögen 900 Fr., usw. Im ganzen
übersteigt also in dieser einzigen Gemeinde der Schaden
in 26 Fällen das Vermögen, und der Schaden beträgt
allein für diese Fälle 40,000 Fr. Wir haben es da
mit einer Bevölkerung zu tun, deren kleines Besitztum
vielfach überschuldet ist und die sich ein ganzes
Menschenleben lang abschinden muss, um den Zins
herauszubringen, den sie dem Kapital abzuliefern hat.
Dabei ist nicht zu Vergessen, dass der Fremdenverkehr,
aus dem eine grosse Zahl von Mitgliedern dieser
Kleinbauernfamilien etwas bares Geld verdienen konnte,

seit Ausbruch des Krieges vollständig darniederliegt.

Ferner, dass der Föhnkatastrophe ein Sommer
vorangegangen ist, der ausserordentlich reich an
Wasserschäden war, so dass fast der hinterste Bürger
davon betroffen wurde.

Gestützt auf diese wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse der Geschädigten habe ich verlangt, dass
die Regierung geeignete und ausreichende Hilfsmass-
nahmen ergreife. Sie hatte damals bereits eine gewisse
Hilfsaktion ins Auge gefasst und folgende Massnahmen
geplant: 1. eine Subvention aus dem kantonalen Kredit
für Elementarschäden, der jährlich 20,000 Fr. beträgt;
2. eine kantonale Kirchenkollekte, und 3. eine Sammlung

von Haus zu Haus im Oberland. Anhand von
Zahlen suchte ich damals nachzuweisen, dass diese
Massnahmen gänzlich ungenügend seien. Namentlich
drückte ich 'mein Erstaunen darüber aus, dass die
Sammlung nur gerade im Oberland stattfinden soll,
also in den geschädigten Gegenden, und nicht auch
in denjenigen Landesteilen und bei denjenigen
Kantonsbürgern, die in glücklicheren Verhältnissen leben
als die Leute im Oberland. Ich habe vorausgesagt,
dass das Resultat der Sammlung ein kärgliches sein

Werde, und der Erfolg hat mir recht gegeben. Ich
verlangte, die Sammlung möchte auf den ganzen Kanton

ausgedehnt oder die nötige Summe aus
Staatsmitteln oder von der Brand Versicherungsanstalt
bereitgestellt werden. Die Regierung hat, trotzdem sie
von der Unzulänglichkeit dieser Massnahmen
überzeugt sein musste, diesen Vorschlägen nicht Folge
geleistet. So stehen wir heute vor der betrübenden
Tatsache, dass dem Sinn meiner damaligen Motion, es sei
ausreichende Hilfe zu gewähren, nicht nachgelebt worden

ist.
Nachfolgend möchte ich Ihnen mit einigen Zahlen

aufwarten. Wir hatten 1919 — ich gebe die Zahlen
wieder unter Vorbehalt von Irrtum — im ganzen Kanton

einen Föhn- und Wasserschaden von 1,129,531 Fr.
Bei den Vergütungen werden bekanntlich nur diejenigen

bedacht, welche ein Grundsteuerkapital von
weniger als 20,000 Fr. haben. Werden nur die
Unterstützungsberechtigten in Betracht gezogen, so haben
wir es mit einem Schaden von 866,140 Fr. zu tun,
wovon einzig auf das Oberland 687,346 rund davon wieder
auf das Amt Interlaken 367,600 Fr. entfallen. Welche
Hilfsmittel stehen nun diesen grossen Posten gegenüber?

In erster Linie steht der bereits erwähnte Kredit
für Elementärschäden pro 1919 von 20,000 Fr. zur
Verfügung, ferner der aus dem Vorjahr verbliebene
Rest dieses Kredites von 3053.40 Fr. Dann hat die
kantonale Notstandskommission einen Betrag von
10,000 Fr. bewilligt. Ich habe gerade heute von einem
Mitglied dieser Kommission vernommen, er sei der
Auffassung gewesen, dass diese 10,000 Fr. den
Föhnbeschädigten zukommen und nicht in das Allgemeine
gehen sollten. Im weitern hat die Brandversicherungsanstalt

ebenfalls 10,000 Fr. gesprochen. Diese
Freigebigkeit, wurde damals in den Zeitungen grossartig
gerühmt, und es hiess deutlich, der Betrag sei für die
Föhnbeschädigten bestimmt. Heute sehen wir, dass
diese Summe auch wieder für sämtliche Beschädigten
im Kanton überhaupt verwendet werden soll, und die
massgebenden Behörden des Oberlandes sind darüber
sehr entrüstet. Die Kirchenkollekte hat 14,941 Fr.
abgeworfen. Ich habe seinerzeit bemerkt, sie werde
vielleicht 10,000 Fr. eintragen, und Herr Regierungsrat
Burren hat, wenn ich nicht Srre, auf Fr. 20,000 gehofft.
Im ganzen standen somit, 58,450 Fr. zur Verfügung,
von denen noch 500 Fr. in den eidgenössischen Fonds
für Elementarschäden abgehen. Es verbleiben somit
57,950 Fr. gegenüber einer Schadensumme von 866,140
Fr. Vor kurzem konnten wir im «Bund» lesen, wie die
kantonale Armendirektion die Summe verteilt hat :

Geschädigte mit einem Grundsteuerkapital bis 5000 Fr.
erhalten 8°/0 an den Schaden, solche mit 10,000 Fr.
6 o/0, bis 15,000 Fr. 4 % und bis 20,000 Fr. 2 °/„. Für
das Oberland speziell kommt noch der Ertrag der
Hauskollekte von 20,962 Fr. dazu, so dass den Geschädigten

hier noch einige Prozent hinzugelegt werden konnten

und in der untersten Klasse im ganzen 11 %, in
der zweiten 9, in der dritten 7 und in der vierten
4°/o zur Ausrichtung gelangen. Um ganz vollständig
zu sein, füge ich bei, dass auf das Oberland noch der
Beitrag des Hilfskomitees in Basel von 4400 Fr.
entfällt, der auch noch extra verteilt werden kann, aber
natürlich die Höhe der Entschädigungen nicht stark
beeinflusst. i

1

Ich habe bei der Begründung der Motion erklärt,
dass eine Entschädigung von einigen wenigen Prozenten,

wie sie bei Elementarschäden üblich sei, in die-
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sein Fall vollständig ungenügend, ein Tropfen Wasser
auf einen heissen Stein sei und dass, wenn man den
ganz Armen den ganzen Schaden vergüten würde, sie
auch dann noch nichts zu danken hätten. Jetzt
bekommen sie im ganzen 11 °/o und dazu noch eine
kleine Zulage. Ich will Ihnen an einigen Beispielen
zeigen, wie sich die Verteilung macht. Erstes Beispiel:
Der Betreffende hat ein Vermögen von 2180 Fr., einen
Schaden von 6300 Fr., er bekommt 693 Fr. Zweites
Beispiel: Vermögen 530 Fr., Schaden 3000 Fr.,
Vergütung 330 Fr. Drittes Beispiel: Vermögen 900 Fr.,
Schaden 2900 Fr., Vergütung 319 Fr. Viertes Beispiel
(es betrifft eine Witwe): Vermögen 3740 Fr., Schaden
6000 Fr., Vergütung 660 Fr. Fünftes Beispiel:
Vermögen 220 Fr., Schaden 1400 Fr., Vergütung 154 Fr.
Sechstes Beispiel: Vermögen null, Schaden 1200 Fr.,
Vergütung 132 Fr. Siebentes Beispiel: Vermögen null,
Schaden 2000 Fr., Vergütung 220 Fr., usw. Solche
Beispiele könnten noch viele aufgezählt werden, und
sie erhärten die Behauptung, dass die Hilfe unzulänglich

ist, namentlich auch im Hinblick auf die gewaltigen

Baupreise, die wir gegenwärtig haben.
Ich habe damals nicht nur eine ausreichende,

sondern auch eine rasche Hilfe verlangt, damit
die Leute Bargeld zum Wiederaufbau der zerstörten
Heimstätten bekommen. Herr Grossrat Seiler hat mich
namentlich in diesem Punkte unterstützt. Wie rasch ist
diese Hilfe gekommen? Man hat, wie ich vorhin
ausführte, endlich im «Bund» vom 6. Januar lesen können,

dass die kantonale Armenkommission die
Verteilungsliste fertiggestellt hat. Erhalten ;hat aber bis zur
Stunde von diesen Leuten noch niemand etwas. Seit
der Katastrophe ist also mehr als ein Jahr verstrichen
und die Hilfe hat noch nicht eingesetzt. Da schlägt
man beispielsweise bei der Maul- und Klauenseuche
ein anderes Tempo an und wendet andere Mittel auf.
Die Entschädigung beträgt hier 90%, was durchaus
gerechtfertigt ist. In der Presse wird verlangt, dass
man den geschädigten Landwirten Vorschüsse gebe,
damit sie ihre Ställe wieder einigermassen auffüllen
können. Dieses Begehren ist vollständig berechtigt.
Aber ebenso angezeigt wäre eine rasche Hilfe gewesen
gegenüber dem armen Mann, der in Sturm und Nacht
mit seinen Angehörigen seine zusammenbrechende
Heimstatt verlassen und irgendwo unter Dach zu kommen

suchen musste. Wenn die endgültige Verteilung
nicht frühzeitiger gemacht werden konnte, so hätte
man doch die Hilfsaktion beschleunigen und den
Geschädigten namentlich Vorschüsse an die Baukosten
auszahlen können. Mehr als ein Jahr nach dem
Unglück haben die Leute noch nichts bekommen.

Ich habe in meiner Motion auch Heulieferungen
und Hilfsmassnahmen für die Pflanzung von
Obstbäumen verlangt. Ich will auf diese Angelegenheit
heute nicht näher eintreten. Sie (wissen, dass es
ausserordentlich schwierig war, Heu zu liefern. Dagegen
möchte ich noch auf das zurückkommen, was den
Schluss der' Motion gebildet hat, nämlich auf die
Einführung einer staatlichen Versicherung für
Elementarschäden. Ich habe damals ausgeführt, dass
schon im Jahre 1896 sich im Oberland ein Initiativkomitee

mit Regierungsstatthalter Balmer und Pfarrer
Strasser an der Spitze gegründet hat, das der Regierung

ein Gesuch einreichte, welches von sämtlichen
oberländischen Gemeinden unterzeichnet war und worin

verlangt wurde, dass Elementarschäden in gleicher
Weise wie Feuerschaden vergütet werden möchten.

Die Regierung hat das Gesuch auf Antrag der
damaligen Direktion des Innern abgewiesen mit der
tröstlichen Zumutung an die Interessenten, sie sollen
sich selbst helfen. Der Gedanke der Hilfeleistung bei
Elementarschäden wurde dann von Herrn Regierungsrat

Ritschard aufgegriffen, der die Aufnahme des
Art. 55 in das Armengesetz veranlasste, welcher
vorsieht, dass alle Jahre 20,000 Fr. zu diesem Zweck
ins Budget aufgenommen werden und dass Sammlungen

von Haus zu Haus und in den Kirchen
stattfinden können. Im Jahre 1906 reichte Herr Grossrat
Demme im Grossen Rat eine (Motion ein, (worin er abermals

die Versicherung gegen Elementarschäden
verlangte und den Gedanken in überzeugender Weise
verfocht. Trotzdem Herr Regierungsrat Gobat sich
weigerte, die Motion entgegenzunehmen, wurde sie
vom Grossen Rat doch erheblich erklärt. Seither ist die
Sache offenbar liegen geblieben — Herr Regierungsrat

Burren wusste wenigstens letztes Jahr nichts
davon, dass etwas gegangen sei — und ich möchte noch
einmal auf diese höchst wichtige Angelegenheit
aufmerksam machen. Bekanntlich hat seither auch Herr
Grossrat Biehly eine dahin gehende Motion
eingereicht und wir können ja abwarten, was daraus
resultieren wird.

Ich möchte die gestellte Interpellation in folgende
drei Fragen zusammenfassen:

1. Warum ist nicht ausreichende Hilfe geschaffen
worden dadurch, dass entweder eine kantonale Sammlung

veranstaltet wurde oder dadurch, dass aus der
Brandversicherungskasse oder aus staatlichen Mitteln
die nötigen Summen bereitgestellt wurden?

2. Warum hat sich die Hilfsaktion so ausserordentlich

verzögert, dass die Leute noch heute keine Hilfe
bekommen haben?

3. Ist die Regierung geneigt, der Motion Demme von
1906 Folge zu geben und fernere Studien für eine
Versicherung gegen Elementarschäden an die Hand
zu nehmen?

Burren, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich will den letzten Punkt der
Interpellation betreffend die Versicherungsfrage meinerseits
nicht beantworten, weil über diesen Gegenstand eine
eigene Motion von Herrn Dr. Biehly eingereicht und
diese Motion der dafür zuständigen Direktion des
Innern zur Beantwortung überwiesen worden ist. Wir
werden uns also mit dieser Frage später noch zu
befassen haben.

Ich wende mich nun den Fragen zu, welche der
Herr Interpellant in bezug auf die unternommene
Hilfsaktion stellt. Herr Grossrat Roth hat Ihnen richtig
auseinandergesetzt, dass wir für solche Hilfeleistungen
im gewöhnlichen gemäss Art. 55 des Armengesetzes
einen jährlichen Kredit von 20,000 Fr. zur Verfügung
haben. Dieser Kredit war immer bescheiden und ist
ungenügend, um so mehr, als wir gegenwärtig die
grosse Geldentwertung haben. Er ist aber gesetzlich
festgelegt. Es empfiehlt sich nicht, wegen dieses
einzelnen Punktes eine Revision des Armengesetzes zu
inszenieren. Ich habe aber in der kantonalen
Armenkommission erklärt, dass die Frage geprüft werden
soll, ob man nicht einen Posten im Sinne der Ergänzung

des gesetzlichen Kredites in das Budget
aufnehmen könnte. Es will mir scheinen, dass dem
nichts entgegenstehen würde, dass, wenn das Gesetz
einen bestimmten Kredit formiert, man .auf dem Budget-
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woge in ausserordentlicher Weise zur Ergänzung dieses

Kredites noch ein Mehreres tun könnte. Wir werden

diese Frage im Regierungsrat zu prüfen haben.
Der Kredit von 20,000 Fr. genügt einigermassen

für die normalen Schadenjahre, die keine grössern
Schäden aufweisen. Ein solches normales Schadenjahr

war beispielsweise 1918. Ein ganz anderes Bild
bot dagegen 1919, das ein schweres Schadenjahr
geworden ist. Dabei ist die eigentümliche Erscheinung
die, dass der Hauptschaden sich auf den Anfang des
Jahres konzentriert hat, eigentlich auf die letzten
Wochen 1918 Und die ersten Wochen 1919, also auf den
Zeitpunkt der Jahreswende, wo der Kredit für 1918
bereits verteilt war und derjenige für 1919 unmöglich
schon verteilt werden konnte, weil er für das ganze
Jahr genügen musste und wir abwarten mussten, was
das Jahr im übrigen noch bringen würde. Der
Hauptschaden war (also, wie gesagt, um die Zeit der Jahreswende

eingetreten. Es machten sich damals
atmosphärische Störungen geltend, die sich im Emmental
in Weststürmen und grossen Regengüssen äusserten
und in einzelnen Teilen des Oberlandes, speziell im
Amt Interlaken und ganz besonders in der Gemeinde
Grindelwald, in heftigen Föhnstürmen. In der
gesamten Schweiz hatten wir ein ähnliches Bild. Von
den Föhnstürmen wurden 12 Kantone mehr oder
weniger betroffen, die einen schwach, die andern stärker,
während die übrigen Kantone ganz frei ausgingen.
Wir konnten zu Beginn des Jahres die Grösse des
Schadens nicht überblicken; wir hatten damals nichts
als einige Zeitungsnotizen und dann die Angaben
des Herrn Interpellanten speziell über die Erhebungen
in der Gemeinde Grindelwald, also Angaben fast durchaus

lokaler Natur. Wir mussten abwarten, bis wir ein
Gesamtbild der Schädigungen hatten und auch
abwarten, was der übrige Teil; des Jahres noch bringen
könnte. Eine sofortige Verteilung des Kredites oder
anderer Mittel war ausgeschlossen. Wir mussten die
in sämtlichen betroffenen Amtsbezirken ergangenen
amtlichen Schätzungen abwarten. Dafür bestehen
bestimmte Vorschriften, die in allen diesen Fällen
beobachtet werden. Unsere Regierungsstatthalter sind
genügend instruiert, wie sie sich zu verhalten haben.
Ich habe darüber schon wiederholt Aufschluss
gegeben, und die Sache ist Ihnen bekannt. Für jeden
Amtsbezirk werden drei Schätzer bezeichnet, die
beeidigt werden. Sie haben den Schaden zu besichtigen
und darüber ein Protokoll aufzunehmen. Dieses geht
an den Regierungsstatthalter zurück, der es den
Steuerregisterführern der betreffenden Gemeinden überweist,
damit sie über die ökonomischen Verhältnisse der
einzelnen Geschädigten Auskunft geben. Alle diese
Protokolle treffen erst nach geraumer Zeit bei uns ein;
wir bekommen sie im Laufe des Sommers, des Herbstes,

mitunter sogar erst des Spätherbstes. Das
Protokoll des Amtes Signau für 1919 kam uns am 15.
November zu, dasjenige des Amtes Konolfingen in den
ersten Tagen des Januars 1920, wo der Kredit bereits
verteilt war und wir antworten mussten, dass wir den
Schaden erst beim nächstjährigen Kredit berücksichtigen

können. Also die Protokolle laufen bei uns sehr
langsam ein. Erst wenn wir die Protokolle in Händen
haben und sie zusammenstellen können, haben wir
ein richtiges Bild von der Totalität der vorhandenen
Schäden, und erst jetzt können wir berechnen, wie die
uns zur Verfügung stehenden Mittel sich zu der Grösse
des Schadens verhalten und in welchem Prozentsatz

Hilfe geleistet worden kann. Wir müssen übrigens
berücksichtigen, dass erst noch in den allerletzten
Wochen des Jahres neue Katastrophen eintreten können.

Wir müssen deshalb die Abrechnung in den
Dezember verschieben und dann die Zusammenstellung
an die kantonale tArmenkommijssion Jeiten, welche nach
Gesetz für die Verteilung dieses Kredites zuständig ist
und sich jeweflen in der zweiten Hälfte Dezember
versammelt. Dieses Jahr tagte gie 'am 26. Dezember. Diese
Zusammenstellung ist jeweilen sehr umfangreich und
wird immer vom gleichen Angestellten, dem Kanzleichef

der Armendirektion, gemacht, der in diese Arbeit
vollständig eingeschossen ist. Das ist für ihn
jeweilen ein grosses Stück Arbeit.

Nun haben die Armendijrektion und der Regierungsrat
immerhin nicht abgewartet, bis das Gesamtbild

vor ihren Augen stand, um irgendwelche Massnahmen
zu treffen, sondern wir hatten den Eindruck, dasS es
sich um ausserordentliche Schäden handle, die auch
ausserordentliche Mittel erfordern und dass nicht
davon die Rede sein könne, hier lediglich auf den Kredit
von 20,000 Fr. abzustellen. Lange bevor die Motijon
Roth zur Behandlung kam, schon gegen Ende Februar,
hat -der Regierungsrat auf Antrag der Armendirektion
bestimmte Beschlüsse gefasst. Er beschloss, dass im
Oberland Zugunsten der Föhnbeschädigten eine
Kollekte von Haus zu Haus stattfinden und dass im ganzen

Kanton eine Kirchenkollekte veranstaltet werden
solle, die tatsächlich stattgefunden habe. Im fernem
beauftragte er den Regierungsstatthalter von
Interlaken, in Verbindung mit den andern Statthaltern des
Oberlandes ein Hilfskomitee zu bilden, das speziell
das Resultat der oberländischen Sammlung von Haus
zu Haus zur Verteilung bringen sollte. Diese
Beschlüsse des Regierangsrates wurden am 26. Februar
gefasst. Damals waren bei uns Föhnschäden im
Belaufe von 216,000 Fr. angemeldet. Wir fragten uns,
ob es sich angesichts dieser Summe, die sich
voraussichtlich noch wesentlich vermehren werde, empfehle,
eine Sammlung von Haus zu Haus im ganzen Kanton
zu veranstalten oder ob das nicht ein Mittel sei, zu
dem man erst greifen dürfe, wenn es sich um eine
allgemeine Landeskatastrophe handle und das dann
auch einen entsprechend grossen Betrag abwerfen
sollte. Es ist das ein Mittel, das man nicht missbrauchen,

mit dem man nilcht jeden Augenblick kommen
darf, sondern das man für wirklich allgemeine
Landeskatastrophen reservieren muss. Das war die Auffassung

des Regierungsrates und man beschränkte sich
daher auf die Sammlung im Oberland und die
Kirchenkollekte. Man verliess sich damals auch einigermassen
auf die schweizerische Sammlung. Man wusste, dass
die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft eine
Sammlung für alle Föhnbeschädigten der Schweiz
plante.

Als dann später, nicht wegen des Föhnschadens im
Oberland, sondern hauptsächlich wegen der
Wasserschäden im Emmental, von denen die Zeitungen ganz
wenig berichtet hatten, sich ein ganz anderes Schadensbild

ergab, konnte man nicht mehr eine Landeskollekte

veranstalten, auch wenn man der Ansicht
gewesen wäre, dass sie sich empfehlen würde, deshalb,
weil 'der psychologische Moment nicht mehr da war.
Wenn ein Ereignis schon Weit zurückliegt, verliert
sich die Aufmerksamkeit, die man ihm zugewendet hat,
und die Opferwilligkeit, die sich auf eine solche
Katastrophe konzentriert, nimmt im Quadrat der zeitlichen
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Entfernung ab; es treten andere Ereignisse auf, denen
die Leute ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Das ist
besonders der Fall in unserer Zeit, wo eine
Katastrophe auf die andere folgt, eine Sammlung förmlich
die andere jagt. Es vergeht keine Woche, wo nicht
ein Hilfskomitee für eine besondere Not sich auftut
und die Presse dafür eintritt. Speziell 1919 war die
grosse Kollekte für Wien in allen Teilen des Landes
im Gang. Das trug auch dazu bei, dass der
Regierungsrat sich sagte : es sind gegenwärtig so viele
Sammlungen im Gang, dass man sich fragen muss,
ob der Moment geeignet sei, um eine allgemeine
Landessammlung zu veranstalten.

Nun muss konstatiert werden, dass das Resultat
der angeordneten Sammlungen uns zum Teil enttäuscht
hat. Das trifft am wenigsten zu auf die Kollekte im
Oberland, die über 20,000 Fr. abgeworfen hat und
deren Ergebnis als ein verhältnismässig befriedigendes
bezeichnet werden kann. Der Ertrag der Kijrchen-
kollekte entspricht dem Resultat einer mittleren
Bettagskollekte. Die Bettagskollekte ergibt im Mittel rund
15,000 Fr. Ist ein starker Zug in der Sache, geht sie
auch auf 20,000 Fr. Ich glaubte, dass man mit
mindestens 20,000 Fr. werde rechnen können; das Ergebnis

blieb etwas darunter. Auch die von der
schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft veranstaltete
Sammlung, auf die wir verhältnismässig grosse
Hoffnungen gesetzt hatten, hat uns enttäuscht, indem sie
in der ganzen Schweif nur 51,000 Fr. ergab — ein
Beweis, wie gegenwärtig das Schweizervolk von diesen
Sammlungen allerart, die sich förmlich jagen, etwas
ermüdet ist und wite schwer es mit der Zeit hält, neue
Mittel auf dem Wege der privaten Opferwilligkeit
flüssig zu machen. Das Ergebnis dieser schweizerischen

Sammlung wurde der Verwaltungskommissiipn
des schweizerischen Fonds für Elementarschäden zur
Verteilung überwiesen. Angesichts des bescheidenen
Resultats fand die Verwaltungskommission, sie wolle
noch einen erheblichen Stock ihres Vermögens opfern.
Das Vermögen dieses Fonds beläuft sich auf rund
800,000 Fr. — eine bescheidene Summe im Verhältnis
zu der Grösse der Aufgabe, welche der Fonds in der
ganzen Schweiz zu erfüllen hat. Es wurden aber
doch rund 80,000 Fr. dieses Vermögens verwendet,
um das Ergebnis der Sammlung aufzubessern. Man
kam so auf einen Betrag von 125,000 bis 130,000 Fr.
Von dieser Summe entfallen 24,000 bis 25,000 Fr. auf
den Kanton Bern, und die bernische Armendirektion
wurde ersucht, die Verteilung dieser Summe auf die
Geschädigten der bernüschen Amtsbezirke vorzunehmen.

Davon fallen 9600 Fr. dem Amt Interlaken zu,
wovon einzig für die Gemeinde Grindelwald 9000 Fr.,
dem Amt Oberhasle 2100 Fr., dem Amtsbezirk Signau
7500 Fr. usw. Es kommen also aus dem schweizerischen

Fonds für Elementarschäden noch ganz erkleckliche

Beträge zur Verteilung, die der Herr Interpellant
nicht genannt hat.

Im übrigen hat sich die Armendirektion, nachdem
sie die relativ bescheidenen Ergebnisse dieser
Sammlungen kannte, bemüht, die Mittel noch auf anderem
Wege zu vermehren. Sie richtete beispielsweise durch
Vermittlung der Direktion des Innern an die Brand-
versicherungsanstalt das Gesuch, etwas an diese Schäden

beizutragen, und wiir hatten insofern Erfolg, als
die Brandversicherungsanstalt zwar irgendwelche
Verpflichtung Verneint und auch erklärt hat, dass sie in
grösserm Massstabe nicht helfen könne, aber uns im-
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merhin 10,000 Fr. zur Verfügung stellte, um die sich
die vorhandenen Mittel vermehrt haben. Ferner stellte
der Sprechende im Ausschuss der kantonalen Hilfs-
kommissi«on den Antrag, es seien noch 10,000 Fr. für
die Föhn- und Wasserbeschädigten flüssig zu machen.
Obschon diesem Antrag Bedenken gegenüberstanden,
weil der kantonale Notstandsfonds hauptsächlich für
Opfer des Krieges besteht, für solche, die unter dem
Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen leiden, und
es sich hier nicht um solche Kriegsopfer handelt,
sagten wir uns doch, es betreffe in der Hauptsache das
Oberland, das schon schwer unter den Wirkungen des
Krieges leide, und deshalb rechtfertige es sich, diesen
Fonds etwas mobilzumachen. Die Regierung stimmte
zu, und so waren weitere 10,000 Fr. vorhanden.

Mit einem Antrag hatte die Armendirektion nicht
Erfolg. Sie schlug dem Regierungsrat noch vor, es
seien dem Fonds, der gemäss Art. 30 des
Wasserrechtsgesetzes gebildet und langsam geäufnet worden
ist -— er beträgt gegenwärtig 180,000 Fr. — 20,000 Fr.
zu entnehmen. Die Regierung fand, es sei unsere
Aufgabe, vorderhand diesen Fonds weiter zu äufnen,
bis er auf eine halbe Million angestiegen sei; dann
habe man eine leistungsfähige Institution, der man
etwas zumuten könne; gegenwärtig sei der Fonds zu
bescheiden, als dass man ihm heute einen Betrag
und morgen wieder einen andern zu diesem und jenem
Zweck entnehmen könnte. Mein Antrag wurde
abgelehnt, und ich begreife die Bedenken des Regierungsrates.

So standen wir beim Zusammentritt der kantonalen
Armenkommission vor folgender Situation: An Schäden

waren im ganzen 1,129,531.50 Fr. angemeldet
aus 13 Amtsbezirken mit 66 Gemeinden und 1454
Geschädigten. Nun haben wir von jeher für Schaden,
erlitten an Strassen, Waldungen usw., nichts verabfolgt,

ebensowenig an Gemeinden, Korporationen,
Aktiengesellschaften oder Private mit einem reinen
Steuerkapital von über 20,000 Fr. Alle diese Fälle
wurden auch hier tausgeschieden. Damit 'waren von der
Verteilung ausgeschlossen 263,391 Fr., und es verblieben

noch 866,140 Fr. Demgegenüber standen uns an
Mitteln für den ganzen Kanton zur Verfügung: der
Kredit von 20,000 Fr., Saldovortrag von 1918 3053 Fr.,
Beitrag aus dem kantonalen Notstandsfonds 10,000 Fr.,
Beitrag der Brandversicherungsanstalt 10,000 Fr.,
Kirchensammlung 14,941 Fr., Zinsbetreffnis der bei der
Hypothekarkasse angelegten Gelder 455 Fr., im ganzen
58,450 Fr. Dazu kam für die oberländischen
Amtsbezirke noch das Ergebnis der Sammlung im Oberland

mit 20,215.40 Fr. Das ermöglichte eine Verteilung

in der ersten Klasse yon 8%, in der zweiten von
6% und in der dritten von 4% des Schadens für
den Kanton im allgemeinen und für das Oberland
von 11% in der ersten, 9% in der zweiten, 7 % in
der dritten und 4 % in der vierten Klasse. In den
einzelnen Amtsbezirken wurden folgende Summen
verabfolgt :

Saanen.... 25 Geschädigte, 1,671 Fr. 15, davon
491 Fr. 75 aus der oberländischen
Hauskollekte.

Obersimmental 66 Geschädigte, >2,614 Fr., davon
762 Er. 80 aus der oberländischen
Hauskollekte.

Niedersimmental 37 Geschädigte, 7,660 Fr. 55, davon
2,280 Fr. 15 aus der oberländischen
Hauskollekte.

20. 5
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BTutigen 224 Geschädigte, 13,148 Fr. 95, davon
4,004 Fr. 55 aus der oberländischen
Hauskollekte

Oberhasle 281 Geschädigte, 6,403 Fr. 09, davon
1991 Fr. 25 aus der oberländischen
Hauskollekte.

Interlaken 537 Geschädigte, 32,602 Fr., davon
10,090 Fr. aus der oberländischen
Un l-j çVnllpkfp

Thun 21 Geschädigte, 2,099 Fr. 30, davon
594 Fr. 90 aus der oberländischen
Hauskollekte.

Aarwangen 7 Geschädigte, 374 Fr. 80.
Laupen 68 Geschädigte, 1,084 Fr. 90.
Signau 113 Geschädigte, 9,029 Fr. 50.
Schwarzenburg 17 Geschädigte, 533 Fr. 45.
Freibergen 3 Geschädigte, 86 Fr.
Pruntrut 55 Geschädigte, 622 Fr. 14.

Im ganzen kamen 77,929.83 Fr. an bernischen Mitteln

zur Ausrichtung. Dazu kommen nun für die bernischen

Geschädigten, die aus dem schweizerischen
Hilfsfonds berücksichtigt würden, noch! die Zuschüsse
dieses Fonds. Der schweizerische Hilfsfonds klassifiziert

etwas anders und nach andern Gesichtspunkten
als wir. Er macht nur drei Klassen: erste Klasse sehr
bedürftig, zweite bedürftig und dritte wenig bemittelt
und zur Unterstützung empfohlen. Die Verwaltungskommission

war im Falle, der ersten Klasse 15%, der
zweiten 10 % und der dritten 5 % zuzuweisen, so dass
also die oberländischen Geschädigten in der ersten
Klasse im ganzen 26 % und die in den übrigen Teilen
des Kantons 23% erhielten.

Im übrigen will ich nicht unerwähnt lassen, was
der Herr Interpellant bereits angeführt hat, dass beim
Regierungsstatthalter von Interlaken noch ein Betrag
von 4400 Fr. liegt, Ider idurch die Sammlung von Damen
in Basel und Bern zusammengekommen ist und nach
dem Oberland geschickt wurde, um die föhnbeschädigten

Familien nach ihrer Kinderzahl zu berücksichtigen.
Derartige Bedingungen können nicht von der Zentralstelle

aus erfüllt werden, welche die Verhältnisse des
Einzelnen nicht zu beurteilen vermag. Deshalb haben
wir gefunden, es sei am besten, wenn die Verteilung
von den Regierungsstatthaltern des Oberlandes
vorgenommen werde. Sie haben sich zwar geweigert; ich
begreife das, denn die Verteilung von Liebesgaben
gehört nicht zu den dankbaren Aufgaben; wenn
jemand nicht zufrieden ist, setzt die Kritik ein. Wir
haben gefunden, dass das Ergebnis der Sammlungen
der Basler und Berner Frauen im Oberland verteilt
werden solle. Das ist eine Reserve, die in dén Händen
der oberländischen Regierungsstatthalter liegt. Sie
können unter Beiziehung von Gemeindeabgeordneten
die geflossenen Liebesgaben auf die einzelnen
Geschädigten verteilen und haben da eine Reserve in der
Hand, die ihnen gestattet, in besondern Notfällen den
Verhältnissen nach ihrem Ermessen Rechnung zu
tragen.

Ueber das bei der Verteilung der Gaben beobachtete
Verfahren ist folgendes zu bemerken. Man konnte
sich fragen, ob man nicht zwei Verteilungen machen
wolle, eine für die Föhn- und Wasserbeschädigten
vom Anfang des Jahres und eine für die Geschädigten
des übrigen Teils des Jahres, ob man nicht alles, was
an Gaben geflossen ist, einzig und allein den Föhn-
und Wassergeschädigten zukommen lassen wolle, während

dann die übrigen Geschädigten des Jahres aus

dem Kredit von 20,000 BT. entschädigt worden wären.
Allein ein solches Vorgehen war nicht rationell, weil
der Schaden im Sommer und Herbst, die trocken
waren, ein geringer war, während der Hauptschaden
im Anfang des Jahres entstanden war. Es empfahl
sich, nur eine Verteilung vorzunehmen, alle, die
Föhngeschädigten des Oberlandes und die Hochwassergeschädigten

des Emmentals, gleichmässig zu
berücksichtigen und zwischen den einzelnen Kategorien
keinen Unterschied zu machen.

Was die Quoten anbelangt, die dem einzelnen
Geschädigten zugute kommen, so hätte ich gerne mehr
verteilt. Aber man kann der kantonalen Armendirektion

und der Regierung nicht den Vorwurf machen,
sie hätten dem allem mit verschränkten Armen
gegenübergestanden und nichts gemacht. Sie haben sich
Mühe gegeben, die Mittel aufzubringen, um wesentlich
mehr als in gewöhnlichen Jahren verteilen zu können.
Nur ein Mittel ist nicht angewendet worden, nämlich
die allgemeine Landeskollekte. Ich weiss nicht, ob

man, wenn man im richtigen Moment Kenntnis vom
Umfang des Schadens zu Beginn des Jahres gehabt
hätte, nicht zu dem Mittel einer allgemeinen
Landeskollekte gegriffen hätte. Ich muss die Frage offen
lassen.

Herr Roth hat ein warmes Herz für das Oberland,
speziell für das Amt Interlaken und für Grindelwald.
Aber er wird zugeben müssen, dass eine Summe von
32,000 Fr., wozu noch fast 10,000 Fr. aus dem
schweizerischen Fonds kommen, einzig und allein für das
Amt Interlaken auch nicht zu verachten ist und man
nicht sagen kann, es sei nichts gegangen und man
erfahre keine Hilfe. Wenn einzelne Geschädigte 650,
500, 400 Fr. bekommen, so ist diese Hilfe nicht ganz
zu verachten. Ich erwähne, dass es in andern Jahren
mit bedeutenden Schäden, so z. B. 1915 mit 590,000 BT.,
1909 mit 250,000 Fr., niemand eingefallen ist, weder
in der Presse noch durch Zuschrift an die
Armendirektion zu verlangen, dass eine allgemeine Landeskollekte

veranstaltet werde; es standen uns damals
keine andern Mittel zur Verfügung als die 20,000 Fr.
und man gab sich dabei auch zufrieden. Dieses Jahr
konnten wir ungefähr 80,000 Fr. aus bernischen und
25,000 Fr. aus eidgenössischen Mitteln verteilen, und
man wird nicht sagen können, es sei nichts gegangen.

Was die allgemeine Landeskollekte betrifft, so ist
sie ein zweischneidiges Schwert. Es ist sehr gut,
dass das Gesetz dem Regierungsrat diese Kompetenz
gibt, und er macht gelegentlich auch davon Gebrauch.
Das geschah z. B. im Jahre 1910, wo der
Wasserschaden ganz allgemein war und den ganzen Kanton
betraf. Ebenso wurde 1914 bei Ausbruch des Krieges
eine Notstandssammlung für die Opfer des Krieges
veranstaltet, die 560,000 Fr. ergab. Als wir zwei
Jahre später eine zweite Notstandssammlung anordneten,

bekamen wir noch 300,000 Fr., und nach abermals

zwei Jahren hätten wir wahrscheinlich noch
100,000 Fr. bekommen. So geht es rückwärts, wenn
man zu häufig zu dem Mittel der allgemeinen
Landeskollekte greift; man muss da eine gewisse Vorsicht
beobachten. Jedenfalls kann ich mich nur schwer
der Ansicht des Herrn Interpellanten anschliessen,
dass man in einzelnen Fällen auf hundert Prozent des
Schadens und wenn möglich noch höher gehen sollte.
Es handelt sich um1 eine humanitäre Aktion, und auch
die Versicherung geht nicht auf hundert Prozent. Wer
von einem Brandunglück heimgesucht wird, den ent-
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schädigt die Brandversicherungsanstalt auch nicht
ganz, ebensowenig sind die Viehbesitzer, deren
Viehstand wegen der Seuche abgeschlachtet^ werden musste,
voll entschädigt worden. Man gibt was möglich ist,
aber ein Anspruch auf eine Entschädigung von hundert
Prozent scheint mir doch etwas weit zu gehen. Wir
hatten in den letzten Tagen ein Lawinenunglück im
Gadmental, wo auch bereits ein Notschrei an uns
ergangen ist, ünd ich1 gewärtige, was diese Jahreswende
gebracht hat ; wir haben darüber heute noch kein ganz
genaues Bild, die paar dürftigen Zeitungsnotizen geben
die nötige 'Aufklärung nicht. Ich warte ab, ob die
nächste Zeit uns hinreichende Anhaltspunkte bringt,
um dieses Jahr die Veranstaltung einer allgemeinen
Sammlung zu beschliessen. Ich hoffe, dass es nicht
nötig sein werde, behalte mir aber die Frage offen.
Letztes Jahr haben wir aus guten Gründen davon
abgesehen. Im übrigen gaben wir uns alle Mühe, Mittel
zu Unterstützungen zu beschaffen.

Roth. Ich möchte Herrn Regierungsrat Burren für
seine Ausführungen danken. Ich habe nur eine
Erklärung dafür vermisst, warum die 10,000 Fr. der
Brandversicherungsanstalt nicht einzig für die
Föhnbeschädigten verwendet wurden, indem Herr
Regierungsrat Tschumi mir versicherte, dass sie hiefür
bestimmt gewesen seien.

Im übrigen erkläre ich mich von der Antwort auf
Punkt 3 befriedigt, indem Herr Regierungsrat Burren
erklärte, die Regierung werde dann anlässlich der
Motion Biehly Auskunft geben.

Bezüglich der beiden ersten Fragen, warum die
Hilfe nicht ausreichend war und warum sie nicht
rascher erfolgte, kann ich mich leider nicht befriedigt
erklären. Ich füge bei, dass ich nicht gesagt habe,
es^sei nichts gegangen, sondern ich habe im Gegenteil
aufgezählt, was vorgekehrt worden ist. Ich zweifle
auch1 nicht am guten Willen der Armendirektion, habe
aber die Ueberzeugung, dass mehr hätte gehen können.
Der Schaden war übrigens von Anfang an so gross,
dass es sich doch gerechtfertigt hätte, eine allgemeine
Sammlung zu veranstalten.

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau die

Kommission

für das Dekret betreffend die Organisation
der Bau- und Eisenbahndirektion wie

folgt bestellt hat:

Herr Grossrat Schneider (Bätterkinden), Präsi-
» » Ryser, Vizepräsident [dent
» » C u e n i
» » Gyger (Bern)
» » L a u p e r
» » R u c h
» » R o 11 i e r
» » T h ö il e n
» » Zürcher.

Schluss der Sitzung um ö1/^ Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Der Unterzeichnete wünscht vom Regierungsrat zu
vernehmen, auf welchen Zeitpunkt die im Dekret vom
24. November 1896 festgesetzten Beiträge an die
Feuerlöscheinrichtungen und an die Teilnehmer von
obligatorischen Feuerwehrkursen im Sinne des Art. 80 des
Gesetzes über die Brandversicherungsanstalt vom 1.

März 1914 von 0,10 %0 auf die vorgesehenen 0,15 °/00
des kantonalen Gebäudeversicherungskapitals erhöht
werden.

Nyffeler.

Geht an den Regierungsrat.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 20. Januar 1920,

vormittags 8V2 Uhr-

Vorsitzender: Präsident Pf ister.

Der Namensaufruf verzeigt 175 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 38 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren : Aeschlimann, Berger,
Biehly, Boss (Grindelwald), Choulat, Dietrich, Egger,
Hagen, Hamberger, Hess (Dürrenroth), Hofer (Biel),
Langenegger, Laubscher, Leuenberger (Huttwil), Lory,
Maurer, Müller (Bern), Neuenschwander (Bowil), Ni-
col, Paratte, Peter, Schenk, Weber (Biel), Weibel,
Wenger, Wüthrich, Ziegler, Zürcher; ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren: Chopard, Clé-
mençon, Cortat, Frutiger, Imboden, Keller (Basse-
court), Lüthi, Merguin, Moor, Siegenthaler.

Tagesordnung s

Gesetz
betreffend

Beteiiigang des Staates am Ban and Betrieb
von Eisenbahnen.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 2 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Lesung finden sich Seite 1113 ff. des letzten Jahr¬

ganges abgedruckt.)

Eintretensfrage.
v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Gesetz ist in der Form, wie es
aus der ersten Beratung hervorgegangen ist, publiziert
worden, und wir haben eine Reihe von Eingaben
bekommen, die aber mehr oder weniger alle den Art. 1

berühren. Ich werde mir deshalb erlauben, diese
Eingaben in meinem Referat zu Art. 1 zu würdigen.
Ich möchte Sie ersuchen, ohne weiteres auf die zweite
Beratung eintreten zu wollen.

Rufener, Präsident der Kommission. Mit Rücksicht

darauf, dass zwischen Regierung und Kommission

keine Differenzen hinsichtlich der Abänderung

des ersten Entwurfes vorhanden sind, möchte ich
mich darauf beschränken, Ihnen namens der Kommission

zu empfehlen, auf die Izweite Beratung einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Art. 1.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie sehen aus der Vorlage, dass
Regierung und Kommission gemeinsame Abänderungs-
anträge zu Art. 1 stellen. Diese bringen in der
Hauptsache eine Vermehrung der in Art. 1

aufgeführten zu subventionierenden Eisenbahnen. Es sind
an diesem Artikel sechs Aenderungen vorgenommen
worden. Ziffer 1, wo bisher die Linie Meiringen-
Innertkirchen erwähnt war, ist dahin erweitert worden,

dass nun von einer Linie Meiringen-Innertkir-
chen-Guttannen gesprochen wird. Das geschah auf
Grund eines Gesuches der beteiligten Gegend. Die
vorberatenden Behörden sind der Ansicht, dass auch
Guttannen ein Recht auf eine eventuelle Subvention
habe. Als Ziffer 2 ist neu aufgenommen: Frutigen-
Adelboden oder Kandersteg-Adelboden. Wie die Herren

wissen, machen sich in Adelboden schon seit
längerer Zeit Eisenbahnbestrebungen geltend. Es sind
infolgedessen auch verschiedene Projekte aufgetaucht,
die Adelboden von allen möglichen Seiten her mit der
übrigen Welt verbinden möchten. Ursprünglich
tauchte das Projekt einer Verbindung von Frutigen
nach Adelboden auf, wobei dieses Projekt wiederum
in zwei Varianten zerfiel, von denen die eine die
Linienführung links der Engstligen, die andere rechts
derselben vorsah. Ein anderes Projekt wollte eine
Verbindung von der Lenk nach Adelboden, wieder
ein anderes eine solche von Kandersteg nach
Adelboden. Bis heute hat noch keines dieser Projekte vor
den andern einen Vorsprung hinsichtlich der
Finanzierung errungen. Es ist aber allen klar, dass der
Kurort Adelboden nicht wohl auf alle Zukunft hinaus

ohne Eisenbahnverbindung sein kann. Gegenwärtig

sind wir allerdings damit beschäftigt, die
Strasse Frutigen-Adelboden zu verbreitern und zu
verbessern, damit der Verkehr auf derselben, sowohl
der Fremdenverkehr, der hoffentlich bald wieder
einsetzen wird, als auch der Warenverkehr, der eine
sehr wichtige Rolle spielt, in Ordnung vor sich
gehen kann. Das genügt aber nicht, sondern wenn
Adelboden wieder den früheren Stand soll erreichen können,

so muss unbedingt das moderne Verkehrsmittel
einer elektrischen Schmalspurbahn eingeführt werden.

Die Herren wundern sich vielleicht darüber,
dass man zwei Varianten vorgesehen hat, nämlich
Frutigen-Adelboden und Kandersteg-Adelboden. Beide
Projekte sind gegenwärtig im Studium und in
Diskussion und wir haben uns gesagt, dass beide ihre
Berechtigung haben. Wir haben beide aufgenommen,
natürlich in der Meinung, dass das eine oder das
andere ausgeführt werde, aber nicht das eine und
das andere. Wir wollen das Projekt subventionieren,
das bei der Ausarbeitung und Finanzierung die gröss-
ten Chancen aufweist.

In Ziffer 4 ist ebenfalls eine neue Linie aufgeführt,

Thun-Schwarzenegg. Der Gemeinderat von
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Thun hat in einer Eingabe an den Regierungsrat
das Gesuch gestellt, man möchte diese Linie als
Ueberlandbahn aufnehmen und dafür eine Subvention
in Aussicht nehmen, sei es nun, dass man direkt eine
Linie baut, sei es, was natürlich wahrscheinlicher ist,
dass man diese Linie an die schon bestehende Tramlinie

Thun-Steffisburg anhängt. Wie Sie sehen, haben
wir diesem Gesuche entsprochen, weil wir dafür halten,

dass diese Linie subventionsberechtigt sei.
Anders verhält es sich dagegen mit dem zweiten
Gesuch des Gemeinderates von Thun, man möchte auch
die Subventionierung eines Tramways oder einer
Schmalspurbahn von Thun nach Gwatt aufnehmen.
Diesem Gesuch konnte die Regierung nicht entsprechen

und die Kommission hat dieser Ansicht
zugestimmt. Das geschah aus dem Grunde, weil wir
bisher an gewöhnliche Trambahnen keine Subventionen

ausbezahlt haben und weil wir das auch in
Zukunft nicht tun wollen. Im weitern geht dieses
Tram von Thun nach Gwatt direkt parallel 'mit der
Eisenbahn, die von Thun über Gwatt ins Oberland
führt. Da ist Aussicht vorhanden, dass die
Ortschaften in der Nähe von Thun durch sog. Tramzüge,

wie sie schon längst zwischen Lausanne und
Genf verkehren, besser bedient werden können, sei
es durch eine Haltestelle in Dürrenast oder amGwatt-
stutz. Das alles ist gegenwärtig im Studium und es
wird wohl nicht lange gehen, bis es durchgeführt
ist. Wir glauben, damit werde dann der betreffenden
Gegend genügend gedient sein. Unter keinen Umständen

können wir empfehlen, die Strecke von Thun
nach Gwatt hier in das Gesetz aufzunehmen.

Als Ziffer 12 kommt neu hinzu: Bern-Aarberg-
Biel. Die Herren wissen, dass diese Gegend bisher,
man kann schon sagen merkwürdigerweise, noch keine
Schienenverbindung mit Bern bekommen konnte. Es
handelt sich um die doch recht grossen Gemeinden
Wohlen, Radelfingen, Seedorf und Aarberg. Ein
Initiativkomitee hat nun Studien für eine solche Bahn
begonnen. Dieselbe ist als Schmalspurbahn gedacht
und soll von Bern, sei es über die Halenbrücke, sei
es über die Hinterkappelenbrücke — das brauchen
wir heute noch nicht zu entscheiden, das wird noch
früh genug sein, wenn die Projekte vorliegen — über
Frieswil nach Radelfingen und Aarberg und von dort
weiter über das Grosse Moos nach Gampelen und
über die Höhe von St. Nikiaus nach Nidau führen,
wo sie dann mit der Biel-Täuffelenbahn zusammengehängt

werden soll. Wenn es gelingt, diese
Schmalspurbahn zu finanzieren und zu erstellen, so sind
damit wieder mehrere Schmalspurbahnen zu einem Netz
zusammengehängt. Hier in Bern wird die Verbindung
mit den Ueberlandbahnen um Bern herum, Bern-Zolli-
kofen, Worbleritalbahn, Muri-Worbbahn hergestellt,
am andern Ende mit der Biel-Täuffelen-Insbahn und
mit der 'Biel-Meinisbergbahn. Für später ist dann
auch eine Verbindung über Lyss hinaus vorgesehen.
Es ist auch von der Gemeinde Worben das Gesuch
gestellt worden, man möchte die Linie Lyss-Worben-
Studen-Aegerten-Brügg-Biel aufnehmen. Wir halten
aber dafür, die Redaktion, wie wir sie hier haben,
sei die rationellere Lösung. Man hat geglaubt, man
könne von Wörben aus gegen Jens oder an irgend
einer andern Stelle an diese Aarbergerlinie anschlies-
sen, womit man dann eigentlich alles hätte, was
gewünscht wird, nämlich eine Verbindung mit derOber-
aargau-Seelandbahn mit Anschlussmöglichkeit nach

Biel. Man hat hauptsächlich aus folgendem Grunde
die Linie Aegerten-Studen nicht in dieses Gesetz
aufgenommen: Madretsch ist nun mit Biel vereinigt
und es besteht die Absicht, die Bieler Strassenbahn
bis Brügg fortzusetzen. Auf der andern Seite des
Aarekanals hat man die Ortschaften Aegerten und
Studen, so dass dann die ganze Gegend durch das
Tramwaynetz von Biel mit Biel und der übrigen
Welt verbunden ist. Es ist auch nicht gesagt, dass
es nicht einmal möglich wäre, eine Haltestelle der
Bundesbahnen für diese Ortschaften zu bekommen.

Ferner haben wir unter Nr. 20 die Linie Laufen-
Breitenbach aufgeführt. Die Herren wissen, dass sich
im Jura Bestrebungen geltend machen, die Ortschaft
Breitenbach mit dem Bundesbahnnetz zu verbinden.
Diese Bestrebungen sind von der Gemeinde Laufen
ausgegangen und der Gemeinderat von Laufen hat
auch das Gesuch gestellt, man möchte diese Linie
in das Gesetz aufnehmen. Wir haben gesagt, das sei
eigentlich nicht nötig, da diese Linie nur ein ganz
kurzes Teilstück auf dem Gebiete des Kantons Bern
habe, so dass die betreffende Subvention unter
allen Umständen unter der halben Million bleibe. Der
Grosse Rat wäre also kompetent, diese Linie innerhalb

seiner Kompetenz zu subventionieren. Wir
haben uns nachher aber doch gesagt, es sei vielleicht
besser, wenn wir auch diese Linie in das Gesetz
aufnehmen.

Ich muss erwähnen, dass noch ein Gesuch von
Münchenbuchsee gekommen ist, man möchte die
Strecke Zollikofen-Münchenbuchsee, die als Fortsetzung

der Bern - Zollikofenbahn dereinst geplant ist,
r
aufnehmen. Aber da trifft nun das zu, was ich vorhin

von Laufen-Breitenbach gesagt habe, dass die
Subvention unter allen Umständen in die Kompetenz
des Grossen Rates fällt,, so dass wir eine spezielle
Erwähnung im Gesetz nicht für nötig halten.

Die Herren sehen, dass wir im folgenden Alinea
eine redaktionelle Aenderung vorgenommen haben,
indem wir anstatt von einer Hafenanlage in Thun
einfach von einem Schiffsanschluss sprechen.
Dadurch erhält man etwas grössere Freiheit, diesen
Schiffsanschluss zu gestalten, wie man will.

Rufener, Präsident der Kommission. Die
Kommission hat heute vor acht Tagen den abgeänderten

und ergänzten Art. 1 behandelt und sich
zunächst grundsätzlich, und zwar in Uebereinstimmung
mit der Regierung und der Eisenbahndirektion, dahin
ausgesprochen, dass man im neuen Eisenbahnsubventionsgesetz

nur diejenigen Linien als subventionsberechtigt

aufnehme, von denen man sagen kann, dass
sie Ueberlandbahnen sind, dass sie den Zweck
verfolgen und auch erreichen sollen, abgelegene, noch
nicht mit dem Hauptnetz der Bahnen verbundene
Orte oder Talschaften anzuschliessen. Das steht im
Gegensatz zu den Wünschen, man möchte auch
Tramlinien, die einseitig aus grösseren Orten hinausgetrieben

werden als subventionsberechtigt erklären.
So ist man in der Kommission dazu gekommen, sich
auf diese 23 Nummern zu beschränken. Ich will
mich über die einzelnen Linien nicht mehr näher
aussprechen, die Begründung und Berechtigung ist
Ihnen dargetan worden. Ich will nur wiederholen,
wenn auch hier und dort noch ein Stück in petto ist,
das hier nicht aufgenommen ist, obschon man glaubt,
dass es subventionsberechtigt sei, so sind das alles
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Stücke, deren Subvention in die Kompetenz des Grossen

Rates fällt und im Rahmen der halben Million
reichlich Platz hat. ,Wenn man bei Ziffer 20 eine
Ausnahme gemacht hat, obschon jene Linie durch
den Grossen Rat subventioniert werden könnte, so
ist das geschehen, um hier im Gesetze feststellen
zu lassen, dass der Anschluss von Breitenbach von
Laufen aus geschehen soll und nicht von Zwingen,
wo auch Anstrengungen gemacht werden.

Ueber die redaktionelle Abänderung in Alinea 2

brauche ich mich nicht weiter auszusprechen; die
Kommission hat hier stillschweigend zugestimmt. So
bin ich in der Lage, Ihnen namens der einstimmigen
Kommission Annahme des Art. 1 in seiner nun
vorliegenden Fassung empfehlen zu können.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 1. Der Staat beteiligt sich am Bau der
nachgenannten Eisenbahnen im Verhältnis und
unter den Bedingungen wie sie in diesem
Gesetz niedergelegt sind:

1. Meiringen-Innertkirchen-Guttannen.
2. Frutigen-Adelboden öder Kandersteg-Adelbo-

den.
3. iThun-Scherzligen.
4. Thun-Schwarzenegg.
5. Thun-Burgistein-Schwarzenburg-Freiburg.
6. Burgistein-Wattenwil-Wimmis event. Spiez.
7. Worb z. Anschluss än die Burgdorf-Thun-

Bahn und Ramsei-Huttwil-Bahn über
Obergoldbach.

8. Zollikofen-Bern.
9. Herzogenbuchsee - Koppigen - Utzenstorf-Lyss

und Koppigen-Kirchberg.
10. Herzogenbuchsee-Wangen-Wiedlisbach.
11. Herzogenbuchsee-Bleienbach-Langenthal.
12. Bern-Aarberg-Biel.
13. Lyss-Worben mit Anschluss an die Schmal¬

spurbahn Aarberg-Biel.
14. Biel-Meinisberg-Büren.
15. Nidau-Biel.
16. Ins-Erlach-Neuenstadt.
17. Neuenstadt-Lignières-Nods.
18. Reconvilier-Bellelay.
19. Delsberg-Mervelier.
20. Laufen-Breitenbach.
21. Pruntrut-Damvant event. Pruntrut-Lugnez.
22. Alle-Miécourt-Charmoille-Frégiécourt-Cornol-

Courgenay.
23. Réchésy-Beurnevésin-Bonfol.

Wird in Thun ein einheitlicher Bahnhof und
in Verbindung damit ein Schiffsanschluss
erstellt, so kann der Grosse Rat einen Staatsbeitrag

im Rahmen des gegenwärtigen Gesetzes an
die Kosten des Schiffsanschlusses anstatt an
diejenigen einer Bahn Thun-Scherzligen aussprechen.

Der Beitrag an die Strecke Bern-Zollikofen ist
dazu bestimmt, die Einführung der Bahn Solo?-

thurn-jBiern nach Bern zu ermöglichen.
Der Beitrag an die Strecke Biel-Meinisberg-

Büren wird mit Rücksicht auf die besonderen
Verhältnisse der bereits bestehenden Verbindung

von Biel nach Meinisberg auch für den Umbau
des Stückes Mett-Meinisberg ausgerichtet werden.

Rufener, Präsident der Kommission. Angesichts
des Umstandes, dass wahrscheinlich nur sehr wenige
Punkte Anlass zu Diskussionen geben werden, möchte
ich Ihnen empfehlen, abschnittweise zu beraten, so
dass gerade über den Abschnitt I referiert werden
könnte, wo nur zu Art. 15 Bemerkungen zu machen
sind. i

Präsident. Ich möchte anfragen, ob gegen diesen
Antrag Widerspruch erhoben wird. Wenn nicht, so
würden wir den Rest des Abschnittes I in Beratung
ziehen.

Art. 2—16.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber den ersten Abschnitt ist weiter

nichts zu sagen als das, dass die Kommission in
Art. 15 eine Abänderung vorschlägt, welcher die
Regierung zustimmt. In Art. 15 ist die Subvention der
Automobilkurse vorgesehen. Da erinnern sich die Herren,

dass man bereits bei der ersten Beratung ziemlich

lange diskutiert hat, ob man nicht die Bestimmung,

dass ein Staatsbeitrag erst dann gewährt werden

soll, wenn die beteiligte Gegend nicht imstande
ist, die Kosten allein aufzubringen, etwas mildern
sollte. Was ist darunter zu verstehen, dass die beteiligte

Gegend nicht imstande sein soll, die Kosten
selbst aufzubringen? Schliesslich haben wir uns
gesagt, die Gemeinden könnten die Steuern erhöhen,
dann sei jede Gegend imstande, einen solchen
Automobilkurs finanzieren zu können. Man sagte also,
wenn man ganz streng sein wollte, so könnte man
gestützt auf diesen Satz sämtliche Subventionen
solcher Automobilkurse verweigern.

Diese Frage ist in den Kommissionsberatungen
wieder aufgegriffen worden und die Kommission hat
nun beschlossen, sie wolle das dritte Alinea einfach
streichen. Die Regierung hat sich dem Antrag
angeschlossen, weil sie sich sagte, Art. 15 sei in seinen
beiden ersten Alineas so redigiert, dass jede Sache
untersucht werden muss. Es ist ganz klar, dass man
nicht einfach eine Subvention gibt, sondern dass
zuerst untersucht werden muss, ob der betreffende
Automobilkurs wirklich von volkswirtschaftlichem
Nutzen ist, ob die Automobilgesellschaft so gestellt
ist, dass sie selbst existieren kann oder nicht. Wenn
das nicht der Fall ist, so hat der Grosse Rat das
Recht, auf Antrag der Regierung Beiträge im Rahmen

seiner Kompetenz zu bewilligen. Nun wird kein
Mensch glauben, dass ein Automobilkurs eine
Subvention von mehr als einer halben Million
beanspruchen werde. Für die Herren, die an solche
Automobilkursen interessiert sind, besteht also die Sicherheit,

dass sie die Subvention bekommen werden, wenn
die Berechtigung und die Notwendigkeit nachgewiesen
ist.

Rufener, Präsident der Kommission. Ich will nur
bestätigen, dass die Kommission sich einstimmig dem
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Wunsche, wie er schon bei Anlass der ersten Beratung
dieses Gesetzes von verschiedenen Seiten geäussert
worden ist, angeschlossen hat, dass sie findet man
könne dieses Alinea 3 ruhig streichen, weil in den
beiden ersten Alineas alle Kautelen erschöpfend
aufgezählt sind, die bei der Prüfung von Fall zu Fall
beachtet werden müssen. Dagegen ist die Kommission

ebenso einstimmig der Meinung, dass man den
fakultativen Charakter des Art. 15 unter allen
Umständen aufrechterhalten, dass man auf keinen
Fall ein Obligatorium schaffen solle, wie das bei der
ersten Beratung auch gewünscht worden ist. Die
Subventionierung der Automobilkurse soll nur auf
so lange zugelassen sein, als nicht die Möglichkeit
besteht, an Stelle des Automobilkurses eine Bahn
zu erhalten. Diese Subventionen sollen also nur
temporären Charakter erhalten. In diesem Sinne kann
ich namens der Kommission Streichung des Alinea 3
von Art. 15 empfehlen.

M. Boinay. Depuis fort longtemps il est question
d'établir un chemin de fer de Porrentruy à Damvant,
mais il est probable qu'il faudra attendre longtemps
encore la réalisation de cette œuvre. L'expérience du
Porrentruy—Bonfol est instructive à cet égard et
doit nous engager à trouver une solution plus rapide
et plus pratique. On songe depuis un certain temps
à établir un service d'automobiles dans la région. La
Confédération accorde des subsides pour les
automobiles qui actuellement circulent sur les routes
postales. Je voudrais que l'article 15 prévoyant que
l'Etat subventionnera aussi la création de certaines
lignes fût précisé en remplaçant les mots peut
subventionner par celui-ci: subventionne. A l'article 1er
il e,st dit: l'Etat participe à la construction. Je
voudrais qu'on dise: l'Etat subventionne la création d'autres

services de communication répondant aux
besoins économiques.

Il n'est pas possible, dans l'état actuel, de prévoir
le moment où l'on construira les lignes indiquées;
elles ne peuvent figurer dans le projet que comme,
article décoratif. On a déjà fait des essais, des études
pour la construction de la ligne Damvant—Porrentruy,
mais aujourd'hui les communes se retirent et
déclarent qu'elles ne veulent plus s'intéresser à la
construction de lignes de communication tant que l'Etat
de Berne n'assurera pas le versement d'une subvention

quelconque.
Je propose donc de dire à l'article 15: «L'Etat

subventionne la création d'autres services de moyens
de communication. »

Rufener, Präsident der Kommission. Gerade im
Moment, da ich erklärt habe, dass die Kommission
einstimmig der Auffassung sei, dass in Art. 15 unter
keinen Umständen von einem Obligatorium die Rede
sein dürfe, da sonst die ganze Gesetzesmaterie auf
einen andern Boden gestellt würde und man infolgedessen

gezwungen wäre, schon den Titel des
Gesetzes zu ändern, kommt nun wieder der gleiche
Antrag, der bei der ersten Beratung schon gestellt,
aber mit grossem Mehr abgelehnt worden ist. So
hat sich auch die Kommission, die vor acht Tagen,
neuerdings zusammengetreten ist, dieser Auffassung
angeschlossen.

Alles das, was Herr Dr. Boinay wünscht, ist ohne
weiteres auf Grund des vorliegenden Art. 15 möglich.

Alle Subventionsmöglichkeiten sind genau gleich
durchführbar, ob es nun hier heisse, dass der Staat
subventioniert, oder ob es heisse, der Staat könne
subventionieren. Man hat diese Möglichkeit, dass
der Staat subventionieren könne, dem Grossen Rat
als Kompetenz einräumen wollen. Das kann geschehen

im Rahmen seiner Gesamtkompetenz, wie es
bereits gesagt worden ist, ohne dass ein
Obligatorium ausgesprochen werden sollte. Ich möchte
Ihnen beantragen, an diesem Wortlaut festzuhalten,
weil damit alles das geschehen kann, und auch
geschehen wird, was nötig ist, und solange es nötig
ist, d. h. bis auch in diesen Gegenden früher odejr
später ein Eisenbahnbetrieb möglich wird. Ich empfehle

Ablehnung des Antrages Boinay.

y. Erlachj Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich bedaure sehr, den Antrag des
Herrn Dr. Boinay bekämpfen zu müssen. Wir können
aber unter keinen Umständen diesen Wortlaut ins
Gesetz aufnehmen. Wenn man einfach sagt, dass ausser

an Eisenbahnen auch für andere Einrichtungen
Subventionen ausgerichtet werden, so komjmt weiss
der Himmel was alles schliesslich mit Subventionsbegehren.

Dann werden überall im Kanton Omnibuskurse

eingerichtet, die wir subventionieren sollen.
Das führt viel zu weit. Ich kann aber Herrn Dr.
Boinay beruhigen, dass speziell die Kurse, die ihm
am Herzen liegen, unter allen Umständen subventioniert

werden, und zwar deshalb, weil in Art. 1

die Eisenbahnen aufgezählt sind, die als subventionsberechtigt

anerkannt werden. Wenn die Eisenbahn
nicht kommt, so wird um so mehr natürlich der
Automobilkurs, den man einführen will, subventioniert

werden, wenn er nicht auf eigenen Füssen
stehen kann. Ich hoffe, dass speziell der Kurs gegen
Damvant in nächster Zukunft realisiert werden kann.
Wer die Gegend dort kennt, weiss dass zwischen
Pruntrut und der französischen Grenze noch sehr
viele Dörfer liegen, für die es allgemein zu begrüssen
ist, wenn ein Automobilkurs eingeführt werden kann.

Abstimmung.
Für den Antrag Boinay Minderheit.

Beschluss :

Art. 2. Der Grosse Rat ist ermächtigt, innerhalb

seiner verfassungsmässigen Kompetenz und
unter Anwendung der Bestimmungen dieses
Gesetzes für solche Bisenbahnlinien, welche in Art. 1

hievor nicht aufgezählt sind, eine Aktienbeteiligung
des Staates zu beschliessen.

Art. 3. Die Beteiligung des Staates geschieht
durch Uebernahme von Aktien. Sie beträgt unter
Vorbehalt der übrigen in diesem Gesetze enthaltenen

Bestimmungen:
a) bei den normalspurigen Bahnen mit elektrischem

Betrieb 40 °/o des Anlagekapitals der
auf bernischem Gebiet gebauten Bahnstrecke,
jedoch höchstens 170,000 Pr. per Kilometer;

b) bei den schmalspurigen Bahnen mit elektrischem

Betrieb 45 % des Anlagekapitals der
auf bernischem Gebiet gebauten Strecke, jedoch
höchstens 120,000 Pr. per Kilometer.
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Bei normalspurigen und schmalspurigen Bahnen
kann ausserdem eine besondere Beteiligung
gewährt werden für Tunnelbauten, sowie für
Viadukte und Brücken von mehr als 20 Meter Totallänge

zwischen den Widerlagern, jedoch höchstens
250,000 Fr. für den Kilometer der auf dem
Gebiet des Kantons Bern liegenden Teile solcher
Bauobjekte.

An Bahnen mit Dampfbetrieb wird in der
Regel kein Beitrag ausgerichtet. Lassen die
Verhältnisse ausnahmsweise die Ausrichtung eines
Beitrages als gerechtfertigt erscheinen, so wird er
vom Grossen Rat bestimmt. Er darf nicht mehr
als 50% des für elektrisch betriebene Bahnen
vorgesehenen Beitrages ausmachen.

Art. 4. Die Höhe der Aktienbeteiligung setzt
der Grosse Rat fest.

Er kann nach Anhörung der Beteiligten jede
Unternehmung in betriebsfähige Abschnitte
einteilen und diesen einen verhältnismässigen Anteil
des für die ganze Linie bewilligten Beitrages
zuweisen.

Art. 5. Als Anlagekapital im Sinne dieses
Gesetzes gilt derjenige Betrag, der für den Bau der
Bahn, die Beschaffung des Rollmaterials und für
die Schaffung eines Betriebsfonds für die auf
bernischem Gebiet liegende Strecke vorgesehen ist.

Die Ermittlung des Anlagekapitals erfolgt an
Hand des Kostenvoranschlages, der dem
genehmigten Finanzausweis zugrunde liegt.

Art. 6. Die Höhe des Betriebsfonds wird
jeweils vom Grossen Rat festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt unter Berücksichtigung
der Länge der Bahn und ihrer besondern
Betriebsverhältnisse.

Art. 7. Durch den Finanzausweis ist der Nachweis

zu erbringen, dass das erforderliche Anlagekapital

vollständig zur Verfügung steht.
Zu den Privataktienzeichnungen dürfen

Zeichnungen von Unternehmern für Leistungen oder
Lieferungen zum Bau oder zur Ausrüstung der
Bahn nicht gerechnet werden.

Wenn von Gemeinden auf Rechnung ihrer
Aktienbeteiligung Naturalleistungen in Land, Holz
und dergleichen zugesichert werden, so ist deren
Barwert amtlich zu schätzen, und es darf kein
höherer Betrag als der daherige Schatzungswert
in Rechnung gestellt werden.

Art. 8. Der Finanzausweis ist dem Grossen
Rat zur Genehmigung zu unterbreiten.

Der Vorlage des Finanzausweises ist ein vom
Regierungsrat einzuholendes Gutachten über die
wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Unlernehmens
beizugeben.

Der Grosse Rat entscheidet nach Prüfung der
gesamten Sachlage, ob er den Finanzausweis als
genügend ansehen kann oder nicht.

Einem wirtschaftlich nicht lebensfähigen
Unternehmen ist die Genehmigung des Finanzausweises
zu versagen.

Art. 9. Wird mit dem Bau begonnen, bevor
der Finanzausweis vom Grossen Rat endgültig

genehmigt ist, so fällt die Beteiligungszusage für
die betreffende Linie dahin.

Art. 10. Die in Artikel 3 zugesicherte
Staatsbeteiligung darf in der Regel nur bewilligt werden,
wenn höchstens ein Drittel des Anlagekapitals auf
dem Anleihenswege aufzubringen bleibt.

Ausnahmsweise kann der Grosse Rat die
Aufnahme von Anleihen bis auf die Hälfte des
Anlagekapitals bewilligen, wenn es im besonderen
Interesse des Kantons liegt und das Zustandekommen

der Linie nur auf diesem Wege möglich
ist.

Ist die Möglichkeit der Verzinsung des
Obligationenkapitals nicht wahrscheinlich, so kann der
Grosse Rat verlangen, dass entweder das gesamte
Anlagekapital in Aktien beschafft oder die
Verzinsung der aufzunehmenden Anleihen durch
Dritte sichergestellt werde.

Art. 11. Die Aktien des Staates stehen den
übrigen Aktien gleich, geniessen die gleichen
Rechte wie diese und sind im weitern bezüglich
des Stimmrechts keiner Beschränkung unterworfen.

(Art. 640 O. R. und Art. 22 des Bundesgesetzes

vom 27. März 1896 betreffend das
Rechnungswesen der Eisenbahnen.)

Art. 12. Die Einzahlung der Aktien des Staates
geschieht zu vier Fünfteln nach Massgabe der
Statuten der betreffenden Gesellschaften gleich
wie die Einzahlung der übrigen Aktien.

Der letzte Fünftel wird erst bezahlt, wenn nach
Inbetriebsetzung der Bahn, die dem Regierungsrat
vorzulegende detaillierte Baurechnung über die
Verwendung des Anlagekapitals die regierungs-
rätliche Genehmigung erhalten hat und die
Verhältnisse der Gesellschaft vollständig abgeklärt
sind.

Art. 13. Die Behörden des Kantons haben die
Oberaufsicht bei der Projektierung und Ausführung

der Bauarbeiten. Die Wahl der Bauleitung,
sowie der Abschluss aller wichtigen Bau- und
Lieferungsverträge untersteht der Genehmigung
durch den Regierungsrat.

Im weitern haben sie der kantonalen
Eisenbahndirektion zu Beginn des Bahnbaues ein
Bauprogramm und während der Dauer des Baues
jeweilen im Januar, April, Juli und Oktober einen
Quartalbericht einzureichen, aus welchem der
Stand der Bauarbeiten und der verfügbaren Finanzmittel

klar beurteilt werden kann.
Nach Vollendung des Baues ist dem

Regierungsrat die detaillierte Baurechnung vorzulegen.

Art. 14. Beim Bau neuer Linien ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass dieselben nach einem
allgemeinen, das ganze Verkehrsnetz umfassenden
Plane und nach einheitlichen technischen Grundsätzen

erstellt werden.
Die Zusammenlegung und Vereinfachung des

spätem Betriebes ist dabei besonders zu
berücksichtigen.

Art. 15. Ausser an Eisenbahnen kann der
Staat auch an die Einrichtung und den Betrieb
anderer Verkehrsmittel einen Beitrag leisten, so-
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fern sie einem volkswirtschaftlichen Bedürfnis
entsprechen.

Der Grosse Rat setzt im Rahmen seiner
Kompetenz den Beitrag und die daran zu knüpfenden
Bedingungen unter Berücksichtigung aller
Verhältnisse fest.

Art. 16. Die in diesem Gesetz zugesicherte
Beteiligung des Staates fällt für diejenigen Strecken
dahin, für welche nicht innerhalb 10 Jahren, von
der Annahme des Gesetzes durch das Volk an
gezählt, der in Art. 7—9 vorgesehene
Finanzausweis geleistet wird.

Art. 17—23.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie sehen, dass im zweiten Abschnitt nur
eine Aenderung vorgenommen wird, nämlich in Art.
18, wo noch beigefügt wird die Burgdorf-Thunbahn
und die Emmentalbahn für die Strecke Hasle-Lang-
nau. In Art. 18 sind bekanntlich die Subventionen
für die Umwandlung des Dampfbetriebes in elektrischen

Betrieb festgesetzt. Nun ist das Koriosum das,
dass die Burgdorf-Thunbahn und die Strecke Hasle-
Langnau eben schon elektrisch fahren, aber mit der
Zeit für ein anderes elektrisches System umgebaut
werden müssen. Wenn wir die Anpassung an das
Einphasensystem, das für alle Hauptlinien in der
Schweiz angenommen ist, subventionieren wollen,
müssen wir das extra sagen, weil der Artikel, wie ich
schon gesagt habe, nur von der Subventionierung
bei Umwandlung von Dampfbetrieb in elektrischen
Betrieb spricht. So (haben (wir das Alinea c angehängt.
Es ist allerdings von Herrn Direktor Morgenthaler
in allerletzter Stunde ein Gesuch gekommen, man
möchte nicht nur die Umwandlung vom Drehstrom
auf den Einphasenstrom subventionieren, sondern
auch die Umwandlung von Dampf in Drehstrom von
Hasle bis Langnau, welche bekanntlich im letzten
Jahr von der Emmentalbahn durchgeführt worden ist.
Das geht aber nicht. Wenn man noch einmal ein
neues System erfinden würde, so könnte ja die ganze
Geschichte nochmals von vorn angehen. Ich glaube,
Herrn Direktor Morgenthaler sei es nicht so
schauderhaft ernst mit diesem Gesuch. Schon jetzt hat
die Bahn jenes Kapital verzinsen und auch
teilweise amortisieren können, dadurch, dass sie einen
viel billigeren Betrieb bekommen hat.

Rufener, Präsident der Kommission. Zustimmung.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 17. Der Staat fördert die Einführung des
elektrischen Betriebes bei denjenigen
Dampfbahnen, bei denen er finanziell beteiligt ist, durch
Uebernahme von Aktien und durch Gewährung
von Darlehen.

Art. 18. Die Beteiligung in Aktien beträgt:
a) Bei Normalspurbahnen 20 °/o der

Umwandlungskosten der auf bernischem Gebiet lie¬

genden Strecke, jedoch höchstens 50,000 Fr.
für den Kilometer;

b) bei Schmalspurbahnen 35 % der
Umwandlungskosten der auf bernischem Gebiet
liegenden Strecke, jedoch höchstens 30,000 Fr.
für den Kilometer.

c) bei der Burgdorf-Thun-Bahn und der
Emmentalbahn (für Hasle-Langnau 20% der
Umwandlungskosten vom Drehstrom- auf das
Einphasenstromsystem, jedoch höchstens
50,000 Fr. für den Kilometer.

Art. 19. Die Gewährung von Darlehen erfolgt
entweder an Stelle der Beteiligung in Aktien
oder neben ihr. Der Betrag der Gesamtleistung
darf, mit Inbegriff der Leistungen der Gemeinden
und andern bernischen Beteiligten, die Hälfte der
Umwandlungskosten nicht überschreiten.

Art. 20. Beteiligt sich der Bund gemäss Bundesgesetz

vom 2. Oktober 1919 betreffend die
Unterstützung von Privatbahnen zum Zwecke der
Einführung des elektrischen Betriebes an den
Umwandlungskosten, so ist der Grosse Rat
ermächtigt dem Bunde gegenüber die Erklärung
abzugeben, dass der Staat die in jenem Bundesgesetz

dem Kanton zugemuteten Leistungen
übernimmt.

Die Leistungen der Gemeinden und andern
Beteiligten werden auf die Leistungen angerechnet,

die der Staat dem Bunde gegenüber zu
übernehmen hat.

Der Grosse Rat genehmigt die zwischen Bund,
Kanton und Bahnunternehmung abzuschliessende
Vereinbarung.

Art. 21. Die Beteiligung des Kantons erfolgt
nur unter der Voraussetzung, dass die beteiligte
Landesgegend sich mit einem den Verhältnissen
entsprechenden Betrag an den Kosten beteiligt.

Diese Beteiligung kann entweder durch Uebernahme

von Aktien oder durch Uebernahme eines
Teils des vom Kanton gewährten Darlehens
geschehen.

Der Grosse Rat entscheidet darüber, ob Höhe
und Art der Beteiligung den Verhältnissen
entsprechen.

Art. 22. Die Bewilligung der Beiträge des Kantons

erfolgt nach Vorlage eines Finanzausweises,
dessen Genehmigung dem Grossen Rat zusteht.

Der Grosse Rat setzt in jedem Falle die Höhe
und Art sowie die nähern Bedingungen der
Staatsbeteiligung fest.

Art. 23. Bei Festsetzung der Bedingungen unter
denen die Beteiligung des Staates erfolgt, ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass die Einführung des
elektrischen Betriebes auf den sämtlichen Bahnen, an
denen der Staat finanziell beteiligt ist, nach einem
festen Plan und nach einheitlichen Grundsätzen
vor sich geht.

Die Bestimmungen des Art. 13 finden auch
hier Anwendung.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920. 7
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Art. 24—28.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 24. Wenn eine mit Staatsbeteiligung
gebaute Bahnlinie Betriebsergebnisse aufweist, welche
zur Bezahlung der Betriebskosten und der An-
leihenszinse nicht ausreichen, oder wenn es sonst
zur Konsolidierung des Unternehmens notwendig
erscheint, so kann der Grosse Rat innerhalb seiner
verfassungsmässigen Kompetenz der betreffenden
Bahngesellschaft verzinsbare Vorschüsse machen,
deren Gesamtbetrag 10°/« des im Sinne des Art. 5
festgesetzten Anlagekapitals nicht überschreiten
darf.

Bevor diese Vorschüsse vollständig zurückbezahlt

sind, dürfen den Aktionären keine
Dividenden ausbezahlt werden.

Art. 25. Ausserdem kann der Staat sich an
der Hülfeleistung beteiligen, welche den infolge
des Krieges in Schwierigkeiten geratenen Bahnen
gemäss Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1918
betreffend Hülfeleistung an notleidende
Transportunternehmungen, durch Gewährung von
Vorschüssen zu Teil wird.

Art. 26. Der Grosse Rat ist ermächtigt, dem
Bunde gegenüber die Erklärung abzugeben, dass
der Staat die in jenem Bundesbeschluss dem Kanton

zugemuteten Leistungen übernimmt. Die
Vorschüsse des Staates dürfen nicht höher sein als
diejenigen des Bundes.

Die Leistungen der Gemeinden und anderer
Beteiligten werden auf den Leistungen
angerechnet, die der Staat dem Bund gegenüber zu
übernehmen hat.

Der Grosse Rat genehmigt die zwischen Bund,
Kanton und Bahnunternehmung abzuschliessende
Vereinbarung.

Art. 27. Die Beteiligung des Kantons nach Art.
25 ff. erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass
die beteiligte Landesgegend sich mit einem den
Verhältnissen entsprechenden Betrag an den
Vorschüssen beteiligt. Der Grosse Rat entscheidet
darüber, ob dies in jedem Fall zutrifft.

Art. 28. Der Grosse Rat setzt in jedem Fall
die Höhe sowie die nähern Bedingungen des vom
Kanton zu leistenden Vorschusses fest.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass diese
Vorschüsse möglichst rasch zurückbezahlt werden.
Vor ihrer vollständigen Rückzahlung dürfen den
Aktionären keine Dividenden ausbezahlt werden.

Art. 29—37.

Rufener, Präsident der Kommission. Ich bin
darauf aufmerksam gemacht worden, dass in Art. 34,
Abs. 1, nicht gerade eine sehr gefällige Redaktion
vorgeschlagen wird, indem kurz nacheinander zweimal

das Wort «Durchführung» vorkommt. Man könnte

statt dessen sagen: «Der Staat ordnet alle Massnahmen

an, die zur Durchführung eines möglichst
rationellen Betriebes notwendig sind». Ich möchte diese
redaktionelle Verbesserung empfehlen.

Angenommen mit dem Abänderungsantrag Rufener.

Beschluss :

Art. 29. Die Ausrichtung der in diesem Gesetz
vorgesehenen Leistungen des Staates erfolgt nur
unter der Bedingung, dass die im Nachfolgenden
aufgestellten Bestimmungen eingehalten werden

Art. 30. Die Statuten der zu unterstützenden
Gesellschaften unterliegen der Genehmigung des
Grossen Rates.

Ebenso müssen alle Abänderungen dieser
Statuten vom Grossen Rat genehmigt werden.

Diese Genehmigung darf nur erfolgen, wenn
die Statuten die dem Staate zufolge dieses
Gesetzes zustehenden Rechte in vollem Umfange
anerkennen und wenn sie den Interessen des Staates,
der beteiligten Landesgegend und der zu
gründenden Gesellschaft genügend Rechnung tragen.

Art. 31. Die Fusion verschiedener Gesellschaften
darf nur nach Genehmigung durch den Grossen
Rat eingegangen werden.

Derselbe ist auch berechtigt, die dadurch
notwendig werdenden finanziellen Massnahmen zu
genehmigen.

Die Abtretung der Konzession an eine andere
Gesellschaft unterliegt ebenfalls der Genehmigung
des Grossen Rates.

Art. 32. Der Staat hat das Recht, sich in jeder
Eisenbahnverwaltung, bei welcher er finanziell
beteiligt ist, durch ein bis sechs Mitglieder
vertreten zu lassen.

Von diesen Staatsvertretern darf kein Aktienbesitz

gefordert werden.
Die Wahl erfolgt durch den Regierungsrat.
Dabei sind die allgemeinen bernischen

Eisenbahninteressen sowie die Bedürfnisse der
beteiligten Landesgegend und des Eisenbahnpersonals
möglichst zu berücksichtigen.

Art. 33. Die Gesellschaften sind verpflichtet,
die staatlichen Behörden über alle wichtigen
Gegenstände des Baues, des Betriebes und der
Verwaltung mit Inbegriff der Personalverhältnisse
zu unterrichten.

Ausserdem ist der Regierungsrat berechtigt,
jederzeit über diese Gegenstände Auskunft zu
verlangen ; die Bahngesellschaften sind verpflichtet,

diese Auskunft zu erteilen.
Ferner kann der Regierungsrat jederzeit die

ihm notwendig erscheinenden Untersuchungen
über die Verhältnisse des Unternehmens anordnen.

Die Kosten dieser Untersuchungen sind dem
Staat von der betreffenden Bahngesellschaft zu-
rückzuvergüten.

Art. 34. Der Staat ordnet alle Massnahmen an,
die zur Durchführung eines möglichst rationellen
Betriebes notwendig sind.
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Dabei sind die Interessen des Kantons im
allgemeinen und der beteiligten Landesgegend im
besonderen zu wahren.

Er ist namentlich befugt, mehrere
Eisenbahngesellschaften unter einheitliche Betriebsleitung
zu stellen.

Art. 35. Der Grosse Rat kann über die
Einrichtung und über die Durchführung der
Aufsicht, sowie über die zu treffenden Massnahmen
auf dem Dekretswege einheitliche Vorschriften
aufstellen.

Bis zum Erlass des Dekretes ist der
Regierungsrat für den Erlass dieser Massnahmen
zuständig.

Art. 36. Der Grosse Rat ist berechtigt,
diejenigen Massnahmen zu genehmigen, die
notwendig sind, um die gestörten finanziellen
Verhältnisse einer Eisenbahngesellschaft zu ordnen.

Er kann zu diesem Zweck namentlich die
Zustimmung zur Herabsetzung des Aktienkapitals
oder zum Abschluss eines gerichtlichen oder ausser-
gerichtlichen Nachlassvertrages geben.

Art. 37. Der Grosse Rat ist befugt, wenn das
Gleichgewicht im Staatshaushalt dies erfordert,
die Bewilligung von Staatssubventionen zeitweise
einzustellen.

Art. 38 und 39.

v. Ei'lach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie sehen, dass wir in Abschnitt V
anstatt 25 Millionen 30 Millionen einzusetzen
beantragen. Das geschah hauptsächlich deshalb, weil die
Burgdorf-Thunbahn auch noch dazu gekommen ist.
Wir haben ursprünglich geglaubt, diese Bahn stehe
finanziell so gut, dass sie die Umwandlung auf
Einphasenstrom aus eigenen Kräften vornehmen könne.
Wir haben aber doch gefunden, dass es nicht richtig
wäre, diese Bahn allein von der Staatssubvention
auszunehmen. Deshalb haben wir bei Art. 18 die
Aufnahme dieses Alineas beantragt. Das bedingt eine
Mehrausgäbe, die über kurz oder lang kommen wird,
so dass 25 Millionen nicht ausreichen. Wir möchten
den Rat ersuchen, in Art. 38 die Kompetenz auf
30 Millionen erhöhen zu wollen.

Im gleichen Abschnitt V ist auch der Artikel
über die Ersparniskassen enthalten. Wir haben
allerdings keine andere Redaktion vorgeschlagen, halten
aber dafür, dass hier von seite der Regierung einige
Erklärungen abgegeben werden sollten, die sich
darauf beziehen, was nun alles unter diesen Begriff
fällt. Der Herr Justizdirektor, der gleichzeitig auch
den Finanzdirektor vertritt, wird so freundlich sein,
diese Erklärung hier abzugeben.

Loliner, Justizdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Sie haben gehört, dass Art. 39
auch in zweiter Lesung unverändert vorgelegt wird.
Sie erinnern sich, dass in der ersten Lesung darüber
gesprochen worden ist, und dass eine Eingabe des
Revisionsverbandes bernischer Sparkassen zu der
Regelung dieser Materie verschiedene Wünsche geäussert

hat. Es ist zu sagen, dass diesen Wünschen

in der Hauptsache durch die hier vorliegende
Fassung und durch die Erleichterungen, die man den
Kassen gegenüber dem bisherigen Art. 33 des
Steuergesetzes hat zuteil werden lassen, entsprochen ist.
Der Regierungsrat ist der Auffassung, und die
Kommission pflichtet ihm einhellig bei, dass kein
sachlicher Grund vorliege, der ein weitergehendes
Entgegenkommen rechtfertigen würde. Allein wir halten
es für richtig, wie der Herr Eisenbahndirektor
bereits ausgeführt hat, dass zur Abklärung des Sinnes

und der Bedeutung dieser Bestimmung vom
Regierungstische aus in Uebereinstimmung mit der
Kommission einige Aufklärungen vorgebracht werden.

Zunächst ist die Frage aufgeworfen worden, was
Spargelder im Sinne dieses Artikels seien. Die Frage
beantwortet sich ohne weiteres unter Verweisung
auf die Ausdrucksweise, wie sie im Vermögenssteuerdekret

angewendet ist, indem unter Spargeldern nicht
nur Einlagen auf Sparhefte zu verstehen sind,
sondern auch Kassenscheine und Obligationen der
Institute. Die zweite Frage ist die: was sind Darlehen,
die auf im Kanton Bern gelegenen Grundstücken
pfandversichert sind? Da erklären wir, dass unter
diesen Darlehen ausschliesslich nur effektive Anlei-
henstitel verstanden werden können, also Darlehen,
die direkt auf den Grundstücken hypothekarisch
versichert sind. Daraus folgt, dass darunter nicht fallen

faustpfändlich hinterlegte bernische Grundpfandtitel,
indem die Belehnung dieser Titel, das sog.

Lombardgeschäft, ein Geschäftskreis ist, der eigentlich
nicht zum ordentlichen Geschäftskreis der sog. reinen
Ersparniskassen gehört, sondern einen Teil des sog.
Bankgeschäftes bildet. Der innere Grund, diese
Verhältnisse auch unter die Erleichterung fallen zu
lassen, in den Nexus von 75 % aufnehmen zu lassen,
der bei reinen Hypotheken besteht, fehlt hier. Die
Kassen zahlen auf diesen Anlagen die Vermögenssteuer

nicht. Würde dem Begehren Folge gegeben, so
wäre die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen,
dass sich künftig das Hypothekargeschäft zu einem
guten Teil in dieser Form machen würde, was zur
Folge hätte, dass der Staat um seine Kapitalsteuer
und der Schuldner um sein Schuldenabzugsrecht
kommen würde. Das Geschäft würde sich
voraussichtlich im allgemeinen in der Form der Errichtung
von Eigentümerschuldbriefen bewerkstelligen, wofür
man bereits aus einzelnen Teilen des Kantons
Beweise hat, namentlich dort, wo das Hypothekargeschäft

nicht ausschliesslich oder hauptsächlich in
den Händen von Ersparniskassen liegt. Also halten
wir dafür, dass die Beschränkung von Erleichterungen

auf das reine Hypothekargeschäft sich aus inneren

sachlichen Gründen durchaus rechtfertigt.
Die andere Frage ist die, ob die Kassen nicht

auch Vorschüsse auf staatliche Subventionen an
Bodenverbesserungen anrechnen können. Da kommt es
auf die Form an, in welchen diese Grundpfandrechte,
die mit diesen Vorschüssen im Zusammenhang stehen,
errichtet werden. Das Verhältnis lässt sich ohne
weiteres so ordnen, .dass es auch unter die 75 % der
Deckung fallen kann.

Eine dritte Frage geht dahin, ob nicht auch
Obligationen bernischer Bahnen, .worunter wohl nur
bernische Dekretsbahnen verstanden sein können, in die
Berechnung dieses Deckungsiverhältnisses einbezogen
werden können. Wir halten dafür, dass das nicht
geschehen dürfe, schon aus der Erwägung heraus, dass
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ja der innere Wert dieser Anlagen ein sehr verschiedener

ist und dieselben in gewissen Tieziehungen
durchaus nicht als mündelsicher bezeichnet werden
dürfen, so dass eine innere sachliche Gleichwertigkeit

dieser Anlagen mit andern von vornherein eben
nicht in Frage steht. Es sind übrigens mit Recht
auch Bedenken gegen diese Erweiterung des Rahmens
in angeführtem Sinne geäussert worden, und zwar
vom Standpunkte der Gemeinden aus, die daraus
vielerorts eine sehr erhebliche Einbusse an Steuern
zu befürchten hätten.

Das sind die Gründe, die den Regierungsrat
veranlasst haben, an seiner ursprünglichen Fassung in
allen Teilen festzuhalten, welcher Standpunkt auch
von der Kommission einhellig geteilt worden ist.

Rufener, Präsident der Kommission. Die Begehren,

wie sie hier nun eines nach dem andern
hinsichtlich der Redaktion dieses zweiten Absatzes des
Steuergesetzartikels vom Revisionsverband der Banken

Und Sparkassen vorgelegt worden sind, sind
in so bestimmter Form gestellt worden, dass es uns
als notwendig erschien, auch hier zuhanden des
Tagblattes und zuhanden der Ratsmitglieder, um späteren
Diskussionen und Interpretationsfragen auszuweichen,

von seite der Regierung noch Auskunft geben zu
lassen. Ich verdanke diese Auskunft bestens und
habe auch gestern ohne weiteres meine persönliche
Zustimmung erklärt, indem ich Auftrag hatte,
namens des Revisionsverbandes über diese Punkte zu
verhandeln.

Das Begehren, auf welches von einzelnen Kassen
am meisten Gewicht gelegt worden ist, ist das, dass
man auch die faustpfändlich hinterlegten Hypothekentitel

zu den andern, der Kasse direkt abgetretenen
Titeln zählen sollte, um damit die Summe der

unterpfändlichen Guthaben möglichst hoch zu gestalten
und sie in die 60%, wie sie nun nach dein

neuen Wortlaut dieses Gesetzesartikels umschrieben
sind, hineinzubringen. Nun sind aber bestimmte
Gründe vorhanden, dass man sagen kann, diese Kassen

sollen, sofern es ihnen nicht möglich ist, das
Quorum der 60 % zu erreichen, mit dem betreffenden
Schuldner sich verständigen in dem Sinne, dass
die Titel, anstatt faustpfändlich hinterlegt, der Kasse
direkt abgetreten werden. Es gibt eine grosse Zahl
von reinen Ersparniskassen, die überhaupt keine
derartigen Belehnungen vornehmen, sondern überhaupt
nur Titel erwerben, welche errichtet sind für die'
Kasse als Gläubigerin und dem betreffenden Schuldner

als Schuldner. Das ist nun möglich und ich
glaube deshalb auch, dass man auf diesem Boden
bleiben darf.

In den übrigen Punkten, die unwesentlicher Natur

sind, haben wir uns ohne weiteres mit der
Auffassung des Regierungsrates einverstanden erklärt.
Es würde einzig noch übrig bleiben, hier eine Erklärung

abzugeben, dass, sofern das Gesetz im, Laufe dieses

Jahres angenommen wird, was wohl erwartet
werden darf, die Bestimmung dieses Artikels
rückwirkende Kraft habe für das ganze Kalenderjahr,
damit, wenn die Kassen auf Ende des Jahres oder auch
auf 30. Juni ihre Bücher abschliessen, sie dies auf
Grund der Zahlen tun, die im Gesetz festgelegt sind,
damit, wenn sie die Qualität ausweisen können, um
in die privilegierte Steuerklasse der reinen Ersparniskassen

zu kommen und damit die Steuerfreiheit ge¬

genüber den Gemeinden zu geniessen, das auf das

ganze Kalenderjahr rückwärts ausgedehnt sein soll.
In diesem Sinne möchte ich namens der Kommission
Annahme dieses Steuergesetzartikels empfehlen.

Loliner, Justizdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich habe vergessen, die Erklärung

beizufügen, von der der Herr Kommissionspräsident
soeben gesprochen hat. Es ist die Meinung

des Regierungsrates, dass aus praktischen Gründen
die Bestimmung über die Ersparniskassen rückwirkende

Kraft erhalten soll auf 1. Januar 1920, falls das
Gesetz in diesem Jahre angenommen wird.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 38. Der Grosse Rat wird ermächtigt, die
auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Gelder,
soweit zu deren Deckung die verfügbaren Mittel
des Staates nicht hinreichen, auf dem Wege von
Anleihen bis zum Gesamtbetrage von 30 Millionen
zu beschaffen.

Art. 39. Die Artikel 33 und 50, Ziffer 2, des
Gesetzes vom 7. Juli 1918 über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern werden aufgehoben und
durch folgende Bestimmungen ersetzt:

1. Art. 33: Die reinen Ersparniskassen bezahlen
von den in Art. 32 festgestellten Zuschlägen
zwei Drittel, sofern der Steuerzuschlag, den
die Kasse infolge der vollen Progression auf
der Kapitalsteuer zu bezahlen hätte, mehr
als 10% des Geschäftsertrages des Vorjahres
mit Inbegriff der Zinsen auf dem eigenen
Kapital und den Reserven ausmacht, jedoch
nur ein Drittel, sofern der volle Steuerzuschlag

auf der Kapitalsteuer mehr als 20%
des nach obiger Vorschrift ermittelten
Geschäftsertrages ausmacht.

Als reine Ersparniskassen im Sinne dieses
Artikels gelten diejenigen Geldinstitute, deren
Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der
Entgegennahme von Spargeldern und Anlegung
derselben in Darlehen besteht, die auf im
Kanton Bern gelegenen Grundstücken
pfandversichert sind. Diese Darlehen müssen
mindestens 75% der Einlagen ausmachen: sie
können bis zu 15 % der Einlagen durch
Obligationen und Kassascheine des Staates Bern
und der bernischen Staatsinstitute oder durch
Anleihenstitel und Darlehen, deren Schuldner
bernische Gemeinden sind, ersetzt werden.

2. Art. 50, Ziffer 2 : Die reinen Ersparniskassen
im Sinne von Art. 33.

Art. 40—42.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 40. Dieses Gesetz tritt nach der Annahme
durch das Volk sofort in Kraft.
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Art. 41. Auf diesen Zeitpunkt wird das Gesetz
vom 7. Juli 1912 betreffend die Beteiligung des
Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen
aufgehoben ; vorbehalten bleibt Art. 4 dieses
Gesetzes, der lautet:

Lötschbergbahn.
Der Grosse Rat wird ermächtigt, die Garantie

des Staates auszusprechen für die Zinsen eines
vierprozentigen Hypothekaranleihens von 42
Millionen Franken im II. Range, das folgendermassen
zu verwenden ist:

1. zur Deckung der Mehrkosten, die sich gegenüber

dem ursprünglichen Plan und Voranschlag

ergeben haben, im Betrage von 19
Millionen Franken;

2. zur Umwandlung des in den Statuten
vorgesehenen vierundeinhalbprozentigen Anleihens

im II. Range von 23 Millionen Franken
in ein zu 4°/o verzinsliches Anleihen von
gleichem Betrage.

Werden infolge dieser Zinsengarantie die Mittel
des Staates in Anspruch genommen, so haben die
daherigen Aufwendungen den Charakter von
Vorschüssen, die zu 4 °/o verzinst werden und zurück-
zubezahlen sind, sobald die Betriebsergebnisse es
gestatten.

Art. 42. Der Regierungsrat wird mit der
Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt. Er hat die zu
diesem Zwecke notwendigen Verordnungen zu
erlassen.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss :

Gesetz
betreffend

Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb
von Eisenbahnen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Gesetzesentwurfs Mehrheit.

Motion der Herren Grossräte Gnägi und Mitnnter-
zeichner betreffend Verbesserungen im Strassenwesen.

(Siehe Seite 671 des letzten Jahrganges.)

Gnägi. Der Sprechende hat sich seinerzeit
erlaubt, mit andern Mitunterzeichnern folgende Motion

Tagblntt des Grossen Kates. —

einzureichen: «Die Regierung wird eingeladen, die
Frage zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten,
auf welche Art die misslichen und ungenügenden
Verhältnisse im bernischen Strassenwesen verbessert
werden könnten». Nachdem ich diese Motion eingereicht

hatte, habe ich sofort einige Zuschriften erhalten,

in denen die Einreichung der Motion lebhaft
begrüsst und der Hoffnung Ausdruck gegeben wird,
dass sie dazu beitragen werde, den argen Zustand'
unserer Strassen im ganzen Kanton zu beseitigen und
die von der Bevölkerung schon lange sehnlich erwartete

Besserung auf diesem Gebiet herbeizuführen.
Gestatten Sie mir, die Motion so kurz, als es die

grosse Bedeutung der Sache erlaubt, zu begründen.
Niemand wird wohl bestreiten, dass der Zustand
der Strassen im Kanton Bern kein guter ist. Es ist
bei allen Staatsverwaltungsberichten, bei jeder
Budgetberatung immer das gleiche Klagelied. Ich habe
auch Gelegenheit gehabt, seit zwei Jahren hier
mitzumachen. Ich will Ihnen einige Voten aus früherer
Zeit hier zum besten geben, und will mit einem
Votum unseres gegenwärtigen Baudirektors beginnen,
der sich im Jahre 1907 als Mitglied der
Staatswirtschaftskommission folgendermassen geäussert hat:

«Der Strassenunterhalt kostet viel Geld. Seit Jahren

ist dafür im Budget immer der gleiche Posten
eingestellt, obschon es immer mehr Strassen gibt,
die der Staat zu unterhalten hat. Der bisherige
Kredit reicht daher unmöglich aus, um die Strassen
richtig zu unterhalten. Das hat nicht nur den Nachteil,

dass das Publikum darunter leiden muss,
sondern auch die Strassen selbst leiden darunter, und
wenn wir die Sache so weitergehen lassen, so werden
wir in kurzer Zeit viel grössere Kredite bewilligen
müssen, um die Strassen in einen ordentlichen
Zustand zu bringen. Wir werden bei der nächsten
Budgetberatung eine Erhöhung des bisherigen Kredites
für den Strassenunterhalt beantragen.

Auch der Kredit für den Neubau von Strassen
muss erhöht werden. Man hat seinerzeit bei Beratung
des Eisenbahnsubventionsgesetzes den Gegenden, die
keine Eisenbahn erhalten haben, versprochen, man
werde dann im Strassenwesen für sie sorgen. Welches

ist das Resultat dieser Versprechungen? Der
Kredit für Strassenneubau von ursprünglich 300,000
Fr. jährlich wurde auf 215,000 Fr. herabgesetzt. Es
ist nicht möglich, mit diesem Kredit auszukommen.
Dies geht schon daraus hervor, dass für die drittgënd-
sten Neubauten und Korrektionen von Strassen "die
Kredite bis 1910 in Anspruch genommen weiden
mussten. Wir können nicht dulden, dass der jetzige
Baudirektor auf drei Jahre hinaus keinen Kredit mehr
zur Verfügung hat, um etwas Neues zu schaffen. Wir
werden auch da in den Fall kommen, entweder
momentan einen grössern Extrakredit zu bewilligen, um
so die bereits in Anspruch genommenen Kredite der
nächsten Jahre zu entlasten, oder während einiger
Zeit den Kredit für Strassenbau zu erhöhen. Denn
man kann unter keinen Umständen den Neubau von
Strassen einstellen. Je mehr Eisenbahnen wir bauen,
desto mehr Strassen müssen wir erstellen, und nicht
umgekehrt. Wir haben schon bei verschiedenen
Bahnbauten die Erfahrung gemacht, dass sie den Bau
neuer Strassen nach sich zogen usw.»

Beim gleichen Anlass hat sich auch Herr Grossrat
Seiler, der heute glücklicherweise, noch unter uns
weilt, folgendermassen geäussert:

8*Bulletin du Grand Conseil. 1920.
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«Es ist erfreulich, dass nach vielen Jahren von
der Staatswirtschaftskommission auch wieder von den
Strassen gesprochen wird, nachdem man lange Zeit
nur mehr von den Eisenbahnen gehört hat. Es sind
nun 15, 16 Jahre her, dass man die gegenwärtige
Eisenbahnpolitik inauguriert hat und von diesem
Zeitpunkt an mussten die Strassen zurückstehen. Nachdem

nun das bernische Eisenbahnnetz im grossen
ganzen erstellt oder im Bau begriffen ist, findet die
Staatswirtschaftskommission mit Recht, dass nun
auch dem Strassenwesen wieder etwas mehr
Entgegenkommen erwiesen werden müsse. Die Strassenkre-
dite wurden in den letzten Jahren von 300,000 auf
215,000 Fr. heruntergesetzt und es ist sehr zu begrüs-
sen, dass die Staatswirtschaftskommission die Regierung

beauftragt, bei der nächsten Budgetberatung für
Strassenbau und Unterhalt einen grössern Posten
aufzunehmen. Wir wissen alle, dass grosse Strassenanla-
gen in Sicht stehen, und ein grosser Teil der bernischen

Bevölkerung erwartet, dass dieselben in absehbarer

Zeit zur Ausführung gelangen.»
Als praktischer Oberländer hat Herr Seiler ein

grosses Projekt angemeldet, das mehr als eine Million
kosten sollte.

Ich könnte diese Beispiele vermehren; ich will
Sie damit nicht belästigen, weil ich genau weiss, dass
die Herren die Verhältnisse so gut kennen wie ich.
Wir sehen, dass diese Verhältnisse im bernischen
Strassenwesen bereits zu einem chronischen Leiden
ausgewachsen sind, dass es bis heute bei dieser
unfruchtbaren Kritik geblieben ist. Es ist deshalb wohl
an der Zeit, dass man diese Frage einmal gründlich
und deutlich zur Sprache bringt. Ich möchte das
tun, indem ich dabei die ganze Frage in zwei
Abschnitte teile. Im ersten Abschnitt möchte ich über
den Strassenneubau und im zweiten über den Stras-
senunterhalt reden. Die gesetzlichen Grundlagen für
den Strassenneubau sind niedergelegt im Strassen-
baugesetz von 1834, im weiteren auch im Gesetz von
1892, das aber nur von der Uebernahme der Strassen
IV. Klasse handelt, wo bekanntlich der Staat nur die
Wegmeister stellt.

Durch den Erlass des Gesetzes von 1834 haben
die damaligen Gesetzgeber einen grossen Weitblick
bekundet. Man darf hier wohl sagen, dass die bernischen

Behörden in den letzten 30 Jahren nicht
verstanden haben, dieses Gesetz zeitgemäss, der
Verkehrspolitik angepasst, auszubauen. Beide Gesetze
sind sehr revisionsbedürftig. Das eine davon könnte
in nächster Zeit das hundertjährige Jubiläum feiern.
Trotz allem Respekt und aller Pietät vor dem Alter
darf man doch daran zweifeln, dass dieses Gesetz
seine Aufgabe voll erfüllen kann. Im weitern muss
dahin gearbeitet werden, dass die ganze Frage des
Strassenneubaues und Unterhaltes in einem Gesetz
geordnet werden kann. In diesem neuen Gesetz darf

,der Kirchturm keine Rolle spielen. Es ist Tatsache,
dass nach dem gegenwärtigen Strassenbaugesetz von
.1834 der Staat eine Staatsstrasse nur dann
übernehmen kann, wenn durch dieselbe zwei
Kirchgemeinden verbunden werden. Also schon damals hat
die Kirchturmspolitik auch eine Rolle gespielt, und
sie hat sich leider bis auf 'den heutigen Tag erhalten
können. Der Staat Bern sollte im Gegenteil seinen Stolz
darein setzen, dafür zu sorgen, dass alle Gemeinden
durch Staatsstrassen miteinander verbunden werden.
Diese Gemeinden hätten auch ein moralisches Recht

darauf, dass man ihnen die notwendige Hilfe zukommen

lässt. Man hat, wie der Herr Baudirektor selbst
ausgeführt hat, diesen Gemeinden ein solches
Versprechen gegeben. Man hat den verkehrstechnisch
besser gelegenen Gemeinden, die vielleicht schon
schöne Strassen gehabt haben, mit grossen Opfern
Eisenbahnen gebaut. Ich will diese Eisenbahnpolitik
nicht kritisieren, denn gerade sie hat dem Staat Bern
und der ganzen Bevölkerung einen grossen
Aufschwung gebracht. Wir vergönnen keiner Gegend
die Eisenbahn, die sie besitzt. Die andern Gegenden
aber sind vielfach gerade wegen dieser Eisenbahnpolitik

bis heute leer ausgegangen. Die in Frage
kommenden Gegenden gehören nicht zu den grossen,
gutsituierten Gemeinden, sondern mit wenigen
Ausnahmen zu den finanziell schwachen.

Nun glaube ich hier doch den Grundsatz verfechten

zu dürfen, dass man diese Gemeinwesen nicht
ihrer Armut wegen strafen soll, sondern dass es
Pflicht des Staates ist, auch dafür zu sorgen, dass
diese Gegenden von den Verkehrsverbesserungen
profitieren, die in reichlichem Masse den Verkehrszentren

zugefallen §ind. Günstige Verkehrsverhältnisse
auch in den Berggemeinden sind sicher eines der
vornehmsten Mittel zur Verhütung der bekannten
Abwanderung nach der Stadt. Ich habe hauptsächlich
die Berggegenden des Oberlandes und des Jura im
Auge, wo der Krieg erwiesen hat, dass dort
volkswirtschaftlich und landwirtschaftlich noch sehr viel
möglich wäre, wenn die Verkehrsverhältnisse eini-
germassen ausgebaut wären. Dazu sind Opfer nötig
und man soll bereit sein, dieselben zu bringen. Es
ist ein grosses volkswirtschaftliches Problem der
Zukunft, dafür zu sorgen, dass diese Abwanderung
aufgehalten werden kann, dass möglichst viele
selbständige Existenzen geschaffen werden in allen Teilen

des Landes, und wenn es auch nur kleine
Existenzen sind. Durch Verbesserung der Verkehrsverhältnisse

wird es möglich gemacht werden, dass im
Oberland und im Jura zahllose Existenzen, wenn
auch nur bescheiden, doch zu ihrer Zufriedenheit
ihr Auskommen finden können. Die wirtschaftlichen
und politischen Erfahrungen des Krieges sollten uns
die Augen geöffnet haben, dass nach dieser Richtung
etwas getan werden sollte, damit nicht unser Kanton

je länger je mehr zum Industriestaat wird. Wir
müssen auf der andern Seite ein gewisses Gegen-i
gewicht zu schaffen suchen, indem wir die Zahl
der selbständigen Existenzen zu vermehren trachten.
Hier haben wir ein Mittel, das zu tun.

Immer und immer wieder sind als Grund dafür,
dass man nichts leisten konnte, die ungenügenden
finanziellen Verhältnisse des Staates angeführt worden.

Ich gebe zu, dass der Staat finanziell schlecht
steht. Es ist deshalb wohl interessant, die Aufwendungen

für Strassenneubauten in verschiedenen Epochen

der bernischen Staatsgeschichte zu vergleichen.
Im Jahre 1855 betrug der Kredit für Strassenneubauten

310,000 Fr. bei einer totalen Ausgabensumme
des Budgets von 4,5 Millionen, im Jahre 1865 hat
man 332,000 Fr. verwendet bei einem Ausgabenbudget

von 6,8 Millionen, im Jahre 1875 400,000 Fr.
bei einem Budget von 11,3 Millionen. Im Jahre l885
ist man auf 250,000 Fr. zurückgegangen bei einem
totalen Ausgabenbudget von 12,3 Millionen. Im Jahre
1895 ist die Kurve wieder gestiegen auf 463,000 Fr.
bei einem Ausgabenbudget von 13,1 Millionen, im
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Jahre 1905 ist man auf 225,000 Fr. zurückgegangen
bei einem totalen Ausgabenbudget, von 17,5 Millionen.
Im Jahre 1913 hat man auf Antrag des Sprechenden
den Kredit von 225,000 Fr. auf 260,000 erhöht. Das
setzte damals energische Kämpfe ab, indem der
damalige Finanzdirektor, Herr Könitzer, sich mit
aller Energie dagegen gewehrt hat. Die Abstimmung
hat zwar dem Sprechenden recht gegeben. Seit 1913
ist dieser Kredit auf 260,000 Fr. belassen worden.
Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, so
dass ich keine grossen Glossen dazu zu machen
habe. Auffallend und bezeichnend ist nun, dass ge-
rade in dem Moment, wo die bernische Eisenbahnpolitik

richtig eingesetzt hat, der Kredit seinen
Tiefstand erreicht hat. Damals, wo jeder Bürger das
Wort von der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
im Munde führte, damals hat man gerade lür die
zweitgrösste Aufgabe im Verkehrswesen, für den
Strassenneubau, die geringsten Mittel zur Verfügung
gestellt. Bei diesem Vergleich muss man auch noch
die Geldentwertung berücksichtigen. Sie werden mit
mir einverstanden sein, wenn ich hier erkläre, dass
man heute mit 2 Fr. kaum das machen kann, was
man im Jahre 1895 mit 1 Fr. gemacht hat. Wenn
man diese Geldentwertung berücksichtigt, so muss
gesagt werden, dass der effektive Kredit für Strassen-
neubauten im Jahre 1895 nach heutigem Geldwert
mehr als 900,000 Fr. betragen hat, gegenüber 260,000
Fr. jetzt. In unserem fortschrittlich gesinnten Zeitalter

geben wir also für eine wichtige Staatsaufgabe
noch 30% von dem aus, was im Jahre 1895 geleistet
worden ist. Das ist kein Fortschritt, sondern ein
gewaltiger Rückschritt. Es kommt noch in Betracht,
dass gegenwärtig von den 260,000 Fr. jährlich
75,000 weggenommen werden mussten als Amortisation

für grosse Projekte, die bereits durchgeführt
sind.

Ich glaube nicht, dass einer den Mut haben wird,
die Notwendigkeit einer vermehrten Initiative zu
bestreiten. Man sollte doch auch hier einen ernsthaften

Versuch unternehmen, um den ewigen
Reklamationen begegnen zu können.

Nun gestatten Sie mir noch einige Ausführungen
über Zustand und Unterhalt der bestehenden Strassen.

Auch hier hört man seit Jahren immer das
gleiche Klagelied. Ich will Sie mit Zahlen verschonen.

Man muss sagen, dass unser Strassenwesen
dem modernen Verkehr absolut nicht gewachsen ist.
Es ist Tatsache, dass der Automobil- und Lastwagenverkehr

je länger desto mehr einen Grossteil des
Verkehrs bewältigen muss. Unsere Strassen sind nun
einmal nicht für diesen Verkehr gebaut. Der
Lastwagenverkehr ist eine zeitgemässe Neuerung, die man
nicht bekämpfen sollte. Das wäre reaktionär. Man
muss versuchen, die Strassen diesen verbesserten
Verkehrsmitteln anzupassen, weil ich nicht glaube,
dass sich umgekehrt diese Verkehrsmittel den Strassen

anpassen. Ich sage das nicht ohne Absicht. Bei
der Beratung der Korrektion der Adelbodenstrasse
in der Staatswirtschaftskommission hat uns der
Vertreter der Regierung gesagt, dass nach der Auffassung

der Regierung, der Verkehr sich eben auch noch
etwas den bestehenden Strassen anzupassen habe.
Wenn aber eine Ortschaft, ein Verkehrszentrum eine
einzige Zufahrtstrasse hat, so muss diese wahrscheinlich

so sein, dass sie den Verkehr, der notwendig
wird, ertragen kann. Ich glaube nicht, dass man

so weit gehen dürfe, zu sagen, die Strasse sei schmal
und in schlechtem Zustand, deshalb müsse man den
Verkehr einschränken und der Strasse anpassen. Der
einzig richtige Grundsatz ist der, die bestehenden
Verkehrswege den Verkehrsmitteln anzupassen. Wir
wissen, dass gerade wegen des schlechten Zustandes
der Staatsstrassen das Automobil in weiten Kreisen
dem Volke verhasst geworden ist, und dass infolge
dieses schlechten Zustandes die Staubplage geradezu
zu einer Last geworden ist. Ich will auch darüber
kein weiteres Wort verlieren. Ich bin überzeugt, dass
alle diejenigen, die an solchen vielbefahrenen Strassen

wohnen, mit mir einig gehen. Wenn diese
Verhältnisse nicht verbessert werden, so wird der
Moment kommen, wo unser Bernervolk sagt, jetzt müsse
eine radikale Lösung gefunden werden, worauf dann
ein Fahrverbot für alle diese Last- und Luxusautomobile

eingeführt werden sollte. Das können und
wollen wir nicht. Wir können dem Rad der Zeit
auch hier nicht in dieser Art und Weise in die
Speichen fallen, sondern auch hier heisst es, sich
dem modernen Verkehr anpassen.

Unser Strassenunterhalt leidet an zwei
Hauptmängeln. Der erste ist der ungenügende Kredit. Auch
da ,muss man die früheren Zahlen mit den jetzigen
vergleichen. Ich will nicht so weit zurückgehen,
sondern nur auf das Jahr 1908. Da hat man für den
Strassenunterhalt ohne Wegmeisterbesoldungen, welche

einen Posten für sich bilden, Fr. 420,000 ausgegeben.

Ich muss hier sagen, dass die Wegrneister-
besoldungen in den letzten Jahren für uns ein
unangenehmes Kapitel gebildet haben. Herr Zingg hat
uns des öftern ein Klagelied gesungen und ich habe
immer das Gefühl gehabt, ich könne eigentlich Herrn
Zingg nicht viel entgegnen. Im Jahre 1913 betrug
die Ausgabe für Strassenunterhalt 514,000 Fr. und
im Jahre 1918, bei der weit vorgeschrittenen
Geldentwertung, .657,000 Fr. Für 1920 ist nun ein Kredit

von 900,000 Fx. eingesetzt worden. Wenn das
auch eine bedeutende Erhöhung zu sein scheint,
so muss man doch sagen, dass dieselbe bei der
herrschenden Geldentwertung und bei dem gegenwärtigen
schlechten Zustand der Strassen nicht sehr viel
ausmachen kann. Eine radikale Lösung ist auf diesem
Wege der Erhöhung des Budgetpostens überhaupt
nicht möglich. Auf dem Posten für Strassenunterhalt

hat der Staat Bern wenigstens in der Zeit,
während welcher ich die Ehre habe, dem Grossen
Rat anzugehören, immer Ersparnisse zu machen
gesucht. Es war im Kanton Bern immer so, dass man
dort zu sparen suchte, wo man gesetzlich nicht
festgelegt war. Im Staate Bern wird nur noch das richtig
gemacht, wozu die Gesetze zwingen, wobei man sich
bei der Abfassung der Gesetze den fortgeschrittenen
Verhältnissen anpasste. Aber die andern Dinge, deren
Berücksichtigung auch im Interesse eines richtigen
Fortschrittes gelegen hätten, die mussten vernachlässigt

werden, weil die nötigen Kredite mangelten.
Ich will nur einige Beispiele anführen. Wir wissen,

dass die Bezahlung der Lehrerschaft kein
Ruhmesblatt in der Geschichte des Kantons Bern
bildet. Wir werden auch darin einig sein, dass im
Primarschulwesen im Kanton Bern während der letzten

20 Jahre kein wesentlicher Fortschritt erreicht
worden ist, ja wir wissen im Gegenteil, dass gerade
die alte Garde der Lehrerschaft den jüngern Elementen

vorgezogen wird. Wir wissen auch, warum. Aber
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man muss doch sagen, dass es ein kolossaler Mangel
ist, wenn man auf diesem Gebiete keine Fortschritte
verzeichnen kann, während man doch auf allen
andern Gebieten solche zu konstatieren hat. Im weitern
konnten im Kanton auch die Bodenverbesserungen
nicht in dem wünschbaren Masse durchgeführt werden.

Der Sprechende hat sich im Jahre 1912 über
die Bodenverbesserungen geäussert und damals den
Wunsch ausgesprochen, man möchte die dafür in
Aussicht zu nehmenden Kredite vergrössern. "Er hat
auf die grosse Bedeutung dieser 'Bodenverhesserungen

hingewiesen. Dafür hatte man aber damals kein
Verständnis; erst nach und nach hat der neue Hetfr
Landwirtschaftsdirektor hier eine vermehrte Initiative
hervorgebracht. Was haben wir heute für
Erscheinungen? Wir haben gesehen, dass wir in der Angst
und Not, in die uns der Krieg versetzt hat, alle diese
Sachen nachholen mussten. Wir wissen, dass wir
heute Bodenverbesserungen ausführen müssen, die
300% mehr kosten als vor dem Kriege, Projekte, die
schon damals spruchreif gewesen wären, aber aus
Mangel an Krediten zurückgelegt werden mussten.
Man hat, wie gesagt, im Kanton nur noch die Dinge
durchführen können, zu deren Durchführung man
gesetzlich verpflichtet war. Es muss einmal gesagt
werden, dass die bernische Staatspolitik nur im
Eisenbahnwesen grosszügig war. Die Beschaffung neuer
Mittel für andere Zwecke, durch Schaffung neuer
Steuergesetze, durch Revision des Erbschaftssteuergesetzes

kam nie über das Stadium des Versuches
hinaus. Man war in den letzten Jahren vor dem,

Krieg nicht imstande, durch ein neues Steuergesetz
dem Staate vermehrte Mittel zuzuführen. Auch das
lässt tief blicken.

Ein zweiter grosser Mangel im Strassenwesen ist
die ungenügende Organisation und die mangelhafte
Kontrolle des Strassenunterhaltsdienstes. Hierantragen

in erster Linie die ungenügenden Besoldungen
schuld, die an die Wegmeister seit Jahrzehnten
ausbezahlt worden sind. Zu diesen Besoldungen bekam
man keine Qualitätsarbeiter. Ich will Ihnen an einem
Beispiel zeigen, mit was für Leuten man unter
Umständen vorlieb nehmen musste. Vor Zeiten war in
meiner nächsten Nähe eine Wegmeisterstelle zu
besetzen. Auf erfolgte Ausschreibung hin haben sich
zwei Leute gemeldet. Der eine war ein geistig
beschränkter Mann, der andere ein notorischer Trinker.

Man hat den Trinker angestellt. Ich hätte das
auch getan, wenn ich zu wählen gehabt hätte, denn
er hat immerhin mehr versprochen als der andere.
Der Mann hat diesen Posten während mehreren Jahren

versehen, bis er den Weg alles Irdischen
gegangen ist. Da beweist nur, dass man mit djem
schlechtesten Arbeitermaterial vorlieb nehmen musste.
Das war ein schwerer Mangel. Schon damals hätte
man diese Leute besser besolden und darnach trachten

müssen, Arbeitskräfte zu bekommen, die
imstande waren, die Arbeit richtig durchzuführen. Man
sieht daraus wohl, dass man dem Strassenwesen
nicht diejenige Bedeutung beimass, die es wirklich
hätte haben sollen. Gute Strassenverhältnisse legen,
wenigstens nach meiner unmassgeblichen Meinung,
ebensogut Zeugnis ab für die fortschrittliche
Entwicklung eines Staatswesens, wie andere Massnahmen,

z. B. Eisenbahnen.
Also die betreffenden Wegmeister und Oberwegmeister

waren ihrer Aufgabe nicht überall gewachsen

und die letztern haben es vielfach an intensiver
Beaufsichtigung ihrer Untergebenen fehlen lassen.
Nach meinem unmassgeblichen Urteil sollten die
Oberwegmeister den Wegmeistern in technischer
Beziehung mit Rat und Tat zur Seite stehen können,'
Das ist aber in den wenigsten Fällen vorgekommen.
Auch die Kreise der Bezirksingenieure éind viel zu
gross und bei dem besten Willen, den wir immerhin
voraussetzen wollen, ist es ihnen ificht möglich, die
ihnen unterstellten Gebiete so zu kennen und zu
begehen, dass sie sich ein Urteil bilden können,
dass sie ihren Untergebenen mit Rat und Tat
beistehen können. Der Bezirksingenieur soll nicht nur
Bureaukrat sein, sondern seine erste Aufgabe soll
sein, den Zustand der Strassen zu kontrollieren, auf
Mängel aufmerksam zu machen, dafür zu sorgen,
dass die Untergebenen ihre Pflicht tun. Wir wissen
z. B. von einem Bezirksingenieur, der so gut gewirt-
schaftet hat, dass er den kleinen Kredit, der ihm
zur Verfügung gestellt wurde, nicht einmal
aufgebraucht hat. Damit wollte er den Beweis leisten,
was für ein treuer Diener des Staates und wohl
auch was für ein tüchtiger Fachmann er sei. Wir
glauben, das lasse im Gegenteil darauf schliessen,
dass der Mann seinem Amte nicht gewachsen war.

Zu diesen Instanzen gehört auch die Baudirektion.
Auch hier muss natürlich intensiv in dieser Sache
gearbeitet werden. Ich meine also, dass alle diese
Instanzen einander besser in die Hände arbeiten
sollten. Man muss darauf sehen, dass von allen
diesen Seiten eine intensive Arbeit auf das Strassenwesen

verwendet wird. Erst wenn diese Instanzen
einander in die Hände arbeiten, ist ein Fortschritt
möglich. Nicht nur eine Erhöhung der Kredite ist
nötig, sondern nötig ist, dass man fachgemäss und
organisatorisch richtig vorgeht und einander in die
Hände arbeitet.

Man wird mir sagen, das kenne ich nicht, ich
sei Bauer und könne solche Sachen nicht beurteilen.
Man vftrd mir aber darin recht geben müssen, dass
im Strassenunterhaltsdienst die Kontrolle gefehlt hat,
dass die Verhältnisse vernachlässigt worden sind,
woher sich dann auch die ungenügenden Kredite
erklären.

Im weiteren sollte es auch möglich sein, dassi
sich Wissenschaft und Technik Mühe geben, hier
etwas Neues zu bringen. Es fällt einem auf, dass;
in den letzten Jahrzehnten, wo doch überall grosse
wissenschaftliche und technische Errungenschaften
zu verzeichnen sind, hier nicht viel gegangen isU
Das lässt den Gedanken aufkommen, dass auch auf
diesem Gebiete, wo Millionen notwendig sind,
Versuche angestellt werden sollten, ob man nicht neue
Verfahren und neue Materialien erfinden könnte. Ich
möchte nicht, dass hier der Herr Baudirektor sagt,
ich solle versuchen, ein solches Verfahren zu entdek-
ken. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern Aufgabe
der Instanzen, die sich mit der Sache befassen.

Das ist in kurzen Zügen die Begründung meiner
Motion. Man muss die ganze Sache auf eine breitere
Basis bringen, alle Detailfragen werden sich dann
von selbst ergeben. Um der ganzen Angelegenheit
noch eine bestimmtere Form zu geben, möchte ich
folgenden Antrag stellen: «1. Das Strassenbaugesetz
von 1834 und dasjenige von 1892 über die Strassen
IV. Klasse sind beförderlichst zu revidieren. » Diese
Revision stelle ich mir im Sinne eines vermehrten
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Entgegenkommens des Staates gegenüber den
Gemeinden und einer Abstufung der Beiträge für den
Strassenneubau nach Verkehrslage und Leistungsfähigkeit

der betreffenden Gemeinden vor. « 2. Es ist
eine parlamentarische Kommission von mindestens
15 Mitgliedern aus allen Teilen des Kantons
einzusetzen, unter Mitwirkung der Baudirektion und der
Bezirksingenieure. Diese Kommission hätte die wichtigen

Fragen des Strassenwesens im ganzen Kanton
zu prüfen und könnte wenn nötig die entsprechenden
Anträge stellen.» Es ist mir persönlich gleichgültig,
ob man diese Kommission bestelle, bevor das
Gesetz da ist, oder ob man in dieses Gesetz einen
Artikel aufnehmen will, wonach diese Kommission
gewählt werden kann. Wenn man sich in diese Sache
vertiefen 'will, wenn man dieselbe nach ihrer
wirklichen Bedeutung anschauen will, so lohnt es sich
schon, für diesen Zweck auch einmal eine Kommission
zu bestellen, die diese Fragen nach allen Richtungen
in allen Gebieten des Kantons unter Mitwirkung
der Strassenbauorgane prüft. Eine solche Kommission

kann ohne Krediterhöhung ganz bestimmt im
Strassenunterhalt gewisse Vorteile bringen. «3. Die
Regierung wird beauftragt, Bericht und Antrag zu
stellen, wie sie sich die Finanzierung dieser
Massnahmen vorstellt. » Natürlich wird es kolossale Opfer
erfordern, wenn man hier endlich vorgehen will.
Ich stelle mir die Beschaffung der Mittel so vor, dass
man auch für diesen Zweck ein Anleihen aufnehmen
muss. Ueber die Höhe desselben erlaube ich mir
kein Urteil. Die Untersuchungen dieser Kommission
im Verein mit der Baudiiektion und weiteren Organen
würden das abklären. Auf dem Wege der Erhöhung
der Budgetkredite werden wir nie eine gründliche
Aenderung im Strassenwesen bekommen. Die meisten

von uns werden im Grabe liegen, wenn man
einmal sagen kann, nun sei die Sache in Ordnung.
Wir müssen da einen radikaleren Weg beschreiten.
Man hat Anleihen aufgenommen für andere Zwecke,
die nicht wichtiger sind als diese hier. Da muss
man ansetzen. Ein anderer Ausweg kann nicht
gefunden werden. Diese Anleihen müssten natürlich
auf dem Budgetwege verzinst und amortisiert werden.

Ich meine aber, das sei der einzig richtige Weg
zur Lösung. Ein anderer ist nach meiner Meinung
nicht möglich. Man hätte einmal Pflicht, diese
misslichen Verhältnisse zu beseitigen und ernsthaft zu
zeigen, dass man auch da Ordnung schaffen will.
Wir dürfen diese Angelegenheit unbedingt nicht mehr
weiter verschleppen, sondern wir müssen nun einmal
den Mut haben, den unwürdigen Zuständen ein
Ende zu bereiten. Das wird nicht ohne grosse Opfer
gehen, davon bin ich überzeugt, aber es ist eine
Notwendigkeit. Man sagt, es habe unter den politischen

Parteien ein Wettlauf eingesetzt. Diejenige
Partei wird äls Sieger aus dem Wettlauf hervorgehen,
die gewillt ist, dem Staat die nötigen Mittel zu
verschaffen, damit er alle zeitgemässen kulturellen und
wirtschaftlichen Forderungen erfüllen kann. Der
Sprechende, der bekanntlich der Partei angehört, die sehr
oft von allen Seiten als reaktionär verschrien wird,
hat in seiner politischen Arbeit kein anderes Ideal,
als das, dass wir in unserer Partei dem Ziele
nachstreben, dem Staat die nötigen Mittel zu geben,
damit er seine kulturellen Aufgaben einigermassen
lösen kann. Wenn das Opfer erfordert, so werden
wir sie nach meiner Ansicht geben müssen; wenn wir

das nicht fertig bringen, werden wir auch das nicht
erreichen, was wir uns vielleicht vorstellen. Ich
pfeife auf alle schönen fortschrittlichen Programme,
wenn man die Mittel nicht in der Hand hat, sie
zu verwirklichen, wenn man die Sachen, die sich
auf dem Papier sehr schön ausnehmen, nicht
ausführen kann. Es muss gesagt werden, dass man
in den letzten 20 Jahren oft in den Fall gekommen
ist, Neuerungen, die absolut notwendig waren, nicht
durchführen zu können aus Mangel an Geld und
Opfermut in den Kreisen, wo das Geld beschafft
werden müsste.

Ein vermehrter Aufwand auf diesem Gebiete ist
auch eine moralische Pflicht gegenüber denjenigen
Gemeinden, denen man anlässlich des
Eisenbahnsubventionsgesetzes versprochen hat, man wolle ihnen
weiter entgegenkommen. Man macht heute in einer
andern Angelegenheit so grosse Worte über die
Versprechen, die von seite der Regierung gegeben
worden sind. Ich möchte sagen, ein Versprechen,
das in der Botschaft des Grossen Rates niedergelegt
ist, hat mindestens so viel Berechtigung als ein
Versprechen, das von seite der Regierung einem einzelnen

Orte gegeben worden ist. Jene Herren, die heute
dieses Versprechen in den Vordergrund stellen,
haben seit bald 20 Jahren geholfen ein Versprechen,
das man diesen weiten Volkskreisen gegeben hat, zu
missachten. In der Botschaft zum Eisenbahnsubventionsgesetz

von 1902 hiess es deutlich, allen den
Gegenden, die von Eisenbahnen nicht erreicht werden

können, wolle man durch Verbesserung des Stras-
senwesens entgegenkommen. Ich habe Ihnen in Zahlen

nachgewiesen, dass das Gegenteil eingetreten ist,
dass die Kredite erniedrigt worden sind, dass die
Geldentwertung alles überholt hat. Wenn auf einem
Gebiete ein Versprechen eingelöst werden muss, so
ist es hier.

Ich möchte hier noch einmal feststellen, dass,
wenn die Elektrifikation durchgeführt sein wird, der
Staat Bern ungefähr 100 Millionen Franken in Eisen-
bahnkapitalien angelegt haben wird. Auch ein
bescheidener Bürger weiss, dass es noch Millionen
erfordern wird, um das grosse Loch des Lötscliberg für
alle Zukunft betriebssicher zu machen. Ich bin
überzeugt, diese Millionen werden beschafft werden, ohne
dass man davon so viel Aufhebens machen wird,
wie wenn einige Millionen für den Strassenbau
verwendet werden sollen. Auch das muss gesagt sein.
Wenn man auf der einen Seite grosszügig sein will,
muss man es auf der andern auch sein.

Alle die Gemeinwesen, von denen ich gesprochen

habe, diese abgelegenen Gegenden, die politisch
keine grosse Rolle spielen, haben die Eisenbahn-
politik gut geheissen, sind für diesen Fortschritt
eingestanden. Sie vergönnen den Gegenden - mit
Eisenbahnen dieses moderne Verkehrsmittel nicht.
Aber wir dürfen auch voraussetzen, dass auch' in den
andern Kreisen die gleiche Volkssolidarität bekundet
wird. Ich möchte zum Schluss an das Verständnis
und das Entgegenkommen sämtlicher Parteien appellieren

und die Herren ersuchen, meine Motion
erheblich zu erklären.

Kammermann. Herr Gnägi hat gefordert, es
möchte unverzüglich eine Revision des Strassenbau-
gesetzes eintreten. Diese Forderung möchte ich
lebhaft unterstützen. Ich will gern hoffen, dass unser
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Baudirektor bereit ist, die Sache an die Hand zu
nehmen.

Zur Revision selbst möchte ich bemerken, dass
unbedingt Gleichheit zwischen den Gemeinden, die
nicht das Glück haben, an grossen Staatsstrassen zu
wohnen, sondern die ihre Wege selbst unterhalten
müssen, und den andern Gemeinden geschaffen werden

muss. Der Herr Baudirektor hat sicher
Verständnis dafür, dass auöh im Strassenwesen das
System eingeführt werde, das seinerzeit im
Eisenbahnwesen Eingang gefunden hat. Seinerzeit hat man
die Hauptstränge gebaut und nachher ist der Staat
an die Arbeit gegangen und hat richtige Nebenbahnen
bauen lassen. Das, was man hier als gut taxiert hat,
soll man auch in Zukunft jenen Gegenden zuteil
werden lassen, die bis heute noch im Hintergrunde
geblieben sind.

Nun werden seit langer Zeit unsere Hauptstrassen
vom Staate unterhalten. Ganz anders ist es

in den Dörfern und abgelegenen Gehöften. Da müssen

die finanziell schwachen Gemeinden den
Wegmeister selbst stellen, die Kieslieferungen selbst
übernehmen und dazu die Kiesfuhren noch zahlen. Wenn
jeder Bürger, ob er nun weit weg vom Verkehr wohne
oder nicht, genau gleich viel Staatssteuer zahlen
muss, so hat die Regierung sicher die Pflicht, dafür
zu sorgen, dass die Leute, die abgelegen wohnen, auch
richtige Strassen erhalten. Der Herr Baudirektor wird
mir sagen, dass man ja Bergwege erstellen kann. Ich
kenne das, das ist gar nicht das gleiche wie das, was
ich haben möchte. Ich möchte im Strassenbaugesetz
niedergelegt haben, dass die Wege der abgelegenen
Gemeinden punkto Wegmeisterbesoldungen und
Kieslieferungen gleich gehalten werden, wie die
Staatsstrassen.

Klening. Es ist leider Tatsache, dass es in
unserem Kanton noch sehr viele abgelegene Gemeinden
gibt, die ein sehr ausgedehntes Gemeindewegnetz
besitzen, das sie selbständig unterhalten müssen,
wodurch sie gezwungen sind, eine sehr grosse
Gemeindewerkteile zu beziehen. Diese abgelegenen
Gemeinden können von allen den Wohltaten des Staates,

die den grössern Gemeinden durch Bau von
Staatsstrassen und Eisenbahnen zuteil geworden
sind, nicht profitieren. Es ist leider auch Tatsache,
dass viele derartige Gemeindewege sogar für den
Automobilverkehr benützt werden, wodurch den
betreffenden Gemeinden sehr grosse Unterhaltskosten
erwachsen. Auch muss erwähnt werden, dass der
Staat fast überall grosse Waldungen besitzt, in denen
er Holz schlagen lässt. Die Abfuhr des Holzes
geschieht jeweilen in einer Zeit, wo die Strassen im
schlechtesten Zustande sind und am stärksten
mitgenommen werden. Der Staat leistet für den Unterhalt

dieser Gemeindewege sehr kleine Beiträge. Ich
möchte da speziell unsere kleine Gemeinde erwähnen,
wo der Staat pro Jahr 120 Fr. als Gemeindewerkteile
leistet, während uns durch die Abfuhr des Holzes
aus den Staatswaldungen grosse Kosten erwachsen.
Es muss daher als ungerecht bezeichnet werden, wenn
man diesen steuerschwachen Gemeinden in Zukunft
nicht besser entgegenkommt, durch Schaffung besserer

Strassen einerseits und durch Uebernahme von
Strassen IV. Klasse als Staatsstrassen anderseits.

Diese letztere Massnahme müsste selbstverständlich
eine Revision des Gesetzes herbeiführen. Es

(wäre nur billig, wenn man allen Gemeinden in
dieser Richtung entgegenkommen würde. Herr
Gnägi hat am Schluss seiner Ausführungen ganz
deutlich betont, dass unsere neue Partei gewillt ist,
in dieser Beziehung Opfer zu bringen. Ich glaube,
der Bauernstand habe in dieser Hinsicht schon jetzt
ganz bedeutende Opfer gebracht. Ich möchte unserem
Herrn Baüdirektor diese Motion des Herrn Gnägi
warm empfehlen.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Gnägi hat ein "kolossal populäres
Thema behandelt und sehr geschickt vorgetragen.
Als ich alle die Sünden, die wir begangen oder
unterlassen haben, mitanhören musste, war es für
mich nicht sehr erbaulich. Geschimpft wird über
die Strassenneubauten und den Strassenunterhalt,
also über die ganze Tätigkeit des Baudirektors, aber
man muss sich schliesslich darein finden und sehen,
wie man diesen Wünschen gerecht werden kann.
Da möchte ich gerade etwas vorwegnehmen, von
dem auch der Herr Motionär zugibt, dass es ohne
dasselbe nicht gut geht, nämlich das Geld. Wenn
Sie die nötigen Mittel zur Verfügung stellen wollen,

dann kann man manches machen, was man
jetzt eben nicht machen kann. Es ist leicht Baudirektor

zu sein, wenn man die Mittel hat; viel schwerer
ist es, wenn man mit knappen Mitteln das erreichen
soll, was älle die Herren wünschen.

Herr Gnägi hat ganz richtig ausgeführt, dass man
früher mehr für die Strassen verwendet hat.
Dasjenige, was man für Strassenbau und Unterhalt in
den letzten Jahren verwenden konnte, steht in
keinem Verhältnis zu den früheren Aufwendungen. Ich
möchte aber doch darauf aufmerksam machen, dass
es dem Staiate nicht möglich gewesen ist, der Bau,-
direktion mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. So
viele Ausgaben sind gesetzlich festgenagelt, dass man
daran nichts ändern kann. Wenn das Budgetdefizit
ins Unermessliche geht, muss man da streichen, wo
man streichen kann. Das trifft in Gottes Namen in
den meisten Fällen die Baudirektion, deren Kredite
nicht gesetzlich festgelegt sind. Durch Streichungen
bei der Baudirektion suchte man allzu grosse Defizite
zu vermeiden. Für das Jahr 1920 hat man ein Defizit

von über 12 Millionen vorgesehen. Trotz allen
diesen finanziellen Schwierigkeiten konnte man der
Baudirektion mit Krediten ein wenig entgegenkommen.

Der Herr Motionär hat gesagt, dass wir dieses,
Jahr für Strassenunterhalt abgesehen von den
Wegmeisterbesoldungen 900,000 Fr. zur Verfügung haben.
Er hat aber auch edwähnt, und das bestreite ich gar
nicht, dass diese Summe eben heutzutage nicht so
viel ausmacht, wie die 600,000 Fr., die wir früher
eine Zeitlang zur Verfügung hatten. Das können wir
aber in Gottes Namen nicht ändern, wir müssen das
in den Kauf nehmen und können nur hoffen, dass
über kurz o'der lang auch wieder eine Aenderung
eintreten werde.

Es ist auch richtig, dass man in den 70er 'und 80er
Jahren für Strassenbauten grössere Kredite zur
Verfügung hatte als heute. Aber wenn sich die Herren
in jene Zeiten zurückversetzen, so wissen Sie, dass
man damals mit wenig Geld viel mehr ausrichten
konnte als heute. Der Kredit von 250,000 Fr. für
Strassenneubauten reicht natürlich nicht weit. Ich
möchte aber erwähnen, dass 'man für Strassenneu-



(20. Januar 1920.) 35

bauten auch Kredite bewilligt hat, die nicht im Budget

stehen. Wir haben schon zweimal aus den
Einnahmen der Forstdirektion ganz wesentliche Beträge
für Strassenneubauten bekommen. Diese Beträge
figurieren nicht in den Zahlen, die der Herr Motionär
uns vorhin mitgeteilt hat. Wir haben ferner
speziell im Jahre 1919 aus dem Notstandskredit Stras-
senbaüten subventioniert und unter den Traktanden
der gegenwärtigen Session figurieren auch solche
Strassenbauten, die aus dem Notstandskredit, und
nicht aus dem normalen Strassenbaukredit bezahlt
werden.

Nun haben verschiedene Herren sich übereinstimmend

dahin geäussert, man solle den kleinen
Gemeinden entgegenkommen, sei es durch Neuerstellung
von guten Verkehrsstrassen, sei es durch Uebernahme
ihrer Gemeindewege. Es wäre sehr zu Kegrüssen,
'wenn man das könnte. Man hat das eigentlich bis,
dahin in der Praxis auch so gemacht. Ich möchte
die Herren doch ersuchen, darüber nachzudenken,
in welche Gehöfte man bereits Strassen gebaut hat,
die der Staat entweder selbst erstellt oder doch
subventioniert hat. Es sind sehr wenige Gegenden
in unserm Kanton, denen nicht durch namhafte
Staatssubventionen die Verbesserung ihrer Wegnetze
ermöglicht wurde. Damit soll nicht gesagt sein, dass
man nicht noch mehr tun wolle.

Nun möchte ich die Herren doch noch darauf
aufmerksam machen, was in andern Kantonen
geschieht. Es wird immer darüber geklagt, dass der
Staat zu wenig an den Unterhalt beitrage. Herr
Kammermann hat speziell gewünscht, dass man den
Gemeinden noch viel mehr entgegenkommen sollte,
namentlich durch Kiesfuhren. Das ist nur im Kanton

Bern der Fall. Ich hatte das Gefühl, Herr
Kammermann dürfte eigentlich sagen, dass der Staat Bern
hier gegenüber andern Kantonen eine löbliche
Ausnahme macht. Im Kanton Waadt hat man für alle
Staatsstrassen Perimeter, wie wir sie für die
Gewässerkorrektionen und Bodenverbesserungen
aufstellen. Dort wird der Beitrag dessen, der zunächst
an der Strasse ist, genau festgelegt. Die Kiesfuhren
sind fast ausschliesslich durch die Gemeinde zu
machen,und nicht durch den Staat. Wenn man das
z. B. bei der Revision des Gesetzes vorsehen will,
so bin ich schon dafür zu haben- Ich stelle mir
abe,r vor, das würde bei den Gemeinden so grosse
Widerstände hervorrufen, dass man lieber davon
gar nicht anfängt. Aber etwas muss geschehen, sonst
kann man diesen Wünschen in Gottes Namen nicht
nachkommen.

Ich weiss schon,, dass speziell der Strassenunter-
halt sehr viel zu wünschen übrig lässt. Herr Gnägi
hat unten bei den Wegmeistern angefangen und ist
bis zur Baudirektion hinaufgestiegen. Ich nehme
das für meine Person ganz gern entgegen, dass ich
vom Strassenbau so wenig verstehe, wie manche
Alkoholiker, die als Wegmeister eingestellt worden
sind. Ich gebe aber die Zusicherung, dass ich mir
angelegen sein lassen werde, den Strassenunteïhalt
zu verbessern, soviel in meinen schwachen Kräften
steht. Nächste Woche werden wir das Dekret über
die Organisation der Direktion 'der Bauten und
Eisenbahnen revidieren. Wir haben dieses Dekret auf der
Direktion gerade deswegen in Revision gezogen, weil
Wir versuchen wollen, den Strassenunterhalt ohne
wesentliche Mehrkosten besser durchzuführen. Ich

werde bei der Behandlung des Dekretes Gelegenheit
haben, mich darüber näher auszusprechen.

Nun hat der Herr Motionär gesagt, man sollte den
Unterhalt und Bau von Strassen so einrichten, dass
die Strassen allen Verkehr aushalten, so dass man
nicht, wie hier vom Regierungstische aus anlässlich
der Subventionierung der Adelbodenstrasse gesagt
worden sei, die Forderung aufstellen müsse, der
Verkehr müsse sich nach der Strasse richten. Wir
haben aber doch Bestimmungen in dieser Richtung,
wir haben eine Maximalbelastung festgelegt. Davon
dürfen wir nicht abgehen. Für Automobile haben
wir eine Maximalbelastung von 9 Tonnen. Die Strassen

müssen so gebaut werden, dass diese Lasten
befördert werden können. Wenn wir aber dieses Maximum

aufheben wollten, bekämen wir Konsequenzen,
die sehr weit greifen. Ich mache nur darauf aufmerksam,

dass wir speziell im Oberland sehr viele höl-i
zerne Brücken haben, die man auch mit den im
Gesetze vorgesehenen Lasten von 9 Tonnen nicht
befahren kann. Wenn wir da weiter gehen wollten,
müssten wir alle Brücken umbauen oder verstärken.

Der Herr Motionär hat am Schlüsse drei bestimmte
Anträge gestellt. Ich kann natürlich heute nicht die
Erklärung abgeben, dass wir morgen oder übermorgen

die Gesetzesrevision an die Hand nehmen, dass
wir eine parlamentarische Kommission von mindestens

15 Mitgliedern ernennen, und dass wir den
Auftrag entgegennehmen können, zu sehen, wie wir
diese Mittel bekommen. Es ist gegenwärtig jedenfalls

schwerer, ein Anleihen aufzunehmen, als die
Aufnahme eines Anleihens zu beschliessen, und zwar
sowohl für den Kanton wie für die Gemeinden, und
sogar für den Bund. Die Herren wissen, dass die
Bundesbahnen schon lange ein Anleihen von mindestens

100 Millionen aufnehmen sollten, dass es ihnen
bis heute aber noch nicht gelungen ist, mit der
Finanzwelt einen Anleihensvertrag abschliessen zu
können. Ich glaube auch nicht, dass es für uns in
der nächsten Zeit sehr leicht sein werde, ein
Anleihen für die Verbesserung im Strassenwesen
aufzunehmen. Wir können uns vielleicht eines andern
Mittels bedienen. Die Herren wissen, dass wir eine
Automobilsteuer haben, die ausschliesslich für den
Strassendienst benützt wird. Leider wirft diese
Automobilsteuer im Kanton Bern relativ wenig ab.
Wir haben mit der Veranlagung und dem Einzug
dieser Steuer nichts zu tun, wir sind nicht schuld,
dass sie nicht mehr einträgt. Die Polizeidirektion
besorgt das, und wir bekommen jeweilen am Ende
des Jahres nur die Mitteilung, wieviel diese Steuer
abgeworfen hat. Der Kanton Bern nimmt daraus
nicht mehr als 100,000 Fr. jährlich ein, während
diese Steuer im Kanton Zürich im Jahre 1919 355,000
Fr. eingetragen hat. Das ist etwas, was ich vorläufig
noch nicht ganz begreife, was ich aber noch näher
untersuchen werde. Jeder Franken, den ich so
bekomme, tut mir wohl, wenn auch der Franken
heutzutage nur noch 50 Rappen wert ist. Im Kanton
Zürich hat man z. B. eine Velosteuer von 2 Fr. per
Jahr während wir nur eine solche von 1 Fr. haben.
Das macht natürlich bei der grossen Zahl von Velos
sehr viel aus. Ich glaube, das Opfer, das ein
Velofahrer für die Verbesserung der Strassen bringt,
sei mit 2 Fr. pro Jahr nicht zu gross.

Der Herr Motionär hat davon gesprochen, man sei

bereit, die nötigen Opfer für die Verbesserungen im
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Strassenwesen zu bringen. Ich bin dafür sehr dankbar.

Ich meine, wir können die Automobilsteuer ruhig
verdoppeln, ohne dass ein Automobilist oder
Motorradfahrer etwas dagegen einwenden kann. Das würde
mir wesentlich nachhelfen. Wir werden uns also
die grösste Mühe geben, den Strassenunterhalt zu
verbessern, wir werden die Alkoholiker vom
Wegmeister bis zum Baudirektor zu entfernen suchen,
nur solche Leute in den Strassendienst einstellen,
die wirklich der Aufgabe gewachsen sind. Ich möchte
persönlich die vom Herrn Motionär gestellten Anträge
nicht bekämpfen, aber ich möchte ihn ersuchen, diese
Anträge der Regierung zur Prüfung überweisen zu
wollen. Ich kann, wie gesagt, heute unmöglich
erklären, dass wir diese Anträge ohne weiteres annehmen,

aber ich will dem Herrn Motionär und den Mit-
ipiterzeichnern der Motion die Zusicherung geben,
dass wir sie wohlwollend prüfen wollen und dass
ich mit dem Herrn Motionär selbst in Verbindung
bleiben und alle seine Wünsche mit ihm besprechen
werde.

Schmutz. Die Notwendigkeit, einerseits durch
Neubauten unser Strassennetz zu verbessern, anderseits

vermehrte Mittel zu beschaffen, um den Unterhalt

der bestehenden Strassen besser gestalten
zu können, ist durch den Herrn Motionär mit aller
Deutlichkeit hervorgehoben worden. Ich habe bei
Anlass der Budgetberatung auf einen Zweig des
bernischen Strassenwesens aufmerksam gemacht, der
ebenfalls noch einer Verbesserung "fähig wäre, auf
unsere Alpweganlagen. Nun ist mir der Gedanke
gekommen, ob man nicht auch bei Anlass der Motion
Gnägi, die eine Revision der Gesetze von 1834 und
1892 bezweckt, das Gesetz über die Alpweganlagen
in die Neuordnung einbeziehen könnte. Soviel mir
bekannt ist,, ist darüber in keinem kantonalen Gesetz
etwas gesagt, sondern bloss im Bundesgesetz vom
Jahre 1893 über die Förderung der Landwirtschaft,
das wahrscheinlich zufolge einer Motion des Herrn
Jenny revidiert wird. Das wird nicht hindern, hier
im Kanton Bern vielleicht bei der Revision der
Gesetzgebung über das Strassenbauwesen die Alpweganlagen

aiuch einzubeziehen. Ich habe auf verschiedene

Punkte aufmerksam gemacht, z. B. auf den grossen

Waldreichtum unserer Berge, wo wegen Mangels
an richtigen .Wegen keine volle Ausnützung stattfinden
kann; ich habe auch darauf aufmerksam gemacht,
wie die Produktionsmöglichkeiten des Alpgebietes nicht
voll ausgenützt, wie die nötigen Düngerzufuhren nicht
bewerkstelligt, wie die nötigen Verbesserungen wögen
der Schwierigkeit der Zufuhren nicht gemacht werden
können. \

Ich will nicht alles wiederholen, was ich damals
gesagt habe, aber ich muss heute bei Anlass dieser
Motion bemerken, dass viele von meinen damaligen
Ausführungen nicht nur für die Alpgebiete passen,
sondern auch für einen sehr grossen Teil unseres
sog. "Flachlandes. Herr Kammermann hat auf die
Berggemeinden aufmerksam gemacht. Es war z. B.
Usus, dass Strassen IV,. Klasse nur subventioniert
worden sind, wenn ein gewisser Durchgangsverkehr
möglich war. Nun gibt es eine Anzahl Gemeinden,
bei denen ein Durchgangsverkehr ziemlich
ausgeschlossen ist, und die deswegen der staatlichen
Subvention verlustig gehen. Wenn man nun im Sinne

der Motion an eine Revision des Strassenbaugesetzes
herantritt, so sollte man auch diese Vorschrift etwas
weiter fassen und auch in denjenigen Gemeinden die
Strassen IV. Klasse subventionieren, die nicht
Durchgangsverkehr haben. Viele Gemeinden müssen fast
ihren ganzen Verkehr bloss auf Gemeindewegen
abwickeln. Was das für viele Gemeinden bedeutet,1
kann nur der richtig beurteilen, der in einer solchen
Gemeinde wohnen und arbeiten muss. Von diesen
Lasten haben die Gemeinden, die von Staatsstrassen
durchzogen werden, keine Ahnung. Der Staat muss
suchen, diese Schwierigkeiten durch vermehrte
Subventionen zu heben. Der Herr Motionär hat auf die
Erscheinung der Abwanderung vom Lande aufmerksam

gemacht. Es sind darüber vom schweizerischen
Bauernsekretariat Erhebungen angestellt worden, die
ganz betrübende Ergebnisse gezeitigt haben. Wir
müssen unter allen Umständen nach Mitteln und
Wegen suchen, um diese Abwanderungen ein wenig
zu hemmen. Es kann nicht bestritten werden, dass
eines von den Mitteln, die da sanierend wirken
können, auch der vermehrte Bau von Strassen gerade
in den Berggegenden ist, denn eine gute Verbindung
wirkt fördernd auf die gesamte Produktion ein.

Ferner wäre auch mit Rücksicht auf die
Arbeitslosigkeit und die verkürzte Arbeitszeit mit erhöhten
Löhnen zu prüfen, ob man hier nicht mehr tun sollte.
Wir haben in allen Kreisen das Bestreben, Handarbeit
durch Maschinenarbeit zu ersetzen, und wir müssen
vielleicht fürchten, dass das eine mehr oder weniger
dauernde Arbeitslosigkeit zur Folge haben könnte.
In Verbindung damit wäre zu prüfen, ob nicht
Arbeitslose mit Strassenbauten beschäftigt werden könnten.

Es darf in Zukunft nicht mehr vorkommen,
dass die ganze Tätigkeit junger Leute während einiger
Zeit darin besteht, sich täglich auf dem Kontrollbureau

als arbeitslos zu melden, wenn unsere Stras-
senverhältnisse doch derart misslich sind. Der Herr
Baudirektor hat es äuch diesmal verstanden, durch
gelegentliche gute Witze die Aufmerksamkeit der
Motionäre und anderer Ratsmitglieder etwas vom
Thema abzulenken. Es war natürlich nicht unsere
Absicht, ihm Vorwürfe zu machen. Wir wissen sehr
wohl, dass er mit den bewilligten Krediten das
gemacht hat, was überhaupt möglich war. Ich möchte
es aber bei dieser Ablenkung der Aufmerksamkeit
nicht bleiben lassen. Wenn schliesslich die Ernüchterung

kommt und man sich fragt, was bei den
Verhandlungen herausschaut, so hat man nur das
allerdings angenehme Gefühl, man habe eine
kurzweilige halbe Stunde im Rate gehabt, aber positive
Zusicherungen bestehen dann gewöhnlich nicht. Der
Herr Baudirektor ist auch heute so ziemlich um die
Fragen herumgegangen, die der Herr Motionär
gestellt hat. Wir hätten es gern gesehen, wenn da
etwas bindendere Zusicherungen gegeben worden
wären. Es ist ausserordentlich wichtig, dass ein
Teil der erhöhten Steuern, die man zufolge der neuen
Gesetzgebung vom hintersten Bauer verlangt, nicht
nur für Besoldungen ausgegeben, sondern dass grössere

Summen zur Hebung der Volkswirtschaft zur
Verfügung gestellt werden, damit die Leute in die
Lage versetzt werden, die vermehrten Opfer, die der
Staat verlangt, auch bringen zu können.

Balmer. Wir haben Gelegenheit gehabt, eine
ganze Reihe lachender Wahrheiten anzuhören, die



(20. Januar 1920.) 37

mit einer bewundernswerten Ungeniertheit vorgetragen
wurden. Leider muss ich Herrn Gnägi in einem

Punkte entgegentreten. Ich will das bei anderer
Gelegenheit ausführlicher tun. Ich möchte jetzt nur
jene Bemerkung zurückweisen, dass das Primarschulwesen

in den letzten 20 Jahren stillgestanden sei.-
Das wird kaum ,so sein, aber wie gesagt, auf diese
Angelegenheit wird man später zurückkommen. Im
übrigen möchte ich die Ausführungen des Herrn
Gnägi unterstützen, namentlich bezüglich der
mangelnden Kredite. Ich habe hier eine Aufstellung der
Kredite, die in einem mittleren Gemeinwesen für
Strassenunterhalt aufgenommen worden sind. Im
Jahre 1908 hat Biel für den Strassenunterhalt 73,600
Fr. ausgegeben, im Jahre 1913 89,000 Fr., somit eine
Zunahme von ungefähr 23%, beim Staat hingegen
eine solche von 25 %. Seit 1913 haben sich aber
die Verhältnisse ganz geändert. Im Jahre 1918 hat
Biel 130,000 Fr. ausgegeben, also rund, 50% mehr,
während die Zunahme beim Staat nur 27 % beträgt.

Was nun die Frage anbetrifft, man sollte die
Strassen dem Verkehr so anpassen, dass man mit
allen möglichen Lasten über jede Strasse fahren kann,
so wird das kaum möglich sein, nicht nur wegen
dpr Holzbrücken, sondern auch wegen des schlechten
Untergrunds in vielen Gebieten des Kantons, namentlich

im Seeland. Dem Strassenunterhalt wäre sehr gut
gedient, wenn unser Strassenpolizeigesetz etwas
schärfer gehandhabt würde, namentlich hinsichtlich
der Beschränkung der Lasten. Man sollte darauf
achten, dass die vorgeschriebene Maximallast von
9 Tonnen innegehalten wird, dass namentlich auch
die Vorschriften über die Breite der Felgen bess'er
beachtet werden.

Müller (Muri). Ich möchte der Motion des Herrn
Gnägi ebenfalls beistimmen. Wir sind im gleichen
Fall wie Herr Kammermann. Schon vor dem Krieg
hat man eine Strasse von Utzigen nach Walkringen
angefangen, aber bis zur Stunde ist sie noch nicht
fertig. Sowohl in Walkringen wie in Wikartswil
hat man einen Strassenb'aufonds gegründet, um die
Strasse richtig durchführen zu können. Nun ist dieser

Fonds erschöpft, während man noch mitten in der
Arbeit steckt. Man hat das erste Stück ausgeführt,
wofür wir, wenn ich nicht ijrre, 50 % bekommen
haben. Auch beim zweiten Stück ist man uns sehr
nett entgegengekommen. Das dritte und letzte Stück
ist etwas teuer und wie man das ausführen will, ist
mir unverständlich. Ich möchte den Wunsch
äussern, dass man die Sache auf einen ändern Boden;
stellen könnte, dass man 50 %, ja lieb'er noch etwas,
mehr b'ekäme. Dann könnten Vvir wieder ans Werk,
gehen. Ich habe auch lange in abgelegenen Gegenden
gewohnt und ich habe manchmal, wenn ich auf
solchen Strassen und Wegen gehen musste, gedacht, es
wäre gescheiter, wenn man nicht für jedes Dorf eine
Bahn bauen würde, die nicht rentiert, sondern wenn
ma,n die Strassen besser ausbauen möchte. Mein
Wunsch geht dahin, nicht zuzuwarten.

Bühler. Mit der Tendenz, die Herr Gnägi
mit seiner Motion verfolgt, ist offenbar jedermann

einverstanden. Die Motion und ihre Begründung

entspricht offenbar der Auffassung, die im
ganzen Land herum besteht. In vielen Gemeinden,
namentlich in Berggemeinden, besteht das Bedürfnis

nach Verbesserung bestehender oder nach Erstellung

neuer Strassen. Allgemein hat man auch die
Auffassung, dass der Unterhalt vieler Strassen zu
wünschen üb'rig la,sse, sowohl der Staatsstrassen als
namentlich der Strassen IV. Klasse. Vielerorts
bestehen Strassen IV. Klasse, die eine sehr wesentliche
Bedeutung hab'en, die Gemeinden miteinander
verbinden, die aber leider nach der bestehenden Gesetzgebung

als Strassen IV. Klasse unterhalten werden
müssen und für die betreffenden Gemeinden eine sehr
schwere Last bilden. Ich möchte auf eine Strasse
hinweisen, die mich speziell beschäftigt, die Strasse
von Reichenbach ins Kiental, die seinerzeit mit grossem

Aufwand von Staat und Gemeinde erstellt worden

ist. Sie kann nur als Strasse IV. Klasse behandelt

werden, trotzdem sie eine sehr grosse Bedeutung
hat und ausserordentlich stark befahren wird und
trotzdem deren Unterhalt sehr viel erfordert, so viel,
dass die Gemeinde dafür fast nicht aufkommen kann.
Wir haben ähnliche Verhältnisse in der Gemeinde
Sigriswil. Als ich Präsident der Staatswirtschaftskommission

war, habe ich mitgewirkt, dass man
half, dieser weitverzweigten Gemeinde verschiedene
solcher Strassen IV. Klasse zu geben. Diese Strassen
belasten infolge der bestehenden Gesetzgebung diese
Gemeinde noch sehr schwer.

Ich bin unbedingt der Meinung, dass sowohl in
bezug auf den Bau neuer Strassen als in bezug auf
den besseren Unterhalt von Staatsstrassen und
namentlich von Staatsstrassen IV. Klasse éin ganz
gehöriger Ruck nach vorwärts gemacht werde; ich bin
auch durchaus der Meinung, dass der beste Wille
der Baudirektion, der Kreisoberingenieure und der
Oberwegmeister nichts nützt, wenn man nicht die
erforderlichen Geldmittel hat. Auch mit der Anregung
des Herrn Schmutz gehe ich durchaus einig. Ich
habe in den letzten 20 oder 30 Jahren mit gutem
Erfolg bei der Erstellung verschiedener derartiger
Alpenstrassen geholfen; aber ich glaube doch nicht,
dass sie in diesen Rahmen hineingehören. Das ist
eine ganz andere Angelegenheit. Diese Alpweganlagen

stützen sich auf das Bundesgesetz betreffend die
Förderung der Landwirtschaft und auf die bezüglichen

Beschlüsse des Grossen Rates. Ich bin
durchaus der Meinung, dass die Tendenz des Herrn
Schmutz richtig ist. Das Ziel soll aber auf anderem
Wege erreicht werden, namentlich durch Revision
des Bundesgesetzes über Förderung der Landwirtschaft.

Die nötigen Schritte sind eingeleitet, eine
bezügliche Motion ist bereits hängig. Ferner ist eine
Verbesserung der Leistungen des Bundes in
Aussicht gestellt, insofern als diese Leistungen sich nicht
nach denjenigen der Kantone richten müssen. Ich
bin der Ansicht, dass man die Alpwege nicht in
die Revision einbeziehen sollte.

Nun hat Herr Gnägi am Schlüsse seiner interessanten

Ausführungen positive Anträge gestellt, die
nach meiner Ansicht nur allzu positiv sind, um vom
Rate angenommen werden zu können. In derart
wichtigen Dingen muss man nach den bestehenden
Bestimmungen der verantwortlichen Behörde in
erster Linie die Möglichkeit einer gründlichen Prüfung
lassen. Die Regierung soll in den Stand gestellt
werden, sowohl die Frage der Revision der
sämtlichen Gesetze nach allen Richtungen hin umfassend
zu prüfen, sie soll aber namentlich auch Gelegenheit
haben, die Frage der Beschaffung von Geldmitteln

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920. 10 s
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zu prüfen. Es ist klar, dass wir mit den jetzigen
Einnahmen 'derartige Leistungen nicht ohne weiteres
übernehmen können. Es ist nicht damit getan, dass
man hohe Ausgabeposten ins Budget einstellt,
sondern man muss auch dafür sorgen, dass diesen
vermehrten Ausgaben eine Deckung gegenübersteht.

Auch diese Frage soll geprüft werden. Man soll
der Regierung nicht vorschreiben, dass sie einfach auf
den Weg des Anleihens verfallen solle, sondern man
soll ihr die Möglichkeit einer allseitigen Prüfung
der Frage der Beschaffung der notwendigen
Geldmittel geben.

Was die Kommission anbetrifft, die Herr Gnägi
vorgeschlagen hat, so bin ich der Meinung, dass wir
diese Kommission etwas zu früh bestellen würden.
Auch da würden wir mit unseren Reglementen in
Widerspruch kommen. Wir würden da eine
Nebenregierung, eine ständige Kommission über das Stras-
senwesen einsetzen, die nirgends vorgesehen ist, oder
wir würden eine grosse parlamentarische Kommission
bestellen, bevor nur eine Vorlage da ist. Alles das
würde mit den bestehenden Reglementen in
Widerspruch stehen.

Man sollte sich darauf beschränken, die Staat,s-
wirtschaftskommission, der Herr Gnägi angehört, in
Funktion zu setzen. Die Staatswirtschaftskommission
soll die Frage prüfen, wie es mit unserem Strassen-
unterhalt steht. Wenn einmal eine Vorlage über die
Revision der bestehenden Gesetze da ist, so soll der
Grosse Rat eine Kommission bestellen, die in üblicher
Weise diese Vorlage gemeinsam mit der Regierung
vorbereitet. Ich wäre deshalb der Meinung, um der
Auffassung des Herrn Gnägi in der Hauptsache Rechnung

zu tragen, ohne uns in formeller Beziehung
gegen die bestehende Uebung zu Verstössen, sollte
der Motion eine etwas allgemeinere Fassung gégeben
werden. Ich habe mir gestattet, eine Redaktion
niederzuschreiben, über die ich mich mit Herrn Gnägi
und Herrn Regierungsrat v. Erlach verständigt habe.
Sie würde folgendermassen lauten: «Der Regierungsrat

wird eingeladen, die Frage der Revision der
bestehenden Gesetze über Bau und Unterhalt der Staatsund

Gemeindestrassen im Sinne wesentlicher Erhöhung

der Leistungen des Staates, sowie die Frage
der Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu prüfen

und dem Grossen Rat mit möglichster Beförderung

Bericht und Antrag zu unterbreiten». Ich möchte
mir gestatten, die Annahme der Motion in dieser
veränderten Fassung zu beantragen.

Bangerter. Ich bin auch der Auffassung, dass
wir im Strassenbauwesen, wie auch im Unterhalt
der Staatsstrassen etwas stiefmütterlich behandelt
worden sind. Ich begrüsse daher die Motion sehr
und möchte sie bestens èmpfehlen. Ich teile die
Auffassung, dass nicht nur die Gemeinden, die das
Glück haben, einen Kirchturm zu besitzen, durch
Staatsstrassen verbunden werden sollen, sondern dass
in Zukunft überhaupt jede Strasse, die zwei Gemeinden

verbindet, vom Staate übernommen werden sollte.

Uns liegt .'besonders die Verbindung zwischen
Worben und Busswil nahe. Das sind zwei Gemeinden,
die kaum eine halbe Stunde von einander entfernt
sind, die aber bis vor wenigen Jahren nicht miteinander

verbunden waren. Wenn jemand von Worben
nach Busswil gehen wollte, so musste er den Umweg
über Lyss machen. Das Bedürfnis nach einer direkten

Verbindung dieser beiden Gemeinden zeigte sich
immer mehr. Es ist schliesslich den beiden Gemeinden
unter schweren Opfern gelungen, das durchzuführen.
Das Projekt ist vom Staate Bern als Strasse IV.
Klasse anerkannt und subventioniert und natürlich
unter Oberaufsicht des Staates gebaut worden. Nachdem

das Projekt ausgeführt war, ist diese Strasse als
Strasse IV. Klasse vom Staate in aller Form über-i
nommen worden. Wir waren nun der Auffassung,
dass diese Strasse vom Staate unterhalten werden
sollte. Das ist aber nicht geschehen, die Gemeinden
müssen noch heute diese Strasse unterhalten. Ich
halte das für einen Fehler. Wenn der Staat ein#
solche Strasse anerkennt, so sollte er auch deren
Unterhalt übernehmen. Wir haben zweimal ein
bezügliches Gesuch eingereicht, sind aber immer
abgewiesen worden. Ich möchte daher den Wunsch an
die Baudirektion richten, dass sie dafür besorgt sein
möchte, dass diese Strasse sobald als möglich vom
Staate übernommen wird.

Gnägi. Vorab möchte ich bestätigen, dass ich
mit den Ausführungen des Herrn Bühler sehr
einverstanden bin und ihm für seinen Beistand
bestens "danke. Bezüglich der Beantwortung meiner
Motion durch den Herrn Baudirektor muss ich
feststellen, dass ich bei ihm eine Empfindlichkeit
wahrgenommen habe, die ich sonst noch nie gefunden
habe. Ich muss auch sagen, dass es durchaus nicht
zutrifft, wenn er sagt, ich hätte mich über ein sehr
populäres Thema ausgesprochen. Ich kann den Herrn
Baudirektor versichern, dass das für den Sprechenden

und für die Kreise, die es angeht, nicht ein
populäres, sondern ein sehr unerfreuliches Thema
ist, von dem man nun 20 Jahre spricht, ohne dass
etwas gebessert worden wäre. Der Herr Baudirektor
hat gesagt, ich hätte mich in allgemeinen Schimpfereien

ergangen. Ich habe nicht diese Auffassung
und möchte überhaupt vorausschicken, dass ich dem
Herrn Baudirektor in keiner Hinsicht zu nahe treten
wollte. Ich weiss ganz genau und habe es übrigens
auch gesagt, dass ihm wegen Geldmangels die Hände
gebunden sind. Wenn ich erklärt habe, in der Or-i
ganisation könne man noch mehr leisten, so ist das'
eben meine Auffassung, die der Herr Baudirektor
auch nicht bestritten hat. Also habe ich nicht etwas
behauptet, was ihn allzustark in Aufregung bringen
konnte. Üebrigens muss ich sagen, dass der Herr
Baudirektor vor 12 Jahren als Mitglied des Grossen
Rates genau so geschimpft hat wie ich heute. Er
hat genau die gleichen Töne angeschlagen. Da ist es
doch etwas merkwürdig, wenn man mir vorwirft,
ich hätte nur geschimpft. Ich sehe die Sache als
eine sehr ernsthafte an und ich fühlte mich als
Vertreter einer benachteiligten Gegend verpflichtet,
hier einen Vorstoss zu wagen. Ich kann den Herrn
Baudirektor versichern, wenn diese Motion in der
grossen Schublade verschwinden sollte, würde ich
•meine Visitenkarte abgeben und solange ich Grossrat
bin, nicht ruhen, bis etwas Positives geschehen ist.
Diese Erklärung kaü'n ich heute schon abgeben. Der
Herr Baudirektor hat auch behauptet, ich hätte gesagt,
man müsse mit den Trinkern vom Wegmeister bis
zum Baudirektor abfahren. Dagegen muss ich mich
verwahren. Ich bin nicht derjenige, der mit einigen
Witzen über diese Sache hinweggeht. Ich habe einen
Fall angeführt, wo man einen Trinker angestellt hat.
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Den Fall kann ich bestätigen lassen. Wenn der Herr
Baudirektor sagt, man habe allgemein von Trinkern
gesprochen, und wenn das mit den nötigen
Ausschmückungen in der Tagwacht ausgeschlachtet wird,
so ist mir das gleichgültig. Ich möchte aber hier
nicht als einer von denjenigen gelten, die eine Kategorie

von Leuten, unter denen sich ehrenwerte Leute
befinden, beschimpfen. Den Fall, den ich angeführt
habe, habe ich nicht verallgemeinert.

Was ich bezüglich der Adelbodenstrasse gesagt
habe, muss ich bestätigen. Den Ausspruch, den ich
beanstandet habe, dass der Verkehr sich der Strasse
anzupassen habe, hat nicht etwa der Herr Baudirektor,

sondern ein anderes Mitglied des Regierungsrates
getan.

Nun wirft man mir vor, ich hätte zu positive
Vorschläge gebracht. Ich gebe zu, diese Vorschläge
sind positiv, aber wenn man weiss, dass man 20 Jahre
lang in dieser Sache nicht positive Anträge gestellt,
sondern nur im allgemeinen reklamiert hat, so muss
man doch sagen, dass es gut ist, wenn man einmal
positive Anträge bringt. Ich habe mir nicht
eingebildet, dass man dieselben ohne weiteres schlucken
werde, sondern ich habe mir gedacht, man werdè
darüber reden. Die Hauptsache ist die Revision des
Gesetzes. Was dabei gemacht werden soll, darüber
wollen wir bei der Revision reden. Wenn diese
einmal kommt, und nicht in einer Schublade
verschwindet, dann wollen wir froh sein, und wollen
sagen, dass die Motion einen Zweck gehabt hat.

Ich glaube nicht, dass man mit so kleinlichen Mitteln

wie der Erhöhung der Automobilsteuer oder der
Velosteuer diese ganze wichtige Frage erledigen kann.
Ich bin auch für die Erhöhung der Automobilsteuer,
über die Erhöhung der Velosteuer werden wir noch
reden. Aber das sind nicht die Quellen, aus denen
die grossen Mittel fliessen, sondern da müssen ganz
andere Mittel beschafft werden. Wir wollen einmal
hören und sehen, was das Bernervolk zu dieser
ganzen Frage sagt. Diese Frage ist hier im Rate
schon oft besprochen worden, aber das Bernervolk
hat nie Gelegenheit gehabt, darüber abzustimmen.
Ich habe soviel Zutrauen in das Gerechtigkeits-
gefühl des Bernervolkes, dass ich glaube, es' werde
sagen, nachdem die grossen Verkehrsverbesserungen

durch den Eisenbahnbau bewerkstelligt worden

seien, wolle es helfen, dass auch noch eine
gerechte Lösung für die andern gefunden werde.
Darum sage ich, dass sich das Bernervolk einmal
über ein solches Gesetz aussprechen sollte. Sollte
meine Voraussetzung getäuscht werden, sollte das
Bernervolk nicht auf dieser Warte stehen, so wollen
wir als gut erzogene Bürger uns fügen, schweigen
und verschwinden ; aber vorher geben wir nicht nach.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich schliesse mich ebenfalls der
Redaktion an, die Rerr Bühler vorgeschlagen hat. Nun
hat Herr Grossrat Gnägi mir Empfindlichkeit
vorgeworfen. Ich glaube, ich kann diesen Vorwurf
zurückgeben; er hat sich in seiner Replik empfindlicher
gezeigt als ich bei der Beantwortung der Motion.
Wir wollen aber nicht darüber streiten. Im weitern
bin ich nicht der Auffassung, dass man nur mit dem
Mittel der Erhöhung der Automobilsteuer eine gründliche

Verbesserung im Strassenwesen bekommen
könne. Aber das ist doch wenigstens etwas. Ich

bin ganz der Ansicht des Herrn Gnägi, dass man
der Baudirektion mehr Mittel zur Verfügung stellen
soll, um das Strassenwesen in Ordnung zu halten.
Auch darin stimme ich Herrn Gnägi bei, dass man
im Strassenwesen etwas tun soll, nachdem man das
Eisenbahnnetz so ausgebaut hat. Das, was der Herr
Motionär aus einem meiner Voten, die ich als
Mitglied der Staatswirtschaftskommission abgegeben
habe, vorgelesen hat, unterschreibe ich heute noch.
Ich bin jetzt noch der Ansicht, dass gerade wegen
des Ausbaues des Eisenbahnwesens mehr Strassen
notwendig sind. Es sind andere Strassenzüge
notwendig als vorher, weil sich der Verkehr eben andern
Strassen zuwendet. Wir haben, wie gesagt, keinen
Grund, heute gegeneinander das Schwert zu ziehen.
Wenn das Schwert gezogen werden soll, so wollen,
wir auf einer Seite stehen. Ich erkläre also, dass
ich die Motion in der Redaktion des Herrn Bühler
zur Prüfung entgegennehme.

Präsident. Der Herr Motionär hat erklärt, dass
er der Fassung des Herrn Bühler zustimme, so dass
wir nur angesichts dieser Fassung stehen. Da die
Motion in dieser Fassung von keiner Seite bestritten
worden ist, ist sie erheblich erklärt.

Interpellation der Herren Grossräte Weber (Grass-
wil) und Mitnnterzeicliuer betreffend Beseitigung
der Ungleichheiten bei der Gebäudescliatznng.

(Siehe Seite 969 des letzten Jahrganges.)

Weher (Grasswil). Da ich zur Begründung meiner

Interpellation statistisches Material beschaffen
musste, so ist es mir erst heute möglich, sie zu
begründen.

Die gesetzliche Grundlage für die Neuschätzung
der Gebäude finden wir im Gesetz über die kantonale
Versicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr vom
1. März 1914, und zwar in Art. 32. Ich möchte
durchaus nicht etwa den Anschein erwecken, als
ob ich dafür wäre, dass man diese Neuschätzungen
nicht durchführen sollte. Es ist im Gegenteil sehr
zu begrüssen, dass man einmal an diese wichtige
Angelegenheit herangetreten ist und die Schätzungen
den heutigen Verhältnissen angepasst hat. Die
kantonale Grundsteuerschatzungsrevision hat darauf
Rücksicht genommen und hat es bei der Erhöhung
bleiben lassen, die sich aus der Bestimmung des
neuen Steuergesetzes und des Vermögenssteuerdekretes

ergibt. Die Grundsteuerschatzung der Gebäude
muss in einem gewissen Verhältnis zur
Brandversicherungssumme stehen. Nach Art. 2 des
Vermögenssteuerdekretes soll die Grundsteuerschatzung in der
Regel gleich hoch sein, wie die Brandversicherungs-
schatzung. Wenn also die letztere erhöht wird, so
erhöht sich ganz von selbst auch die Grundsteuep-
schatzung. Es soll zwar, wie ich da und dor: gehört
habe, Schätzer geben, die den Leuten gesagt haben,
das habe keinen Bezug auf die Grundsteuerschatzung.
Dem ist aber nicht so.

Die Kommission für Revision der Grundsteuerschatzung

arbeitet nun nach dem sog. durchschnitt-
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liehen Verhältnis einer Gemeinde. Gerade aus dem
Grunde, weil die Schätzungen eine enorme Erhöhung
erfahren haben, und weil diese bisher für ländliche
Verhältnisse eher etwas tiefer waren, hat man einen
Durchschnitt von 90—95% für ländliche Gemeinden

und von 95—100% für mehr städtische
Verhältnisse in Aussicht genommen, wobei Ausnahmen
nach unten und oben möglich sind. In der Stadt
Bern beträgt der Durchschnitt 105%, für abgelegene
Gemeinden des Jura und des Oberlandes ist man
unter 90% gegangen.

Die Ungleichheiten bestehen darin, dass in
einzelnen Aemtern, z. B. in Büren, Erlach, Nidau und
Pruntrut, schon im Jahre 1916 nachgeschätzt worden
ist, in den Aemtern Freibergen, Seftigen, Nieder-
simmental, Obersimmental, Trachselwald und Wangen

im Jahre 1917. Die Gebäudeeigentümer in diesen

Bezirken müssen daher gegenüber denjenigen
anderer Aemter zwei oder drei Jahre länger die
höhere Staatssteuer bezahlen, ganz abgesehen von
der Gemeindesteuer. So beträgt z. B. die Mehr-
schatzung der Gebäude in der Gemeinde Wiedlisbach
619,000 Fr., in Niederbipp 1,400,000 Fr., in "Herzo-
genbuchsee 1,550,000 Fr., in Seeberg 850,000 Fr.,
in Sumiswald 2,200,000 Fr. Das ist wirklich eine
Ungleichheit, oder eine Ungerechtigkeit. Es ist klar,
dass diese Neuschätzung der Gebäude nicht in einem
Jahr vorgenommen werden konnte, weil dazu
geschultes Personal erforderlich ist. Diese Leute können

sich der Brandversicherungsanstalt nicht das
ganze Jahr zur Verfügung stellen. So wird es
voraussichtlich möglicherweise noch 2 Jahre gehen, bis
sämtliche Gebäude des Kantons Bern nachgeschätzt
sind. Die Ungerechtigkeit bleibt also bestehen.

Man hätte nun glauben können, dass die
Hausbesitzer gemeindeweise oder amtsweise reklamieren.
Sie haben das nicht getan, denn man wird in den
Gemeinden über diese Mehreinnahmen an Steuern
froh gewesen sein, weil sie es ermöglichten, den
Steuerfuss nicht erhöhen zu müssen. Immerhin hat
der Gemeindeschreiberverband des Amtes Wangen
in dieser Angelegenheit reklamiert. Ich verweise auf
die Antwort, die der Regierungsrat diesem Verbände
gegeben hat, worin er sich mehr auf die Schätzung
der Umbauten und Neubauten, weniger aber auf die
Gesamtschatzungsrevision "beziehen Will. Ich halte
dafür, dass es am besten gewesen wäre, wenn man
mit der Besteuerung dieser Mehrschatzung gewartet
hätte, bis die Nachschätzungen im ganzen Kanton
durchgeführt gewesen wären. Dann wäre diese
Ungleichheit nicht zur Geltung "gekommen. Man hat
aber wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass es
so lange gehen werde.

Die grössere Ungleichheit besteht aber darin, dass
in den Jahren 1916—17 und 18 nicht gleich hoch
geschätzt worden ist. So beträgt z. B. die
durchschnittliche Erhöhung im Jahre 1916 im Amt Büren
13%, in Erlach 11%, in Nidau 15%, in Pruntrut
24%. Im Jahre 1917 beträgt die Erhöhung im Amt
Freibergen 40%, in Seftigen 18%, in Niedersimmen-
tal 20%, in Obersimmental 16%, in Wangen 26%.
Der Durchschnitt beträgt 22%. Im Jahre 1918 beträgt
der Durchschnitt 30%. Wir haben also hier ganz
erhebliche Unterschiede.

Ein anderes Moment ist die sog. Zusatzversicherung.
Ich möchte wünschen, dass der Vertreter des

Regierungsrates sich darübei äussern würde, ob man

dieselbe fortsetzen soll oder nicht. Nach meinem
Dafürhalten wird das wahrscheinlich ein Hauptgeschäft

der Brandversicherungsanstalt werden. Ich
erachte es als notwendig, die ganze Angelegenheit
hier einmal zur Sprache zu bringen und ich glaube
es sei im Interesse der Sache, wenn die Regierung
dem Bernervolk einmal Aufschluss gibt.

Moser, Stellvertreter des Finanzdirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Ich kann die
Interpellation des Herrn Grossrat Weber mit wenigen
Worten beantworten. Zunächst möchte ich Sie darauf
aufmerksam machen, dass der Grosse Rat unter dem
23. November 1915 beschlossen hat, es sei eine
Revision der Brandversicherung vorzunehmen. Der Be-
schluss lautet folgendermassen: «1. Es ist die in
Art. 32 des Gesetzes vom 1. März 1914 über die
kantonale Versicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr
vorgesehene Gesamtrevision der Gebäudeschatzungen
durchzuführen. 2. Die Gesamtrevision ist im Jahre
1916 zu beginnen und sukzessive so durchzuführen,
dass sie in etwa 10 Jahren fertig sein soll. »

Die Revision der Brandversicherungen ist damals
in Angriff genommen worden und es kann bemerkt
werden, dass sie bis heute in ungefähr 20 Amts-,
bezirken durchgeführt ist, nämlich in Büren, Erlach,
Nidau, Pruntrut, Obersimmental, Freibergen, Seftigen,
Niedersimmental, Trachselwald, Wangen, Biel, Dels-
berg, Schwarzenburg, Signau, Aarberg, Courtelary,
Konolfingen, Laupen, Neuenstadt und Oberhasli, ohne
Meiringen. Im laufenden Jahr wird die Revision in
der Stadt Bern und im Amtsbezirk Münster
durchgeführt. Nach den vorliegenden Berichten der
Brandversicherungsanstalt ist die Revision so durchgeführt
worden, dass man im grossen und ganzen auf die
Baupreise des Jahres 1914 abgestellt und dann einen
Zuschlag von z'irka 30% gemacht hat. Man sieht
daraus, dass man versucht hat, die Schätzung gleich-
mässig durchzuführen. Immerhin ist die Sache so,
dass die Schätzungen, wie der Herr Interpellant selbst
zugibt, nicht genügen würden, um den Brandschaden
zu decken, bezw. einen Neuaufbau zu ermöglichen.
Infolgedessen mussten ZusatzVersicherungen möglich
gemacht werden. Ich bin nicht in der Lage, darüber
Auskunft zu geben, welche Stellung die Regierung
zu diesen Zusatzversicherungen einnimmt, weil ich
diese Frage nicht voraussehen konnte. Zweifellos
wird das Gegenstand von Erörterungen des Grossen
Rates sein müssen. Nachdem die Revision einmal
angefangen ist, muss gewünscht werden, dass sie in
ungefähr 3 bis 4 Jahren fertig sei. Vorher wird es
kaum möglich sein. Wie ich bereits bemerkt habe,
ist im Grossratsbeschluss vom Jahre 1915 eine Dauer
von 10 Jahren vorgesehen. Man hat die Sache nach
Möglichkeit abgekürzt und beschleunigt und hofft,
in' 3 Jahren mit der Geschichte fertig zu sein. Dieses
Jahr wird beispielsweise die Stadt Bern än die Reihe
kommen.

Nun besteht bekanntlich die Vorschrift, dass die
Grundsteuerschatzungen mit der Brandversicherungssumme

in einem gewissen Verhältnis stehen müssen.
Das ist in Art. 13 des Steuergesetzes von 1918 vor-i
gesehen. Ausnahmen sind zugunsten der
landwirtschaftlichen Gebäude usw. gemacht worden. Nun sagt
der Herr Interpellant, es bestehen Ungleichheiten
zuungunsten der Besitzer in denjenigen Gemeinden und
Amtsbezirken, wo die Schätzung früher vorgenommen
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worden ist. ,Es ist aber ohne weiteres zuzugeben, dass
da eine Ungleichheit besteht, aber kein Unrecht, denn
das Gesetz sagt ausdrücklich, dass die Grundsteuer-
Schätzung sofort mit der Brandversicherung in
Einklang zu bringen sei. Wenn man diese gesetzliche
Vorschrift nicht im ganzen Kanton exakt zu gleicher
Zeit in Anwendung bringen kann, so liegt das in den
Verhältnissen begründet. Es ist absolut unmöglich,
diese Revision im ganzen Kanton in einem Jahre
durchzuführen, weil uns die Leute nicht zur
Verfügung stehen. Diese Ungleichheit ist nicht zu
ändern. Aber es hätte auch ausserordentlich grosse
Schwierigkeiten gegeben und wäre kaum durchzuführen,

wenn wir von Anfang an daran gedacht hätten,

während der ganzen Zeit, wo die Revision
dauert, immer noch die alte Grundsteuerschatzung
beizubehalten; nachdem in zwei Dritteln der
Amtsbezirke die Schätzungen durchgeführt sind und
die Steuern demgemäss eingezogen werden, würde
es viel grössere Schwierigkeiten geben, wenn man
dieses System ändern und sagen würde, man
warte mit dem Bezug der höhern Steuern zu,
bis alles fertig geschätzt ist. Die Arbeit, die da
entstehen würde, würde in gar keinem Verhältnis zu
dem Nutzen stehen, der für die betreffenden Besitzer
resultieren würde. Die Gemeinden haben nicht
reklamiert, weil sie selbstverständlich die erhöhten
Einnahmen gern gehabt haben. Als Stellvertreter des
Finanzdirektors sehe ich kein grosses Unglück darin,
dass einzelne Bezirke etwa,s früher als andere eine
erhöhte Grundsteuer bezahlt haben. Wenn man die
Verteilung der Staatssubventionen berücksichtigt, so
kommen die einzelnen Gegenden auch nicht ganz
gleichmässig weg. Ich denke da an Eisenbahn- und
Strassensubventionen und auch an die Subventionen
für Bodenverbesserungen. Einzelne Gegenden
profitieren ausnahmsweise viel in einem Jahre, andere
haben momentan keine Bedürfnisse. Sie zahlen aber
ihre Steuern gleich. Wenn man also auch sagen kann,
dass eine gewisse Ungleichheit besteht, so kann man
anderseits sagen, dass bezüglich der Verwendung der
Staatseinnahmen auch keine absolute Gleichmässig-
keit bestehe.

Ich möchte meine Ausführungen schliessen, indem
ich dem Herrn Interpellanten die Versicherung gebe,
dass, soweit aa uns, die Revision mit möglichster
Beschleunigung durchgeführt wird, damit dieser
Zustand der Ungleichheit so rasch als möglich behoben
wird. Das liegt im Interesse des Staates und der
Gemeinden, aber auch der Bürger, die gleich behandelt
werden sollen. Es ist auch hier die bekannte
Tatsache zum Ausdruck gekommen, dass man es eher
erträgt, selbst zahlen zu müssen, sofern "man weiss,
dass die andern auch zahlen müssen. Das ist eine
Erscheinung, der man sehr oft begegnet. Ich
anerkenne also, dass eine gewisse Ungleichheit da ist;
gesetzlich ist aher die Sache durchaus in Ordnung
und die Regierung wird alles daran wenden, diesen
Zustand so rasch als möglich gleichmässig zu
gestalten.

Präsident. Wünscht der Herr Interpellant eine
Erklärung darüber abzugeben, ob er von der
erhaltenen Auskunft befriedigt ist oder nicht?

Weber (Grasswil). Nein.

Hotion der Herren Grossräte Horgentbaler und Hit-
nnterzeichner betreffend Anpassung der Wert-
bestimmungen des Strafgesetzbuches an den
veränderten Geldwert.

(Siehe Seite 1152 des letzten Jahrganges.)

Morgenthaler. Ich habe in der letzten Session
folgende Motion eingereicht: «Der Regierungsrat wird
eingeladen, die Frage zu prüfen und dem Grossen
Rate darüber Bericht zu erstatten, ob es nicht angezeigt

wäre, eine Gesetzesnovelle zum bernischen
Strafrecht zu erlassen in dem Sinne, dass überall dort,
wo das Gesetz für die Zuständigkeit der Gerichte, die
Ausmessung der Strafen oder die Anwendung von
Rechtsmitteln bestimmte Wertgrenzen aufstellt, diese
Wertgrenzen den veränderten ValutaVerhältnissen des
Geldmarktes angepasst, d. h. angemessen erhöht werden.

»

Ich hätte diese etwas langatmige Motion in Kürze
dahin zusammenfassen können: «Der Regierungsrat
wird eingeladen, die Frage zu prüfen, ob es nicht
angezeigt wäre, die Vorschriften des bernischen Straf-
und Strafprozessrechtes den veränderten Vaiutaver-
hältnissen des heutigen Geldmarktes anzupassen. »

Mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde und in
Würdigung des Umsfjandes, dass sich die Motion
eigentlich selbst begründet, will ich mich kurz fassen.
Es ist nicht eine persönliche Idee von mir, die ich
hier zur Sprache bringen möchte, sondern ich möchte
mich nur zum Sprecher grosser Kreise der Richterwelt

machen, die das Verhältnis zwischen Valutastand

und Strafrecht als Uebelstand empfinden. Ich
kann mich um so kürzer fassen, als dieser Uebelstand
auch von der 'Justizdirektion empfunden wird und
vorbereitende Massnahmen bereits getroffen worden
sind. Den Herren sind die Tatsachen der grossen
Geldentwertung bekannt. Es ist Ihnen auch bekannt,
welch grosse Rolle das Geld in unserem Kulturleben
spielt. Es wäre ' merkwürdig, wenn in einem so
wichtigen Gebiet des Lebens, wie das Strafrecht es
darstellt, dieses Geld sich nicht auch bemerkbar
machen würde, und zwar in einer Störung der bisher

bestandenen Einrichtungen. Ich brauche in der
Tat nur auf den Abschnitt betreffend die Vermögensdelikte

im Strafgesetzbuch zu verweisen, um Ihnen
zu zeigen, dass sich die Geldentwertung selbstverständlich

auch auf dem Gebiete des Strafrechtes
und des Strafprozesses bemerkbar macht. Sie wissen
alle, dass unser Strafgesetzbuch in Anlehnung an
den französischen Code Pénal die Androhung je nach
der Wertgrenze der durch das Delikt veranlassten
Rechtsgüterverletzung abstuft. Sie wissen, dass
Diebstahl, Unterschlagung und Betrug dahin differenziert
sind, dass bei einer Wertgrenze von 0—30 Fr. die
Strafdrohung in Gefangenschaft, von Fr. 30—300 in
Korrektionshaus und über Fr. 300 in Zuchthaus
besteht. Art und Höhe der Bestrafung ist vom Werte
des verletzten Objekts abhängig. Nun kann man von
vornherein darüber verschiedener Meinung sein, ob
diese etwas einseitige Betonung der materiellen Seite
der Rechtsgüterverletzung und die entsprechende
Vernachlässigung der idealen Seite eine glückliche
Lösung sei. Immerhin ist diese einseitige Betonung der
materiellen Rechtsgüterverletzung an sich schon
gegeben.
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Nun hat man im Jahre 1866, wo diese Wertgrenzen
aufgestellt worden sind, geglaubt, dass natürlich 30
Fr. eben 30 Fr. bleiben. Es hat sich aber gezeigt,
dass dieses Fundament nicht von Granit ist. Schon
lange vor dem Krieg haben sich diese Werte sehr
verändert. Und seit dem Krieg ist dieses Fundament
erst recht ins Wanken gekommen. Es ist dabei zu
sagen, dass der Zweck dieser Behandlung der Straftaten

nach Massgabe der vorhandenen Rechtsgüterverletzung

in einer gewissen Korrelation steht mit
der Zuständigkeit der Gerichte, indem auch die
Kompetenz der Gerichte sich abstuft nach Massgabe der
angedrohten Strafe, wobei die Strafmasse ihrerseits
in Korrelation stehen zu der vorgekommenen
Rechtsgüterverletzung. So ergibt sich eine Korrelation auch
in der Hierarchie der Strafgerichte, die. nun mit
diesem Fundament der variablen Wertgrenze auch ins
Wanken gekommen ist.

Als Ergebnis dieses Missverhältnisses ergeben sich
verschiedene Nachteile, die speziell in Richterkreisen
als solche anerkannt werden, Nachteile ideeller und
materieller Natur. Nach der ideellen Seite hat sich
namentlich ein Missverhältnis zwischen dem
allgemeinen Rechtsempfinden in der Frage der Bewertung
der Straftaten érgeben. Es ist klar, dass infolge der
kolossalen « Geldentwertung die unterste Wertgrenze
vom Täter sehr bald überschritten wird. Ein
gestohlenes Objekt wird auf der Stelle einen Wert von
über 30 Fr. repräsentieren. Dementsprechend würde
die Beurteilung dieses Diebstahls, der früher als geringfügig

taxiert worden ist und dementsprechend auch
gering bestraft worden ist, in die höhere Kategorie

hinaufgerückt und muss verhältnismässig viel
schärfer bestraft werden. Wenn früher der Diebstahl

von einem Paar Schuhe mit einigen Tagen
Gefängnis abgegangen ist, wird heutzutage ein solcher
Diebstahl ohne weiteres korrektioneil, im besten
Falle mit Einzelhaft bestraft werden können. So
ergibt sich ein Missverhältnis zwischen Strafmass und
Straftat. Man kann einwenden, dass heute ein Paar
Schuhe nicht nur dem Geldwerte nach einen höheren
Wert repräsentieren, sondern auch als Vermögenswert

einen höheren Wert bekommen haben, und
deshalb eines erhöhten Schutzes bedürfen. Aber anderseits

ist doch zu sagen, dass es sehr ins Gewicht
fällt, wenn plötzlich wegen des Diebstahls von solchen
Artikeln des täglichen Lebens Korrektionsstrafen
ausgefällt werden müssen.

Die Gerichte haben deshalb vielfach diese
Strafandrohung mit eigentlichem Widerstreben angewendet.

Das hat nun auch dazu geführt, dass allerlei
Mittel und Ränke gesucht worden sind — in
wohlwollender Absicht, in gutgläubiger Erfüllung der
richterlichen Pflichten — um diese exorbitanten
Strafandrohungen zu umgehen. Man hat nach Milderungsgründen

gesucht, man hat auf alle mögliche Weise
gesucht, die Bedeutung der Strafe abzuschwächen,
damit man um diese Strafminima herumkomme. Wenn
das im Urteil nicht gegangen ist, so suchte map
diese Härte nachher auf dem Wege des bedingten;
Straferlasses zu mildern. Man hat in einem Umfange
vom Recht des bedingten Straferlasses Gebrauch
gemacht, wie er eigentlich vom Gesetz nicht gewollt
war, nur weil man eben keinen andern Weg gefunden
hat, die unverhältnismässige Strafandrohung bei
verhältnismässig geringfügigen Straftaten zu umgehen.

fn materieller Beziehung hat sich eine bedeutende

Ueberlastung namentlich der mittleren und obern
Gerichtsinstanzen ergeben. Was ein wenig ein
anständiger Dieb ist, wird auf der Stelle für 30 Fr.
gestohlen haben. Er fällt damit unter die Strafjudi-
katur des korrektionnellen Gerichtes. Diese
Wertgrenze von 30—300 Fr. ist dadurch kolossal
überlastet "worden, so dass diese Gerichte namentlich in
den grösseren Verkehrszentnern fast tagtäglich sitzen
müssen, ohne ihre Geschäfte bewältigen zu können.
Es liegt vor mir die Statistik des Amtsgerichtes und
der korrektionnellen Gerichtes Bern. Die Zahl der
Geschäfte betrug 1913: 240, 1914: 280, 1917: 318,
1918: 410 und 1919: 480. Sie hat sich also verdoppelt

und zwar nicht darum, weil sich die Anzahl der
•schweren Delikte vermehrt hätte, denn die Statistik
beweist das Gegenteil, sondern deshalb, weil die
ganze Menge dieser kleinen Delikte, die eigentlich in
die unterste Kategorie gehörten, infolge der
eingetretenen Geldentwertung automatisch in die höhere
Klasse gerückt sind. Daraus ergab sich eine Belastung
des Gerichtes, die fast nicht mehr bewältigt werden
konnte.

Ganz gleich verhält es sich bei den
Assisengeschäften. Solche hatten wir mit Zuziehung von
Geschworenen im Jahre 1914: 78, 1915: 77, 1917: 69,
1918: 79, 1919: 80. Wir haben also in den eigentlichen

Assisengeschäften, die vor der Geschworenenbank

verhandelt worden sind, keine Zunahme.
Dagegen haben sich die Geschäfte der Assisenkammer
von 45 im Jahre 1913 auf 117 im Jahre 1918 verj
mehrt. Auch das hängt mit der Vermischung dieser
Wertgrenzen zusammen.

Hier haben wir gewöhnlich Fälle von
Unterschlagung und Diebstahl, wo der reuige Sünder
schliesslich unter der Last des Beweismaterials nachgibt

und bekennt und sich von der Assisenkammer
aburteilen lässt. Die übrigen Delikte, die vor der
Geschworenenbank zur Verhandlung kommen und wo
kein Geständnis vorliegt, präsentieren sich in ungefähr

gleicher Anzahl. Die Kategorien, wo die finanzielle

Bewertung eine Rolle spielt, haben zugenommen,
die andern sind gleich geblieben.

Das sind die praktischen Wirkungen. Damit hängt
auch zusammen, dass der Apparat der Justiz sich
wesentlich verteuert hat, denn es ist klar, dass die^

Durchführung eines Strafverfahrens vor einem Einzelrichter

bedeutend billiger ist, als vor dem korrektionnellen

Gericht, vor den Assisen oder der
Assisenkammer. ,Es ist auch klar, dass die Appellabilität
einen wesentlichen Einfluss auf die Kostenvermehrung
hat, denn wenn sich die Wertgrenzen verschieben, so
vermehren sich auch die appellablen Geschäfte. Es
liegt deshalb auch im materiellen Interesse des Staates,

wenn hier Remedur geschaffen wird.
Nun wird man vielleicht fragen, wie das geschehen

könnte. Durch eine kleine Novelle, wodurch eine
gewisse Uebereinstimmung zwischen dpn Wertgrenzen
und der eingetretenen Geldentwertung geschaffen wird.
Man könnte vielleicht einwenden, es sei nicht der
Moment, auf dem Gebiete des Strafrechts kantonal
zu revidieren, indem das eidg. Strafrecht in
Vorarbeit stehe und damit unsere Novelle sofort wieder
unter den Tisch gewischt würde. Auch wenn der
Entwurf des eidg. Strafrechtes bereit liegt, so kann
es noch einige Jahre gehen, bis derselbe die Beratung
passiert hat. Gerade in dieser Uebergangszeit vor
Torschluss könnten diese Misstände, die sich in zu-
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nehmendem Masse fühlbar machen, durch eine kleine
kantonale Strafrechtsnovelle beseitigt werden.' Das
könnte auf einem ganz einfachen Wege geschehen.
Es handelt sich nicht um eine Revision unseres ganzen

bernischen Strafrechts, sondern nur um eine
kleine Novelle, durch welche diese Unebenheiten wieder

ausgeglichen werden könnten. Herr Staatsanwalt
Raaflaub, der sich mit der Sache befasst hat, hat
eine ziemlich einfache Formel gefunden, nach der
einfach alle Ansätze im Gesetz auf das Doppelte
erhöht würden, weil die Geldentwertung wenigstens
100 °/0 beträgt. Das ist nun eine sehr einfache und
einleuchtende Formel; ob sie einer näheren Prüfung
standhalten wird, ist noch zu untersuchen. Zweck
meiner Ausführungen ist nur, diese Prüfung zu
veranlassen und speziell den Herrn Justizdirektor zu
ersuchen, für eine möglichst rasche Erledigung dieses
wachsenden Uebelstandes zu sorgen.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrat erklärt, die Motion
des Herrn Grossrat Morgenthaler zur Prüfung
entgegennehmen zu wollen. Er teilt durchaus die
Auffassung, die in der Begründung des Herrn Motionärs
zutage getreten ist, dass der Zustand, wie er in
unserem formellen und materiellen Strafrecht durch
die ungeheure Geldentwertung herbeigeführt worden
ist, nach Beseitigung ruft. Es ist klar, dass dieser
Zustand in keiner Weise mehr mit den Absichten
des Gesetzgebers vom Jahre 1866 in Uebereinstim-
mung zu bringen ist. Die Wirkung der Geldentwertung
macht sich in doppeltem und eigentlich
entgegengesetztem Sinne geltend. Auf der einen Seite bringt
die Geldentwertung mit sich, dass Vergehen, die im
Jahre 1866 polizeilich bestraft werden wollten, nun
korrektionell bestraft werden müssen, und solche,
die damals korrektionell bestraft werden wollten,
nunmehr mit Zuchthaus bestraft werden müssen, weil
der Wert des Schadens, in heutigem Geldwert
ausgedrückt, diese gesetzliche Wertgrenze viel leichter
übersteigt als vorher. Auf der andern Seite ist zu
berücksichtigen, dass bei der Festsetzung von Bussen
die Straffolge gegenüber dem Jahre 1866 sehr erheblich

verringert worden ist. Die Wirksamkeit von
Bussen, die 'damals sehr fühlbar war, ist beim jetzigen
Geldwert sehr herabgesetzt, die Strafe ist also zur
Wirkungslosigkeit verurteilt.

Wir brauchen uns hier nicht die Frage vorzulegen,
ob diese Beurteilung der Vergehen nach Wertgrenzen
das einzig richtige darstellt; wir müssen nur sagen,
dass jedenfalls die Geldentwertung eine durchaus
nicht beabsichtigte und mit dem Zweck, den der
Gesetzgeber verfolgte, in Widerspruch stehende Wirkung
auf die Strafrechtspflege ausübt, so dass in der Tat
eine Revision sich aufdrängt.

Die Frage ist nun, ob das ohne weiteres geschehen
kann. Der Herr Motionär hat uns das sehr einfache
Mittel genannt, das von Herrn Staatsanwalt Raaflaub
vorgeschlagen wird. Wir stehen nicht an, dieses
Mittel wohlwollend und gründlich zu prüfen. Man
darf aber dabei nicht ausser acht lassen, dass doch
gewisse Bedenken bestehen. Es handelt sich, wie
ausgeführt worden ist, nicht nur um die Revision
des Strafgesetzes in diesem Punkte, sondern auch
um die Revision des Strafprozesses. Der Strafprozess
ist, wie dem Grossen Rat bekannt ist, revisionsbedürftig,

und die Revision befindet sich im Vor¬

studium. Die Justizdirektion gedenkt, nachdem sie
die Frage einer Partialrevision untersucht hat, nun
doch die durchgreifende Revision unseres Strafverfahrens

an die Hand zu nehmen, wofür bereits sehr
wesentliche Vorarbeiten geleistet sind. Bei diesem
Anlass werden zum mindesten diejenigen Veränderungen

in den Wertgrenzen vorgenommen werden,
die sich auf das formelle Strafrecht beziehen. Es
wird die Frage zu prüfen sein, ob bei diesem Anlass
nicht auch die Revision der materiellrechtlichen
Bestimmungen in die Wege geleitet werden könnte.

Die andere Frage ist die, wie wir die Aussichten
des eidgenössischen Strafgesetzbuches zurzeit
einschätzen, das ja die ganze Materie von'Grund auf
neu ordnen jwird. Das ist eine Sache der Abschätzung.
Es lassen sich wohl Stimmen hören, die sagen, dass
bei dem gegenwärtigen Gemütszustand eine so
weitgehende Zentralisation, wie sie das eidg. Strafrecht
zur Folge hätte, bei einem Referendum kaum auf
guten Boden fallen würde. Wenn man sich sagen
müsste, dass das eidg. Strafgesetzbuch in wenigen
Jahren in Kraft treten würde, so wollen wir keine
Revision anfangen; wenn man after glaubt, es gehe
noch eine grössere Anzahl von Jahren, so gebe ich
zu, dass man zugreifen soll, wenn die hauptsächlichsten

Schäden auf einem einfachen Wege beseitigt
werden können.

Immerhin darf man sich nicht verhehlen, dass,
wenn man anfängt, an dem alten, etwas brüchigen
Gesetz zu revidieren, man wohl weiss, wo die
Revision anfängt, aber nicht, wo sie aufhört. Es können
andere Wünsche zutage treten, die uns vielleicht
weiter führen, als ursprünglich beabsichtigt war.

Ich habe die Motion dem Obergerichte zur
Vernehmlassung überwiesen, damit ich auch die Ansichten

dieser Stelle kennen lerne. Sobald die Vernehmlassung

des Obergerichtes da ist, werden wir uns
weiter mit der Sache beschäftigen. Ich möchte den
Standpunkt des Regierungsrates kurz dahin
präzisieren, dass er die Motion zur Prüfung annimmt, dass
er aber beantragen möchte, ihm nicht gebundene
Marschroute mitzugeben, sondern, wie übliph, die
Motion ohne Präjudiz erheblich zu erklären.

Scherz. Als ich von der Motion Kenntnis erhielt,
war ich erfreut. Einige Herren wissen vielleicht
noch, dass ich vor etwa zwei Jahren bei der Beratung
des Verwaltungsberichtes auf diese Dinge hingewiesen
habe, namentlich darauf, dass Leute, die sich eines
Deliktes schuldig gemacht haben, viel strenger
bestraft werden müssen, als das in der Absicht des
Gesetzgebers von 1866 lag. Der damalige
Justizdirektor, Herr Merz, hat mir geantwortet, das
eidgenössische Strafgesetzbuch sei in Arbeit und werde
wohl nächstens in Funktion treten können; da würde
es sich nicht recht lohnen, noch an diese Arbeit zu
gehen. Nun ist mir ein Rätsel ins Gedächtnis
gekommen, das man seinerzeit viel verwendet hat. Es
lautet: «Ins Herz des grössten Weltbezwingers setze
«du» hinein und der grösste Ueberwinder wird
gefunden sein.» Die Lösung lautete : « Geld und Geduld.»
Da wird man zur Geduld gewiesen.

Ganz gleich lautet die Antwort des gegenwärtigen
Justizdirektors, man mahnt uns zur Geduld, man sagt
uns, man wolle die Sache wohlwollend prüfen. Aber
wir wissen nicht, wie schnell da etwas herauskommen

wird. Penken Sie nur daran, dass das Schweizer-
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volk im Jahre 1890 den Willen bekundet hat, ein
einheitliches Zivilrecht und Strafrecht zu bekommen.
Die Arbeit für das Zivilgesetzbuch hat bis 1912
gedauert, bis dieses endlich in Kraft treten konnte. Nun
hätte man glauben können, nach der Weisheit und
Beweglichkeit unserer Parlamentarier sollte es möglich
sein, das Strafgesetzbuch etwas rascher zur Annahme
zu bringen. Wir wissen sehr gut, dass auch da grosse
Widerstände sich geltend machen werden. Immerhin
hat man sehen können, dass das Schweizervolk
solchen Gründen, die in der Luft liegen und für Zern
tralisation des Rechtes sprechen, ohne weiteres
zustimmt. Es war keine Rede davon, das Referendum
gegen das Zivilgesetzbuch zu ergreifen. Ebenso wenig
werden wir das beim Strafgesetzbuch sehen, sonst
könnte man es auf die Probe ankommen lassen. Wenn
es auch das erstemal verworfen wird, kann man es
nach kurzer Zeit unter Aenderung derjenigen Punkte,
die den grössten Widerstand hervorgerufeü haben,
zur Annahme bringen.

Ich muss sagen, dass der gegenwärtige Zustand
eine Beeinträchtigung der Richter bedeutet. Ich muss
ohne weiteres gestehen, dass ich öfters im
Amtsgericht Bern meinen Bedenken Ausdruck gegeben
habe, dass ich als Richter nicht absolut gezwungen
sei, mich an das Gesetz aus dem Jahre 1866 zu
halten. Der Gesetzgeber wollte Diebstähle unter 30 Fr.
nur mit Gefangenschaft bestrafen, selbstverständlich
nur das erstemal. Wenn sie öfters vorkommen,
wissen wir, dass diese Vorschrift wegfällt, dass nur
der deliktische Wille als solcher in Betracht fällt.
Dann muss man auf Korrektionshaus erkennen. Nun
haben Sie gehört, dass diese Grenze bald überschritten

ist. Die hohe (Schätzung der Diebstahlsgegenstände
bringt es mit sich, dass man auf Korrektionshaus
erkennen muss.

Es ist allerdings richtig, dass wir seither den
bedingten Straferlass "bekommen haben. Aber Sie wissen,

dass man unter Umständen auch da wieder dem
Gesetz Gewalt antun muss. Wenn der Leumund nicht
ganz so günstig lautet, oder wenn der Angeklagte
beim Richter selbst nicht den günstigsten Eindruck
erweckt, so dass er in normalen Zeiten sagen würde,
den. bedingten Straferlass sollte man nicht gewähren,
so gewährt er ihn schliesslich doch, nur um die
Ungerechtigkeit des gegenwärtigen Gesetzes umgehen zu
können. Nun müssen Sie nicht vergessen, dass eben
die Wertmasse der Strafen im Volksbewusstsein
bleiben. Wenn einer mit Korrektionshaus bestraft
wird, wird er anders angesehen, als wenn er
Gefangenschaft erhalten hat. Der gewöhnliche Bürger
sagt sich dann nicht, dass der Mann vielleicht nur
für 35 Fr. hat mitlaufen lassen. Und später, wenn
der Mann wieder vor Gericht kommt, heisst es dann
auch, er sei mit Korrektionshaus bestraft worden.
Das ist eine ganz bedenkliche Misshandlung des Willens

des Gesetzgebers von"1866. Da möchte ich wirklich
den Herrn Justizdirektor ersuchen, nach dem

Mittel zu suchen, durch welches diese Ungerechtigkeit
zum Verschwinden gebracht werden kann.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte nur mein Votum dahin
präzisieren,. dass ich durchaus der Auffassung bin,
dass wir gern beipflichten, wenn sich die Lösung,
die der Herr Motionär gewiesen hat, als gangbar
erzeigt. Wir haben nur Vorbehalte gemacht, die na-

turgemäss sind und in der Sache selbst liegen. Wir
müssen die Tragweite der Revision prüfen, wir müssen

untersuchen, in welcher Form wir sie bringen
wollen. Es handelt sich nicht bloss um die Revision
des Strafgesetzbuches, sondern auch um diejenige
von strafprozessualen Bestimmungen. Nachdem wir
dem Obergericht Gelegenheit gegeben haben, sich
auszusprechen, wollen wir uns an die Arbeit machen.
Aber irgendwie die Absicht, die Sache zu verschleppen

oder zu sabotieren, wie der übliche Ausdruck
lautet, besteht bei der Justizdirektion in keiner Weise.

Präsident. Damit ist die Diskussion geschlossen.
Ich mache darauf aufmerksam, dass die Motion ganz
allgemein gehalten ist und in ihrem Wortlaut
übereinstimmt mit den Erklärungen des Vertreters der
Regierung. In diesem Sinne ist die Motion nicht
bestritten, infolgedessen erheblich erklärt.

Schluss der Sitzung u,m 121/2 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 21. Januar 1920,

vormittags 872 Uhr.

Vorsitzender : Präsident P f i s t e r.

Der Namensaufruf verzeigt 173 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 40 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Aeschlimann, Bichly, Boss
(Grindelwald), Bühler, Dietrich, Egger, Freiburghaus,
Hamberger, Hess (Dürrenroth), Hofer (Biel; Ingold
(Wichtrach), Langenegger, Laubscher, Maurer, Müller

(Aeschi), Nicol, Paratte, Peter, Schenk, v. Steiger,
Weber (Biel), Weibel, Wenger, Wüthrich, Ziegler,
Zimmermann, Zürcher; ,ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Chopard, Clémençon, Cor-
tat, Frutiger, Gobat, Hess (Melchnau), Imboden, Lü-
thi, Merguin, Meyer (Undervelier), Monnier, Moor,
Segesser.

Tagesordnung :

Gesetz
betreffend

die Besoldungen der Lehrerschaft an den Primar-
nnd Mittelschulen.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 3 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Lesung finden sich Seite 1195 ff des letzten

Jahrganges abgedruckt.)

Eintretensfrage.
Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Zwischen der ersten und zweiten
Lesung des Gesetzesentwurfes, der Ihnen vorliegt, ist
der Unterrichtsdirektion zuhanden des Regierungsrates

und des Grossen Rates eine Eingabe der
Delegiertenversammlung des Bernischen Lehrervereins
zugekommen, worin verschiedene Postulate aufgestellt
sind, in erster Linie das Postulat zu Art. 2, Alinea 2,
betreffend die Lehrerinnen an der Mittel- und Oberstufe,

wo verlangt wird, dass nur für die Lehrerinnen,
die an Elementarklassen unterrichten, die Entschädigung

für Arbeitsschulen in der Grundbesoldung
inbegriffen sein soll. Ein weiteres Begehren betrifft

Art. 3, Alterszulagen. Es wird verlangt, dass die
Alterszulage erhöht werden solle, und zwar für Lehrer
auf Fr. 175 und für Lehrerinnen auf Fr. 150, derart,
dass der Besoldungsrahmen, den die erste Lesung
für Lehrer auf Fr. 5000 im Maximum und für
Lehrerinnen auf Fr. 4800 gespannt hatte, ansteigen würde
für Lehrer auf Fr. 5600 und für Lehrerinnen auf
Fr. 5300. Diese Erhöhung der Alterszulagen ist eines
der Hauptbegehren dieser Eingabe.

Sodann ist von seite der Lehrerschaft das
Verlangen gestellt worden, es sollen ihr Nachteuerungszulagen

für das Jahr 1919 ausgerichtet werden. Das
Verlangen wurde damit begründet, dass, nachdem
die Beamten und Angestellten des Staates pro 1919
zu ihrer neuen Besoldung Teuerungszulagen bekommen

haben, es durchaus gerechtfertigt sei, auch der
Lehrerschaft, die pro 1919 noch mit Teuerungszulagen
vorlieb nehmen musste, einen Zuschuss zu den
Teuerungszulagen zu gewähren. Es wird eine
Nachteuerungszulage von Fr. 600 verlangt, dazu eine
Erhöhung der Kinderzulage um Fr. 30. Schliesslich
werden noch einige weniger wichtige Begehren
gestellt, die mehr redaktioneller Natur sind, so zu
Art. 40, Besoldungsnachgenuss, und Art. 46,
vorläufige Einzahlung in die Versicherungskasse der
Mittellehrer.

Vor der Kommission ist sodann noch mündlich
von der Vertretung der Lehrerversicherungskasse das
Begehren gestellt worden, es möchte die im
Entwurf vorgesehene Abstufung der Einzahlung der
Staatsbeiträge an die Lehrerversicherungskasse da-
hinfallen und es möchte vom ersten Jahre an deif
volle Betrag von 5% einbezahlt werden. Wir werden

auf die Begründung der einzelnen Begehren bei
der Detailberatung zurückkommen. Weitere Eingaben
sind der Regierung nicht zur Kenntnis gebracht
worden.

Regierung und Kommission hatten sich nun mit
den in der Eingabe des Lehrervereins gestellten
Begehren zu beschäftigen, vor allem mit dem Begehren
um Erhöhung der Alterszulagen, mit andern Worten
um Veränderung des Besoldungsrahmens, wie ihn
die erste Lesung festgesetzt hat, und auf der andern
Seite mit dem Verlangen auf Zuerkennung von
Nachteuerungszulagen für das Jahr 1919. In einem
gewissen Zusammenhang damit steht das dritte, ebenfalls

erhebliche Begehren wegen der sofortigen
Einzahlung von 5 °/o als Beitrag des Staates an die
Lehrerversicherungskasse. Das sind die drei Punkte,
um die sich sowohl in der Regierung als in der
Kommission die Diskussion drehen musste.

Abgesehen von diesen Hauptpunkten hat die
Kommission in verschiedenen anderen Fragen noch die
Resultate der ersten Lesung revidiert, andere
Fassungen vorgeschlagen und auch gewisse materielle
Aenderungen vorgenommen. Wir werden im Lauf
der Diskussion auf diese neuen Anträge im einzelnen
zu sprechen kommen. Sie sind aber alle zusammen
von verhältnismässig geringer Bedeutung gegenüber
den Hauptpunkten, die ich soeben erwähnt habe.

Die Regierung hat sich bei Behandlung dieser
Hauptpunkte auf den Standpunkt gestellt, dass es
nicht möglich sein werde, einerseits aus finanziellen
Gründen, anderseits aus referendumspolitischen
Erwägungen, den sämtlichen Begehren der Lehrerschaft
entgegenzukommen. Sie hat sich der Meinung
zugeneigt, dass die Lehrerschaft ein wohlbegründetes

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1920.
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Anrecht darauf habe, hinsichtlich der Nachteuerungszulagen

gleich behandelt zu werden wie die Beamten
und Angestellten des Staates. Sie hat deshalb ihrerseits

den Antrag gestellt, es möchten der Lehrerschaft
ungefähr im Rahmen der Nachteuerungszulagen, wie
sie vom Grossen Rat für die Beamten und Angestellten

des Staates für das Jahr 1919 bewilligt worden
sind, ebenfalls Nachteuerungszulagen für 1919
zuerkannt werden. Man hat dabei allerdings gewisse
Modalitäten, die sich bei den Teuerungszulagen für
die Beamten und Angestellten aufdrängten, für die
Lehrerschaft nicht annehmen können. Man konnte
keine differenzielle Behandlung zwischen Hauptstadt
und Land einführen, sondern man musste eine all->

gemeine und durchgehende Ordnung für Stadt und
Land vorsehen. Abgesehen davon, hat man die
Teuerungszulagen ungefähr in dem Masse vorgeschlagen,
wie für die Beamten und Angestellten, immerhin
etwas höher als für die Beamten und Angestellten'
ausserhalb der Hauptstadt, weil man sich sagte, dass
die ersteren eben doch bereits für 1919 ihre Be^
soldungsrevision gehabt haben, wobei die Ansätze
höher sind als die frühere gesetzliche Besoldung plus
Teuerungszulage. Die Lehrerschaft hingegen musste
pro 1919 noch mit den Teuerungszulagen nach
Gesetz vom 1. Dezember 1918 vorlieb nehmen. Wir
glaubten, es rechtfertige sich aus diesen Gründen
eine gewisse "Erhöhung gegenüber den Teuerungszulagen

für Beamte und Angestellte. Wir haben
deshalb, wie Sie aus der separaten Vorlage sehen, durchgängig

vorgeschlagen Fr. 400 für den verheirateten
Lehrer, Fr. 200 für die Lehrerin und für den ledigen
Lehrer und Fr. 40 für die Arbeitslehrerin. Die übrigen

Bestimmungen sind durchaus analog den
entsprechenden Bestimmungen im Dekret über die
Teuerungszulagen für die Beamten.

Die Regierung ist der Meinung, dass, wenn
diese Nachteuerungszulagen erkannt und in die
Uebergangsbestimmungen des Gesetzes aufgenommen
werden, alsdann die weiteren Begehren der Lehrerschaft

nicht mehr berücksichtigt werden können.
Bezüglich des Besoldungsrahmens insbesondere hält die
Regierung dafür, dass ein Hinausgehen über die
Ansätze der ersten Lesung nicht angängig sei, und zwar
schon aus finanziellen Erwägungen, weil der Staat
nunmehr bereits nach dem Ergebnis der ersten
Lesung mit einer Mehrbelastung über die Teuerungszulagen

hinaus von 4,8 Millionen rechnen muss, eine
Summe, die durch die vorgesehenen Steuerzuschläge
schwerlich voll gedeckt werden wird, sodann aber
insbesondere aus referendumspolitischen Erwägungen.
Der Regierungsrat hält dafür, dass man darnach trachten

sollte, in den vorberatenden Behörden und im
Grossen Rat selbst eine einheitliche Stellungnahme
für dieses Gesetz zu erwirken, zu der alle wesent-t
liehen Parteigruppen freudig ihre Zustimmung geben
können, mit welcher man dann auch getrost vor das
Volk treten könnte. Wir wissen, dass sich im Volk
da und dort eine gewisse Opposition gegen das
Gesetz geltend macht und wir fürchten, wenn man mit
dem Maximum über die Fr. 5000 der ersten Lesung
hinausgehen würde, dass diese Opposition dann
willkommene Anhaltspunkte finden würde.

Deshalb hat die Regierung gegenüber den Postu-
laten des Lehrervereins dahin Stellung bezogen, dass
sie allerdings die Ausrichtung von Nachteuerungszulagen

in dem dargestellten Umfange vorschlägt,

dass sie aber anderseits an dem Resultat der ersten
Lesung festhält und insbesondere beim Besoldungsrahmen

über die Fr. 5000 nicht hinausgehen möchte.
Bei dieser Haltung war auch ein Vergleich mit den
Besoldungserhöhungen bestimmend, welche die
Beamten und Angestellten durch die Revision von 1919
bekommen haben. Wenn wir die Besoldungserhöhungen

für das Staatspersonal nach der durchgeführten
Revision in Prozenten ausrechnen, so finden wir
unter Berücksichtigung der Klassenverschiebungen,
die ebenfalls zur Erhöhung der Besoldungen geführt
haben, folgende Prozentzahlen: Zentralverwaltung
57 %, Bezirksverwaltung 71 %, Geistliche 65 %,
Staatsanstalten 73 %, Landjäger 77 % Erhöhung.
Dazu treten die Teuerungszulagen, die man erkannt
hat. Diese erhöhen die genannten Prozentsätze
erheblich, aber dieselben bleiben immer noch beträchtlich

unter 100%. Mit den Besoldungsansätzen der
ersten Lesung wird nun aber die Besoldung der
Primarlehterschaft, wenn man die Barbesoldung rechnet,

im Durchschnitt um erheblich mehr als 100%,
nämlich um 110—120 % erhöht. Wir glauben durchaus

nicht, dass das etwa zuviel sei, denn die Lehrerschaft

war eben bis anhin mit Beträgen bezahlt worden,

die das Existenzminimum kaum überschritten.
Nachdem sich die Lebensverhältnisse so verteuert
haben, wie wir wissen, musste man entsprechend der
Erhöhung des Existenzminimums hinaufgehen. Die
Prozentzahlen sind also an und für sich durchaus
nicht etwa unangemessen. Wir glauben aber immerhin,
dass man auch die Verhältnisse der Beamten und
Angestellten berücksichtigen und einen gewissen
Ausgleich vornehmen rnuss. Würde pian über die Fr. 5000
hinausgehen, so wäre das Verhältnis zwischen der
Besoldungserhöhung der Beamten und Angestellten
einerseits und der Lehrerschaft anderseits nicht mehr
ausgeglichen. Man kann sich jetzt schon fragen, ob
das noch der Fall sei.

Sodann hat sich der Regierungsrat auch angelegen
sein lassen, die Besoldungsansätze der fortgeschritteneren

Kantone in Betracht zu ziehen, die erst im
letzten Jahr die Lehrerbesoldungen revidiert haben.
In dieser Beziehung können wir feststellen, dass
keiner der Kantone in den gesetzlichen Besoldungen
weiter geht, als wir gehen würden, wenn wir am
Resultat der ersten Lesung festhalten. Ich wiederhole
die Zahlen, die ich bereits bei der ersten Lesung
gegeben habe, damit die Herren sich neuerdings ein
Bild darüber machen können. Zürich hat in dem
Gesetz, das im Jahre 1919 angenommen worden ist,
einen Besoldungsrahmen von Fr. 3800—5000, dazu
Wohnungsentschädigung. An Naturalien wird
grundsätzlich nur die Wohnung gegeben, aber auch die nur
in Form der Geldentschädigung. Allerdings hat
Zürich erhebliche Ortszulagen, wie wir sie in diesem
Masse nicht kennen und auch durch das neue
Gesetz nicht einführen möchten. Wir stehen aber in
der gesetzlichen Besoldung, abgesehen von den
Ortszulagen, nach dem Resultat der ersten Lesung um
etwa Fr. 300 über der staatlichen Besoldung von
Zürich, wobei ich zugeben möchte, dass die
Ortszulagen im Kanton Zürich diese Differenz mehr als
ausgleichen. Anderseits werden wir auch die
Differenz anerkennen müssen, die zwischen dem
vorwiegend industriellen Kanton Zürich und dem
vorvorwiegend landwirtschaftlichen Kanton Bern
besteht und wir werden uns vor Augen halten müssen,
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(lass unser Besoldungsgesetz nur das gesetzliche
Obligatorium der Besoldung festsetzt, den Gemeinden
aber anheimstellt, ob sie über diese Besoldungsgrenze

des Gesetzes hinausgehen wollen.
Aargau hat in allerletzter Zeit ein Besoldungsgesetz

für seine Lehrerschaft angenommen, das einen
Besoldungsrahmen von Fr. 4000—5800 vorsieht. Dabei gibt
Aargau gar keine Naturalien. Wenn man die Naturalien

auf Fr. 800—1000 durchschnittlich wertet, wie
das der Lehrerverein selbst in seiner Eingabe tut, so
sind diese Besoldungsansätze geringer1 als bei uns in
Bern, und zwar in der Anfangsbesoldung um etwa
Fr. 500 und in der Endbesoldung vielleicht gleich
hoch. Luzern hat eine Besoldung von Fr. 3200—4400
plus Fr. 400 für Holz und Wohnung, also in der
Anfangsbesoldung Fr. 100 höher, in der Endbesoldung
um Fr. 200 tiefer als wir. Solothurn ist mit Fr. 3400
bis 4500 in der: Anfangsbesoldung um Fr. 100 tiefer
und in der Endbesoldung um vielleicht Fr. 600 tiefer
als Bern. Schaffhausen hat Besoldungen von Fr. 4000
Ibis 5200, kennt aber gar keine Naturalien und steht
also in den Anfangs- und Endbesoldungen erheblich
unter Bern. Glarus hat auch ein neues Gesetz, in
welchem Fr. 3300—4500 ohne Naturalien vorgesehen
sind. Ein neuer Entwurf liegt vor dem Landrat von
Baselland mit Ansätzen von Fr. 3400—5200, dazu
Wohnung und Holz, aber kein Pflanzland. Schätzt
man das letztere auf etwa Fr. 100, so würden sich die
Lehrer in Baselland um etwa Fr. 200 tiefer stellen in
der Anfangsbesoldung als in Bern und um Fr. 100
höher in der Endbesoldung. Von andern Kantonen
Will ich nicht reden, sie sind zum grossen Teil weit
zurückgeblieben, zum andern Teil lassen sich ihre
Verhältnisse mit den bernischen nicht gut vergleichen.
Wir stellen nur fest, dass wir mit dem Besoldungsrahmen

der ersten Lesung in der ersten Reihe von
allen den Kantonen stehen, die ihre Besoldungsgesetze
in neuester Zeit revidiert haben. Das sind die wesentlichen

Erwägungen, die den Regierungsrat dazu
geführt haben, davon abzusehen, in diesem Punkte dem
Begehren der Lehrerschaft entgegenzukommen. Das
geschieht nicht, weil wir glauben, dass an und für sich
die Fr. 200 mehr nicht etwa begründet seien und sich
nicht aus allgemeinen wirtschaftlichen Erwägungen
oder aus der Verantwortung des Lehrers rechtfertigen
Messen. Unsere Gründe sind eher referendumspolitischer

und insbesondere auch finanzieller Natur. Sie
verbieten es dem Regierungsrat, über die Beschlüsse
der ersten Lesung hinauszugehen.

Zudem glaube ich, dass seit dem vergangenen
November, wo der Grosse Rat diesen Besoldungsrahmen
in erster Lesung bestimmt hat, bekanntlich höher, als
die Regierung damals gehen wollte, keine neuen
Tatsachen eingetreten sind, die eine veränderte Stellungnahme

rechtfertigen würden. Ueber die Frage der
Versicherungskasse werde ich bei den betreffenden
Artikeln sprechen.

Man hat, in der Kommission lange hin und her
gesprochen, ob man eventuell einen Kompromiss finden
könnte, auf den sich alle Beteiligten, Lehrerverein,
Kommission und Regierung, einigen könnten. Eine
Zeitlang hatte es fast den Anschein, als könnte man
eine solche Lösung in der Weise finden, dass man
allerdings um Fr. 200 im Besoldungsrahmen für die
Lehrer hinaufgehen würde, dann aber gleichzeitig
die Mehrausgabe, die dem Staat dadurch erwächst,
durch Erhöhung der Skala decken würde. Man hat

bekanntlich in der ersten Lesung den regierungsrät-
lichen Antrag, der für den Anteil der Gemeinden an
der Grundbesoldung der Lehrer eine Skala von Fr.
700—2500 vorsah, in der Weise geändert, dass man
das Minimum auf Fr. 600 herabgesetzt hat, was dem
Staat eine Mehrausgahe von ungefähr Fr. 300,000
per Jahr brachte. Es wäre nun möglich gewesen,
eine Mehrbelastung des Staates im Besoldungsrahmen
durch Erhöhung dieser Skala wieder auszugleichen.
Es ist aber schon aus ;den Beratungen der Kommission
klar geworden, dass man nicht darauf zählen 'konnte,
dass eine Erhöhung dieser Skala vom Grossen Rat
beschlossen würde, so dass dieser Kompromiss, der
vielleicht für die Regierung akzeptabel gewesen wäre,
von vornherein ein Loch hatte. So hat sich die
Regierung entschliessen müssen, überhaupt davon
abzusehen, auf dieser Basis sich auf einen Kompromiss
einzulassen.

Ich kann immerhin erklären, dass mir- auf einer
andern Grundlage vielleicht eine Verständigung als
möglich erschienen wäre, nämlich auf der Grundlage,
dass man hinsichtlich des Besoldungsrahmens bei dem
Resultat der ersten Lesung geblieben wäre, während
man anderseits das Begehren der Lehrerschaft
hinsichtlich der Beiträge des Staates an die
Lehrerversicherungskasse befriedigt hätte, indem man von Anfang
an die 5 % einbezahlt hätte. Das wäre ein Entgegenkommen

gewesen, das den Staat allerdings den erheblichen

Betrag von Fr. 600,000 gekostet hätte. Das ist
allerdings nicht eine jährliche Ausgabe, sondern ein
einmaliges Opfer, das dann dadurch wieder
ausgeglichen würde, dass man im Besoldungsrahmen nicht
höher geht als Fr. 5000. Wir hätten uns dazu
verstehen können, weil das der Lehrerschaft insofern
zugute gekommen wäre, als sie ihrerseits die
Monatsbetreffnisse, die sie gemäss den Statuten der
Lehrerversicherungskasse abliefern muss, ermässigen könnte.
Je mehr der Staat von Anfang an an Beiträgen leistet,
desto eher ist es der Lehrerschaft möglich, die schwere
Belastung, die ihr aus der Pflicht zur Einbezahlung
der Monatsbetreffnisse erwächst, zu mildern. Man
kann allerdings schon sagen, dass diese
Monatsbetreffnisse für die Lehrerschaft nicht verloren sind,
indem sie ihr in Form der Pensionen und Hinter-
lassenenfürsorge mit den entsprechenden Beiträgen
des Staates wieder zufliessen werden. Es muss aber
doch zugegeben werden, dass es bei der heutigen
wirtschaftlichen Lage die Lehrerschaft zu hart treffen
würde, wenn sie, wie das versicherungstechnisch
notwendig wäre, die Hälfte der Besoldungserhöhung, die
ihr gemäss dieser Gesetzesrevision zukommt, auf
einmal in die Versicherungskasse einwerfen müsste, um
das Defizit zu decken, das infolge der Erhöhung der
Besoldungen Und der Versicherungsleistung! entstehen
wird. Der Gedanke wäre mir durchaus sympathisch,
dass man durch die Erhöhung der Beitragsleistung
des Staates den Lehrern diese Last etwas erleichtern
könnte.

In der Kommission waren die Meinungen geteilt;
schliesslich ist dort mit Mehrheit der Ansatz mit
Fr. 5200 durchgegangen. Ich weiss nicht, ob man nicht
doch bei näherer Ueberlegung heute finden würde,
es wäre vielleicht besser, man hätte den Kompromiss
auf der Basis gesucht, die ich soeben angedeutet habe,
indem man im Besoldungsrahmen nicht mehr höher
gegangen wäre, womit dann die Möglichkeit offen
gewesen wäre, die vorberatenden Behörden überhaupt
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auf einer einheitlichen Position zu vereinigen. Persönlich

hielte ich das für zweckmässiger und klüger ; aber
es ist eine Frage des Gefühls und des Ermessens, wie
viel man referendumspolitisch glaubt verantworten zu
dürfen. Sie sind Vertreter des Volkes, Sie kommen
aus allen Schichten und Gegenden unseres Landes,
Sie sollen ein Urteil darüber haben, ob unser Volk
nun die Vorlage in dieser Form, wie sie aus der ersten
Lesung hervorgegangen ist, mit den Nachteuerungszulagen

eher annehmen wird als in der abgeänderten
Form nrit dem erhöhten Besoldungsrahmen. Ich will
Ihnen das Urteil darüber, aber auch die Verantwortung
dafür überlassen; ich bin nicht ganz frei von Zweifeln
hinsichtlich der Einschätzung der Stimmung unseres
Wahlkörpers und deshalb hätte ich für mich lieber
die Lösung gesehen, die die vorberatenden Behörden
auf einer Basis vereinigt hätte, als eine Lösung, die;
keine einheitliche Stellungnahme mit sich bringen
wird. Wir" wollen nicht vergessen, dass das Gesetz
eben doch eine Mehrbelastung an Steuern mit sich
bringen wird und dass solche Gesetze ,von vornherein
mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen haben als
Vorlagen, die keine finanziellen Folgen haben. Wir
wollen weiter nicht vergessen, dass noch andere grosse
Aufgaben des Staates warten und dass unsere
Staatsfinanzen zur Erfüllung der Aufgaben aufs äusserste
angespannt werden müssen. Wir wollen endlich nicht
vergessen, dass wir gegenwärtig überhaupt in einer
Periode leben, wo der Staatshaushalt nicht mehr im
Gleichgewicht liegt. Wir müssen alle Kräfte der
verantwortlichen Instanzen dahin vereinigen, dass wir
dieses Gleichgewicht wieder erringen.

Aus diesen Gründen sollte man im gegenwärtigen
Moment davon absehten, den Staat noch stärker zu
belasten, als das nun bereits durch die erste Lesung
geschehen ist. Ich hielte es meinerseits auch vom rein
staatswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus für gefährlich,

wenn man dem Staatsbudget neben den grossen
Defiziten aus dem ordentlichen Staatshaushalt, die
wir kennen, auch hier noch über die Deckung hinaus,
die das Gesetz vorsieht, ein neues Defizit aufladen
würde. Immerhin mag der Grosse Rat darüber
entscheiden; ich habe meine Pflicht getan und habe den
Standpunkt der Regierung offen und ehrlich dargelegt
Alle andern Punkte, die noch in Frage kommen mögen,
möchte ich auf die Detailberatung versparen.

Jenny, Präsident der Kommission. Wie Ihnen der
Herr Vertreter des Regierungsrates soeben
auseinandergesetzt hat, sind seit der ersten Beratung des
Besoldungsgesetzes sowohl an die vorberatenden
Behörden als an die Mitglieder des Grossen Rates neue
Eingaben der bernischen Lehrerschaft eingelangt, die
eine wesentliche Erhöhung der Besoldungen und
damit eine Mehrbelastung des Staates bedingen. Diese
Eingaben der Lehrerschaft verlangen eine Erhöhung
der Alterszulage von Fr. 125 auf 175, Was also für den
Staat einen Mehraufwand von Fr. 600 pro Jahr und
Lehrer ausmachen würde. Im weitern wird verlangt,
dass für die Lehrerinnen eine Erhöhung der Alterszulage

von Fr. 125 auf 150 eintrete. Diese Erhöhung
würde insgesamt Fr. 300 ausmachen. Die gesamte
Barbesoldung würde inskünftig statt Fr. 5000 nach dem
Resultat der ersten Lesung Fr. 5600 für den Lehrer
ausmachen, für die Lehrerin statt Fr. 4800 neu Fr. 5100.
Dabei wird verlangt, dass die Alterszulagen nicht

mehr vom vierten Jahre an ausgerechnet werden,
sondern vom zweiten Jahre weg.

Im übrigen ist in der Eingabe der Lehrerschaft ,auch
die Frage der Nachteuerungszulagen behandelt worden.
Dabei wird verlangt, dass per Lehrstelle für das Jahr
1919 eine Nachteuerungszulage von Fr. 600 bewilligt
werde und Fr. 30 für jedes Kind. Das sind die
Hauptpunkte materieller Art, die in dieser Eingabe enthalten
sind. Die andern, die mehr formelle Fragen berühren,
will ich hier nicht besprechen.

Nach dieser Eingabe haben noch mündliche
Besprechungen mit den Vertretern der Lehrerschaft
stattgefunden, in welchen ein neues Begehren bezüglich
der Versicherungskasse gestellt worden ist. Es ist
gewünscht worden, es möchte die Beitragsleistung des
Staates an die Versicherungskasse vom ersten Jahr
weg mit 5 % erfolgen, statt der ,in der ersten Lesung
vorgesehenen Abstufung und Verteilung auf vier Jahre.
Diese neuen Begehren der Lehrerschaft haben die
vorberatenden Behörden, vor allem die Kommission, in
eine etwas schwierige Lage versetzt. Es darf hier zum
voraus festgestellt werden, dass in den vorberatenden
Behörden, sowohl in der Regierung als ganz besonders
in der Kommission, von Anfang an bis auf den
heutigen Tag ausnahmslos und übereinstimmend der Wille
vorhanden war, so schnell als möglich für die Lehrerschaft

ein neues Besoldungsgesetz zu schaffen, das den
heutigen Lebensverhältnissen angepasst sei und das
anderseits auch vom Standpunkte der finanziellen
Inanspruchnahme des Staates und der Gemeinden
verantwortet werden könne, um damit die Annahme zum
voraus sicher zu stellen.

Das war der wegleitende Gesichtspunkt, der den
Grossen Rat bestimmt hat, das Besoldungsgesetz so zu
ordnen, wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen
ist. Man hat mit Genugtuung wahrnehmen können,
dass das Ergebnis der" ersten .Beratung sowohl bei der
Lehrerschaft als beim Volke gute Aufnahme gefunden
hat. Nun ist beim erneuten Zusammentritt der
Kommission bereits darauf aufmerksam gemacht worden,
dass die Volksstimmung, wie sie gegenüber dem
Resultat der ersten Beratung sich gezeigt hat, durch die
neue Eingabe der Lehrerschaft, die allerdings weiter
geht, als die Kommission Ihnen vorschlägt, nicht etwa
verbessert worden sei. Diese Auffassung ist in der
Kommission von verschiedenen Mitgliedern vertreten
worden. Man musste daraus schliessen, dass man
vorsichtig operieren müsse, wenn man an die
Behandlung dieser Eingabe herantreten wolle. Es ist
gesagt worden, wenn man auch im Grunde genommen
gegen eine bescheidene Besserstellung der Lehrerschaft

nichts einwenden könne, so dürfe man anderseits

die Wirkung der gleichzeitigen Ausrichtung der
Teuerungszulage nicht ausser acht lassen.

Von diesen Erwägungen hat sich nun ganz
besonders die Regierung leiten lassen und sie ist
deswegen zu der Ansicht gekommen, es könne nicht wohl
beiden Begehren Rechnung getragen werden. Sie hat
sich auf den Standpunkt gestellt, entweder werden die
Nachteuerungszulagen bewilligt in dem Umfange, wie
ihn das Dekret für die Beamten und Angestellten
gezogen habe, oder aber man verzichte auf die
Nachteuerungszulage, dann sei die Regierung bereit, zu
einer bescheidenen Besoldungsaufbesserung Hand zu
bieten. Sie hat die Erklärung abgegeben, sie sei
entweder für das eine oder das andere, aber nicht für
beides.


























































































































































































































































































































